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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

einen typischen Haftpflichtsachverhalt musste der BGH

entscheiden, nachdem der Klager feststellte, dqss er

fri I s ch I i c h e i n Grundstück ohne Mehrwertsteuerausweis
verkauft hatte. Dies hatte Folgen für den bis dohin von
ihm in Anspruch genommenen Vorsteuerabzug. Der
Klriger machte Schadenersatzansprüche wegen der Von
steuerkorrekur geltend. Der BGH wies die Sache an
das 0LC zurück und gab hierzu ergönzende Erlauterun-
gen, die über den Einzelfall hinaus von Interesse sind:
Wenn das 0LC meint nicht erkennen zu können, ob dem
Crundsatz des beratungskonformen Verhaltens zu folgen
sei, weil olle Alternativen zum gleichen Schaden geführt
hötten, muss dies im Einzelnen dargelegt werden,
0b darüber hinaus der Käufer mit einem um die USt
erhöhten Kaufpreis einverstanden g ew es e n w ö r e,

beurteilt sich nicht noch den strengen Beweismoßstäben
des 5 286 ZP0, sondern noch den erleichterten Beweis-
qrundsatzen des 6 287 ZP0.

Zur Fristenkontrolle best(itigt der BCH, dass der Rechts-
anwolt einen dem außeren Ansehen nach fehlerfreien
Schriftsotz nicht von Anfang bis Ende durchblrittern
und auf fehlende Seiten untersuchen muss.

Das OLC Frankfurt musste sich mit der Beurkundung
im wesentlichen überei nstimmender Veftrüge b ef a ss e n.

Es kam zu dem Ergebnis, dass - oußer bei Sommel-
beurkundungen - die beurkundeten Erklarungen vor-
gelesen werden müssen. Abstriche dürfen ouch bei ent-
sprechenden Wünschen der Parteien nicht gemocht
werden, Rechtsfolge einer unwirksamen Beurkundung ist
dercn Nichtigkeit.

Weiche Prohleme entstehen, wenn cier steuerberarcr Aeid
vom Mandanten erhölt, um Steuern und andere Schul-
den zu begleichen, zeigt ein Urteil des OLC Düsseldorf.
Daneben wird beschrieben, wie eine ordnungsgemaße
Rechnung des Steuerberqters wegen dessen Teilnahme
an einer Betriebsprüfung o u ss i eh t.

Ein interessantes Versicherungsurteil legt das 0LC
Düsseldorf vor. Es behqndelt zum einen die Frage der
Verj ö h ru n g d es Vers i ch eru n g sa n s p r u ch s d es Steu er-

beraters gegen den Berufshaftpflichtversicherer und zum
a n d e re n d e n Deckungsausschluss bei treuhönderischer
Geldanlage im Devisenhandel,

Abschließend das LC Berlin zur fehlenden Sozietüts-
haftung, wenn der ausgeschiedene Kollege zwor noch
im Briefkopf steht, ober auf dessen Ausscheiden mit
Dotum hingewiesen wird.

Die geneinsom mit der Deutschen Ausgleichsbank
erstellte neue CD-ROM zur Existenzgründung einer frei-
beruflichen Proxis einschließlich des Praxiskaufs wird
lhnen im November ongeboten werden. Der Inhalt wird
in kommenden Heft vorgestellt.

tLr

Mit freundlichen Crüßen

Ihr Dr. lürgen Crafe

GI Aktuell
BFH: Überlassung eines Hausanteils an den ge-

trennt lebenden Ehegatten als Unterhaltsleistung
(Rea lsplitting)

Häufig erwerben Eheleute während ihrer Ehe
gemeinsam ein Einfamilienhaus als Miteigen-
tümer. Trennen sie sich und überlässt aufgrund
einer entsprechenden Unterhaltsvereinbarung
ein Ehegatte dem anderen Ehegatten das Haus
zur alleinigen Nutzung und übernimmt er
sämtliche verbrauchsunabhängigen Kosten
(2.8. Schuldzinsen) für das Haus, so fragt sich,
ob diese Leistungen steuerlich berücksichtigt
werden können.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
72.4.2000 - XI R 727196 nunmehr entschieden,
dass del überlcssende Ehegatte sowohl den
Mietwert seines Miteigentumsanteils an dem
Haus als auch die Hälfte der von ihm getra-
genen verbrauchsunabhängigen I(osten als
Sonderausgaben im Rahmen des so genannten
begrenzten Realsplittings (bis zu 27.000 DM)
abziehen kann. Voraussetzung ist, dass der
andere Ehegatte dem Abzug zustimmt, denn
bei ihm werden diese Beträge als ,,sonstige Ein-
künfte" versteuert.

Der BFH ist damit nicht der Auffassung der
Einrnzrrorrrrclfrrno /in IJ aAh äac Amflinlron Fin-

kommensteuer-Handbuchs) gefolgt, wonach nur
die durch die Nutzung verursachten Aufwen-
dungen (2.B. Grundsteuer, Kosten von Heizung,
Strom, Wasser, Abwasser- und Müllbeseitigung)
als Unterhaltsleistungen anzuerkennen sind.
(BFH, Urt. v. 12.4.2000 - Xl R 127/96)

Pressemitteilung d. BFH v. 27.7.2000

BFH: Durch Rückumtausch von Fremdwährungs-
guthaben in DM erzielte Kursgewinne sind als
Spekulationsgeschäfte steuerbar

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über den Fall
eines Anlegers zu entscheiden, der zu Lasten
seines privaten Girokontos ein Guthaben in aus-
1ändischer Währung auf einem Fremdwährungs-
konto erworben und als Festgeld angelegt hatte.
Nach Auslaufen der Festgeldanlage wurde das
Fremdwährungsguthaben wieder in ein DM-Gut-
haben getauscht,

Da inzwischen der Kurs der ausländischen Wäh-
rung gestiegen war, bekam der Anleger für sein
eingesetztes Kapital einen höheren DM-Betrag
zurück.

OLG Düsseldorf v. 28.4.1998 - 4 U 1.50197

= OLG-Report 99, 259
OLG Düsseldorf v. 29.10.1998 - 6 U 785197

OLG Düsseldorf v. 3.12.1998 - 13 U 225197
OLG Düsseldorfv. 10.12.1998 - 13 U 38/98
OLG Düsseld orf v. 77.72.7998
- 13 U 100/97, n.rkr.
OLG Düsseldorf v. 7.1.1999 - 13 U 230197
OLG Düsseldorf v. 28.1.1999 - 13 U 144197

OLG Düsseldorf v. 28.1.1999 - 13 U 43/98
OLG Düsseldorf v.4.2.'1.999 - 13 U 19/98
OLG Düsseldorf v. 18.2.1999 - 13 U 60/98
OLG Düsseldorf v. 2.3.1999 - 4U 37198
= OLG-Report 2000, 11

OLG Frankfurt v. 29.10.1998 - 1 U 727197
= OLG-Report 99, 155
OLG Frankfurt v. 16.3.1999 - 8 U 773198
= OLG-Report 99, 141
OLG Frznkflrf rr. !!.4.laaq - 1 TT ?6/qR

= OLG-Report 99, 178

OLG Hamburg v. 8.6.1998 - 14 U 80/98
= OLG-Report 99,279
OLG Hamburg v. 27.7O.'J.999 - 3 U 19/99

= OLG-Report 2000, 189

OLG Hamm v. 11.6.1996 - 28 U 185/95
OLG Hamm v.20.71..1.997 - 28 U 115197,
-1,- -^^k \Ti^1r+aannLi-^L^"^hl ,{ D/lLI

v. 8.10.1998 - IX ZR s/98
= OLG-Report 99,296
OLG Hamm v. 20.10.1998 - 28U 79197

OLG Hamm v. 11..72.7998 - 25 U 75198
OLG Hamm v.22.1..-1999 - 29 U 42198
= OLG-Report 99, 238
OLG Hamm v.24.2.7999 - 25 U 131/98

OLG Karlsruhe v. 24.2.7999 - 6 U 1.42198

= OLG-Report 99, 228

OLG Koblenz v.20.-1.7999 - 1U 903/96
= OLG-Report 99,342
OLG Koblenz v. 23.7.7999 - 8 U 2086/98
= OLG-Report 99, 503

OLG Köln v. 6.11.1998 - 20 U 73198

OLG Köln v.22.1.1.999 - 20 U 40/98
= OLG-Report 99, 299
OLG Köln v. 28.5.1999 - 11 U 26s198
= OLG-Report 99, 3O2

OLG Köln v. 4.8.1999 - 5 U 74199

OLG München v. 24.71..1.998 - 29 W 3071/98
= OLG-Report 99,279

OLG Oldenburg v. 1.9.1998 - 5U 74198

OLG Rostock v. 16.6.1999 - 6 U 2198

= OLG-Report 99, 374

OLG Stuttgart v. 4.3.1998 - 9 U 255197,
rkr. nach Nichtannahmebeschl. d. BGH
v. 28.1.1999 - III ZR 100/98
= OLG-Report 99,210
OLG Stuttgart v. 28.5.1998 - 7 U 202197

OLG Zweibrücken v. 25.'1..1.999 - 7 U 737198
= OLG-Report 99,431

LG Berlin v. 27.1.7.1.997 - '1.3 O 79197

= BB 99, 1s91
LG Berlin v. 24.6.1.998 - 9 C 322197

LG Düsseldorf v. 10.8.1999 - 10 O 526198
rkr.

LG Hamburg y. 22.6J.998 - 402 O 70197

= wM 99, 139

LG Hanau v. 11.12.1998 - 2 S 41.4198

LG Marburg v.24.6J.999 - 1 O 89/99, rkr

LG Oldenburg v. 29.L.L999
-6O1357/98,rkr.

LG Ulm v. 30.10.1998 - I KLs 23

Js 18323/96 I AK 80/97
= '],'istra 99,, 113
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BFH v. 22.9.1999 - XI R 121/96
BFH v. 18,10.1999 - GrS 2/98
BFH v. 27.10.1999 - II R 17199

BFH v. 10.11.7999 - X R 60/95
BFH v. 10.11.7999 - XR 46197

BFH v.2.1.2.'t 999 - IX R 4sl9s, IX R 21196

BFH v. 14.12.7999 - IX R 69/98
BFH v. 19.1.2000 - I R 94197

BFH v. 22.2.2000 - VII R 73198

BFH v. 24.2.2000 - III R 80/97
BFH v. 1./2.3.2000 - VI R 162/98,
vI R 196/e8, Vr R 13/99, VI R 19/99
BFH v. 16.3.2000 - V R 16/99
BFH v. 6.4.2000 - IX R 90/97
BFH v. 72.4.2000 - XI R 1.27196

BFH v. 2.5.2000 - IX R 71196

BFH v. 2.5.2000 - IX R74196
BFH v. 4.5.2000 - ry R 16/99
BFH v. 24.5.2000 - II R 25/99

VG Dessau Y. 23.7.7997 - 2 A 50/95
= wPK-Mitt 97,320
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ArbG Hersfeld v. 4.11.1998 - 2 Ca 255/98
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- Verjährungsbeginn
= Bekanntgabe des Steuerbescheides
= Mandatsende
= Rat, fehlerhafter
= Sekundäranspruch
= Steuer€rklärung

- g 10e ESIG

- Wiederholung des Fehlers
- Verjährungshemmung

= Rechtsausübung, unzulässige
= Verhandlung

- Verj ährungsunterbrechung
= Anerkenntnis

- Verzicht
- WP- und StB-Sozietät

Verjährung, S 12 VVG
- Rechtsschutz und Zahlungsanspruch
- Verjährungshemmung, $ 12 II

Verj ährungsunterbrechung
- Anerkenntnis
- Mahnbescheid
- Verzicht
- Zustellung,,demnächst"

Vermögensverwalter
- Anlagepolitik, Aktienkäufe
- Informationspflicht

Verschwiegenheit
- Praxisveräußerung

Versicherungsschutz
- Angabön zur Kündigung des

Vorvertrages
- Pflichtverletzung, wissentliche

= Postausgangsorganisation, fehlende
- Rücktritt des Versicherers
- Treuhandtätigkeit

= Geldanlage
- Versichererwechsel

Werbeverbot
- Gruppenfoto
- Presseveröffentlichung
- Steuerberatung, unbefugte

Wettbewerb, unlauterer, S 3 IIWG
* Steuerberatung, unbefugte

Wiedereinsetzung
- Antrag

= Prozesshandlung, nachzuholende
- Mittellosigkeit der Partei

Wirtschaftsprüfer
- Stimmrechtsvertreter
- Zulassung

= Rückwärtsversicherung
= Vermögensverfall
= Versicherungsschutz, fehlender

BVerfG v. 11.1.1995 - 1 BvR 892/88
BVerfG v. 29.10.1999 - 2 BvR 7264190
BVerfG v. 10.11.1999 - 2 BvR 2867193
BVerfG v. 11.11.1999 - 1 BvR 762199
BVerfG v. 17.71,.7999 * 1 BvR 7708199
BVerfG v.79.77J.999 - 2 BvR 7767196

BVerfG v.29.77.7999 - 1 BvR 2284198
BVerfG v.7.72.7999 - 2 BvR 301/98
BVerfG v.74.72.7999 - 1 BvR 7327198
BVerfG v. 18.2.2000 - 1 BvR 497193,
1 BvR 562/93, 1 BvR 624198
BVerfG v.24.5.2000 - 1 BvL 1/98 u.a.

BGH v. 28.1.7999 - IX ZR 240198
BGH v. 25.3.7999 - IX ZR 283197

BGH v. 22.4.7999 - IX ZR 364198
= MDR 99,7025
BGH v. 6.s.1999 - IX ZR 2s0/98
BGH v. 27.s.'t999 - VII ZR 24198

BGH v. 7.6.1.999 - II ZB 2s198
BGH v. 77.6.7999 - IX ZR 100/98
BGH v. 77.6.7999 - IX ZB 32199

BGH v. 24.6.7999 - V ZB 79199

BGH v. 24.6.7999 - lX ZB 30199
BGH v. 20.9.7999 - 5 StR 729198
= wistia gg,45g
BGH v. 30.9.1999 - IX ZR 139/98
BGH v. s.10.1999 - VI ZB 22199

BGH v. 1s.10.1999 - V ZR s0/99
BGH v. 2I.70.7999 - VII ZR 185/98
BGH v. 8.11.1999 - ll ZB 4199
BGH v. 18.11.1999 - III ZR 87/99
BGH v. 18.11.1999 - IX ZR 402197

BGH v. 2.72.7999 - IX ZR 415/98
BGH v. 9.72.7999 - IX ZR 129199

BGH v. 13.1.2000 - VII ZR 38/99
BGH v. 77.2.2000 - IX ZR s0/98
BGH v. 30.3.2000 - IX ZR s3/99
BGH v. 29.s.2000 - II ZR 347197,
II ZR 7sl98, rI ZR 118/98

KG Berlin v. 72.7.7999 - 7 W 576197

= OLG-Report 99, 191

KG Berlin v. 18.1.1999 - 8 U 3790,97
= OLG-Report 99,244
KG Berlin v.20.1.7999 - 13 U 4044197
KG Berlin v. 9.9.1999 - 16 U 89s9/98

OLG Celle v. 5.3.1999 - 4U 276198

= OLG-Report 99,278

OLG Dresden v. 1.9.1998 - 74U 774198

= OLG-Report 99, 286

OLG Düsseldorf v. 12.6.1997 - 73 U 92196
OLG Düsseldorf v. 12.6.1997 - 13 U 124196

OLG Braunschweig v. 7.9.7999 - 2W 725199 20OO,.734
= OLG-Report 99, 380

Der BFH sah darin ein steuerpflichtiges Speku-
lationsgeschäft, weil der Erwerb des Fremd-
währungsguthabens und sein Rücktausch in DM
innerhalb der gesetzlichen Spekulationsfrist
von sechs Monaten (heute beträgt diese Frist ein

Jahr) stattgefunden hatten (Urteil vom 2.5.2000 -
rx R 74le6).

Dies gelte auch dann, wenn der Steuerpflichtige
sich allein wegen der Zinsen für eine Änlage
in ausländischer Währung entschieden habe;
eine Spelrulationsabsicht setze die Regelung
des g 23 Einkommensteuergesetz nicht voraus.
(B'FH, IJrt. v. 2.5.2000 - tX R 74/96)

Pressemitteilung d. BFH v. 10.8.2000

BFll: Firkünfte aus Vermietun,g und Verpachtung
durch Vermieten eines Flugzeugs

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
2.5.2O0O - IX R 71/96 entschieden, dass die Ein-
künfte aus der Vermietung eines in die so
genannte Luftfahrzeugrolle eingetragenen Flug-
zeugs in der Regel als solche aus Vermietung
und Verpachtung i.S.v. g 21 Abs. 1 Nr. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) zu qualifizieren
sind.

Im Streitfall hatten die Steuerpflichtigen ein
mehrstrahliges Verkehrsflugzeug erworben
und es zeitgleich an die Verkäuferin zurilck-
vermietet. Diese hatte nach dem Mietvertrag
die Stellung als Halterin des Flugzeugs zu über-
nehmen, sämtliche Wartungs- und Reparatur-
kosten zu tragen und das Flugzeug nach Ablauf
der Mietzeit generalüberholt zurückzugeben.

Während die Steuerpflichtigen den im ersten

Jahr ihrer Vermietungstätigkeit erlittenen Ver-
lust als Werbungskostenüberschuss bei den - in
vollem Umfang ausgleichs- und abzugsfähigen -
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
geltend gemacht hatten, hatte das beklagte
Finanzamt und ihm folgend das Finanzgericht
(FG) die Einkünfte als - lediglich eingeschränkt
ausgleichsfähige - sonstige Einkünfte i.S.v. $ 22
Nr. 3 ESIG beurteilt.

Der BFH hat nunmehr die Rechtsauffassung der
Steuerpflichtigen bestätigt. Er hat zunächst
klargestellt, dass die Vermietung eines Flug-
zeugs regelmäßig dann keine gewerbliche
Tätigkeit darstellt, wenn der Vermieter neben
der reinen Nutzungsüberlassung keine weite-
ren Leistungen erbringt.
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Sodann hat er entschieden, dass die Vermietung
eines in die Luftfahrzeugrolle eingetragenen
Flugzeugs der Vermietung eines in ein Schiffs-
register eingetragenen Seeschiffes gleichzu-
stellen ist und daher zu Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung i.S.d, $ 21 Abs. 1 Nr. 1

ESIG führt.

Allerdings hat der BFH die Sache an das FG

zurücl$erwiesen, damit dieses u.a. prüft, ob
die Steuerpflichtigen bei der Vermietung des

Flugzeugs mit Einkünfteerzielungsabsicht
gehandelt haben oder ob ein - steuerrechtlich
unbeachtlicher - Fall so genannter Liebhaberei
vorliegt.
(BFH, tJrt. v. 2.5.2000 - lX R 71/96)

Pressemitteilung d. BFH v. 77.8.2000

BFH: Keine Gewinnerhöhung durch Verzinsung
de; negativen Gesellschafter-Kapitalkontos

Mit Urteil vom 4.5.2000 - IV R 15/99 hat sich
der Bundesfinanzhof (BFH) zu der Frage ge-

äußert, ob sich der Gewinn einer Personen-
gesellschaft dadurch erhöht, dass, ein Gesell-
schafter Zinsen für ein negatives Kapitalkonto
an die Gesellschaft zahlt. Der BFH entschied,
die Zinsen seien keine Betriebseinnahme der
Gesellschaft, sondern dienten nur der zutreffen-
den Verteilung des Gewinns unter den Gesell-
schaftern.

Ein Kommanditist leistete über Bankkonten der
von ihm beherrschten GmbH & Co. KG Zahlun-
gen für private Zwecke. Dass er der Gesellschaft
Rückzahlung der Beträge schuldete, dokumen-
tierte diese durch Ausweis einer Forderung auf
der Aktivseite ihrer Bilanz. Dieser Bilanzposten
wurde über viele Jahre fortgeführt, da der Ge-

sellschafter keine ausreichenden Rückzahlungen
vorgenommen hatte.

Nach dem Gesellschaftsvertrag handelte es sich
bei dem Konto um ein ,,verändetliches Dar-
lehenskonto", das im Fall eines Guthabens zu-
gunsten des Gesellschafters, im Fall einer Schuld
zu Lasten des Gesellschafters zu verzinsen war.
Da im Streitfall das Konto immer eine Schuld
des Gesellschafters auswies, wurden ihm jeweils
zum Jahresende die vertraglich geschuldeten
Zinsen belastet. Das Finanzamt sah darin eine
Betriebseinnahme der Gesellschaft und erhöhte
dementsprechend den Gewinn.
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Er hielt das Gesellschafterkonto nicht frir ein
Darlehenskonto, sondern für einen Bestandteil
des Kapitalkontos. Nur Zinsen, die die Gesell-
schaft für ein Darlehen erhält, können nach
seiner Auffassung den Gewinn erhöhen.

Leisten Gesellschafter frir negative Kapitalkonten
Zinsen, dient dies nur dem Zweck, die Vertei-
lung des Gewinns unter den Gesellschaftern
richtig vorzunehmen. Dem Gesellschafter, der
sein Konto überzogen hat, steht dann entspre-
chend weniger vom Gewinn zu. Die ihm belas-
teten Zinsen sind ein negativer Vorabgewinn.

Von entscheidender Bedeutung frir die Gewinn
auswirkung von Gesellschafterzinsen ist des-
halb die Charakterisierung des Gesellschafter-
i<onros ais Kapitaii<onro oder ais Dariehens-
konto,

Sie richtet sich nach dem Gesellschaftsvertrag
und den tatsächlich vorgenommenen Ver-
buchungen von Entnahmen, Einlagen und
Gewinn- oder Verlustanteilen. Werden Verlust-
anteile auf dem Gesellschafterkonto eines
Kommanditisten erfasst, beurteilt der BFH das
betreffende Konto immer als Kapitalkonto.

So war auch im Streitfall in einem Verlustjahr
verfahren wor<ien, worauf cier BFH seine Be-

urteilung des Gesellschafterkontos maßgeblich
stützte.
(BFH, Urt. v. 4.5.2000 - lV R I6/99)

Pressemitteilung d. BFH v. 31.8.2000

GI Leitsätze

I Rechtsanw alt/ Stöiet/Titelsch utzanzeigen

1. Ein Rechtsanwalt, der für einen Mandanten
eine Schutzanzeige für einen Titel aufgibt,
durch den die Titelrechte eines Dritten verletzt
werden, ist (Mit-)Störer.

2. Ist er entschlossen, den Namen des Mandan-
ten nicht preiszugeben, schuldet er die Kosten
einer auch gegen ihn gerichteten Abmahnung.

3. Ob eine Verpflichtung besteht, dem Verletz-
ten den Namen zu nennen, ist jedenfalls nicht
ohne eine Würdigung aller Umstände zu beant-
worten.
(OLG Hamburg, Urt. v. 21.10.1999 - 3 U 19/99,
OLG-Report 2000, 189)

Steuerberaterhaftung
- Grundstücksverkauf, Vorsteuerabzug
- Kausalität zwischen Pflichtverletzung

und Schaden
(BGH, Urt. v. 30.3.2000 - tX ZR s3/gg)

Leitsatz:

Zur haftungs aus füllende,n Kau salität, wenn ein
Steuerberater seine Pflicht verletzt, d'en Man-
danten auf die Folgen hinzuweis,en, die s,ich aus
dem umsat,zsteuerfreien Verkauf einbs Grund-
stücks für den Vorsteuerabzug ergeben.

Zum Sachverhalt:

Der Bekiagte betreute die lüägerin uber einen
längeren Zeitraum in deren steuerlichen An-
gelegenheiten. Mit Vertrag vom 24.3.7993 ver-
äußerte die Klägerin einen Teil ihres Grundbe-
sitzes an die K. GmbH & Co. KG fijr 7,2 Mio. DM.
In einem weiteren, am selben Tag geschlossenen
,,Werkvertrag" übertrug sie der Firma H. die
Altlastensanierung, zu der sich die Klägerin in
dem Grundstückskaufvertrag verpflichtet hatte,
zum Pauschalpreis von 800.000 DM, in dem
704.347,83 DM Mehrwertsteuer enthalten und
gesondert ausgewiesen waren.

Auf dem verkauften Grundstücksteil befand sich
unter anderem eine von der Klägerin bis dahin
vermietete Lackierhalle. Die daraus erzielten
Mieteinkünfte hatte die Klägerin gemäß g 9
Abs. 1 UStG unter Verzicht auf die Steuerfrei-
heit nach g 4 Nr. 12 Buchst. a USIG der Umsatz-
steuer unterworfen. In der gemäß $ 4 Nr. 9
Buchst. a USIG steuerfreien Veräußerung des
Teilgrundstücks sah das zuständige Finanzamt
eine Anderung der Verhältnisse i.S.d. g 15a USIG,

Es erließ deshalb am 5.7.1996 einen geänderten
Umsatzsteuerbescheid für 1993, in dem Vor-
steuerbeträge aus den Jahren 1991 bis 1993 in
Höhe von 777.472,07 DM zurückgefordert wur-
den. Den Vorsteuerabzlog in Höhe der im Werk-
lohn von 800.000 DM enthaltenen Mehrwert'
steuer von 704.347,83 DM lehnte das Finanzamt
mit der Begründung ab, die Sanierung stehe mit
dem steuerfreien Verkauf des Grundstücks ,,in
Verbindung".

Die Klägerin wirft dem Beklagten vor, er habe
sie im Zusammenhang mit den Verträgen vom
24.3.7993 fehlerhaft beraten. Sie hat ihn mit der
Begründung, er hätte ihr empfehlen müssen,
den Grundstücksverkauf der Umsatzsteuer zu

- Vergütung, angemessene, $ 612 BGB

- Versäumnisurteil

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Ergebnisabführungsvertrag
- Honoraranspruch des StB

- Pflicht zur Hinzuziehung eines RA

- Schadenersatz wg. verbotener >

- Steuerberatungsvertrag
- Verschmelzung, gg 16 ff UmwG

Rechtsmittelauftrag
- Auftragsbestätigung
- Fristlöschung

Regressprozess
- Mahnverfahren

(s. unter Mahnbescheid)
- Substantiierung

= Steuerrecht, ausländlsches

Revision
- Schriftsatz, unvollständiger

Schaden
- Hauskauf, Kaufpreis
- Kosten

= Hauszufahrt

Schädigung, sittenwidrige, g 826 BGB

- Abschlussprüfung

(rlrrrfzoacofz i ( rr' ß e)e Ahc ) RtlR

- s 323 HGB
- $18KWG
- 9S 2, 43, 48 WPO

Sozialversicherung
- Nachforderung

= Verjährung, $ 25 SGB IV
- Versicherungspflicht

= Befreiungsantrag, g 8 Abs. 2 SGB V
= Kenntnis der >

Sozietät
- Erfüllungsgehilfe
- Honorarklage

= Erhöhungsgebühr, 0 6 BRAGO
- Rechtsschein

= Sachbearbeiter, angestellter
- Sachwalterhaftung

= Gewähr, wirtschaftliches Interesse
- Verjährung, $S 68 StBerG, 51a WPO
- Vertrag mit Sozietät

= > aus WP und StB

Steuerberatungsgesetz
- $ 33, Hilfeleistung in Steuersachen

= Dienstleistungsfreiheit, Art. 59 EGV
= >, unerlaubte
= Rechenzentrum

Steuerberatungsvertrag
- Betreuungspflicht

= Rechtsberatungsauftrag
- Haftung, Steuerberatungsfehler
- Nichtigkeit, 0 134 BGB

= Rechtsberatung, unerlaubte

Steuererklärung
- Forderung des FA, Eröffnungsbilanz

Treuhänder
- Bankkonto

= Zahlungspflicht
- Gesamtschuld

= Beteiligungsgesellschaft
- Notar

= Bankgelder

Umwandlung
- Verschmelzung

= Rechtsangelegenheit
= Unterkapitalisierung

Unterlas sungsanspruch
- Rechtsverteidigung
- Tatsachenbehauptung/Schmähkritik

Verjährung, S 195 BGB

- Herausgabeanspruch

Verjährung, S 852 BGB, S 19 BNotO
- Ersatzmöglichkeit, anderweitige
- \/ari älrrrrncol.aninn

= Ersatzmöglichkeit, anderweitige
. = Fälligkeitsbestätigung

Verjährung, S 51 BRAO a.F.,
g 51b BRAO n.F.
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für >

= Belehrung, fehlerhafte
= Belehrungsbedürftigkeit, fehlende
= Belehrungsinhalt
= Beweislast
= Mandatsende

- Verjährungsbeginn
= Ausschlussfrist, versäumte
= Fristversäumnis, S 72a ArbGG
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Verjährung, S 68 StBerG, g 51a WPO
- Anerkenntnis
- Arglisteinwand
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für > 2000,
= Belehrungsbedürftigkeit
= Ende der >, Beratung durch

neuen StB

= Wiederholung des Fehlers
- Herausgabeanspruch
- Rechtsausübung, unzulässige
- Sozietät aus WP und StB
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- >.zwischen Pflichtwidrigkeit und
Schaden
= Beweisführung, g 287 ZPO

= Fahrtenbuch
= Grundstücksverkauf, Vorsteuer

- Unterbrechung der >

= Rücksichtnahme gg. Arbeitnehmer
- Verhalten, beratungskonformes

I(enntnis des Steuerrechts
- Vorlagebeschluss zum EUGH

- Zeitschriften
= DSIR

I(lageverfahren
- Schriftsatz, unvollständiger
- Streitgegenstand

Lohnbuchhaltung
- Erstattungsanspruch gg. Arbeitnehmer
- Sozialversicherung (s. dort)

Mahnbescheid
- Klageverfahren, Parteiwechsel
- Verzögerungen, Rückwirkung

Mandatsübernahme
- Fristenlöschung
- Rechtsanwalt

Mediator
- Interessenkollision
- Neutralität

Mitverschulden
- Kenntnis des Mandanten
- Zurechnung des Verschuldens

= > des zweiten StB

- Zweitberater, Verschulden des >,

s 2s4 BGB

Mustereinspruch
- EuGH-Verfahren, anhängige

Nachbesserung
- Recht des StB zur >

= Buchführungsfehler

Notar
- Amtspflicht

= Treuhandtätigkeit
- Belehrungspflichten

= Schaden, drohender
- Ersatzmöglichkeit, anderweitige

= Betreuungstätigkeit
= Erfüllungsanspruch
= Schutzzwäck,

S 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO
= Steuerberaterfehler
= Zeitpunkt der >

- Fälligkeitsbestätigung
- Formnichtigkeit

= Treu und Glauben

- Parteivertreter, vollmachtsloser
= Rechtsanwalt

- Satzungsänderung
- Tätigkeit, betreuende, g 24 BNotO

= Grundstückskaufvertrag
- Treuhandgelder

= > der Bank
- Verlesen der Urkunde

= Schutzzweck
= Verträge, gleich lautende

- Weisung

Parteiverrat, S 356 StGB
- Mediator

Pensionsrückstellung
- Prüfungspflichten

Praxisveräußerung
- Mandatsübernahme
- Nichtigkeit, s 139 BGB

Prozessauftrag
- Schriftsatz, unvollständiger

Prozesskostenhilfe
- Berufungsbegründungsfrist
- Rechtsmittelerklärung
- Wirkung

Prüfungspflicht
- Bilanz, Pensionsrückstellung

Rechtsanwalt
- Angestellter, Vergütung

= Sittenwidrigkeit
- Arbeitnehmerähnliche Person,

g5Abs.lSatzlArbGG
- Beratungspflichten

= Bonitätsproblem
= Kaufvertrag
= Unfallschaden

- Berufungsgericht
= Schriftsatz an >

- Beurkundung, Parteivertreter
- Empfangsbekenntnis
- Freier Mitarbeiter
- Kündigungsschutzklage

= Kündigung, personenbedingte,
Krankheit

= > gg. Gemeinschuldner,
Konkursverwalter

- Nachfragepflicht
= Mandatsinhalt

- Postulationsfähigkeit
- Rechtsmittelauftrag

= Auftragsannahme
= Fristnotierung

- Sachverhaltsermittlung
- Störer
- Terminladung
- Titelschutzanzeigen

unterwerfen, auf Ers atz des Rückforderungsbe-
trags von 777.472,O7 DM zuzüglich vom Finanz-
amt festgesetzter Zinsen in Höhe von 8.580 DM
sowie der nicht zum Vorsteuerabzug zugelasse-
nen 704.347,83 DM - insgesamt 224.399,84 DM -
in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Zahlungsklage hinsicht-
lich der beiden erstgenannten Beträge (zusam-
men 120.052,01 DM) stattgegeben und sie im
Übrigen abgewiesen. Das Berufungsgericht hat
die Klage, nachdem die Klägerin anstatt Zah-
lung der 120.052,01 DM Freistellung ,,von ihren
Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt ...
aus der Rückforderung von Vorsteuerbeträgen"
verlangt und im Übrigen einen Feststellungs-
antrag gestellt hatte, insgesamt abgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin die in der
Berufungsinstanz gestellten Anträge weiter.
Die Revision führt zur Auflrebung und Zurück-
verweisung.

Aus den Gründen:

I.

Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts
hat der Beklagte seine Pflichten als Steuerbera-
ter dadurch verletzt, dass er die Klägerin nicht
vor Abschluss der Verträge auf die Folgen für
den Vorsteuerabzug hingewiesen hat, die sich
aus einem umsatzsteuerfreien Verkauf des
Grundstücks ergaben. Das lässt keinen Rechts-
fehler erkennen und wird auch von der Revi-
sionserwiderung nicht angegriffen,

II.

Das Berufungsgericht-hat die Klage mit der
Begründung abgewiesen, es sei nicht bewiesen,
dass der Klägerin infolge der Pflichtverletzung
des Beklagten ein Schaden entstanden sei. Der
Aussage eines der vernommenen Zeugen sei
zu entnehmen, dass mehrere Alternativen zum
Zweck der Vermeidung des Steuernachteils be-

standen hätten. Welche davon gewählt worden
wäre, lasse sich nicht feststellen.

Bei der von der Klägerin wohl in erster Linie ins
Auge gefassten Unterwerfung des Grundstücks-
verkaufs unter die Mehrwertsteuer wäre ein
Schaden nur vermieden worden, wenn die Käu-
ferin bereit gewesen wäre, zusätzlich zum ver-
einbarten Kaufpreis von 7,2 Mio. DM die darauf
entfallende Mehrwertsteuer zu zahlen. Auch das
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habe die Klägerin aber nicht bewiesen. Für den
Fall, dass sie nach pflichtgemäßer Ber4tung
durch den Beklagten voq dem Verkauf des

Grundstücks abgesehen hätte, sei nicht dar-
gelegt, dass der Wert des Grundbesitzes höher
sei als der Betrag, der der Klägerin nach Abzug
der Vertragskosten und der an das Finanzamt
zurickzuzahlenden Vorsteuern von dem Kauf-
preis geblieben sei.

Die darin liegende rechtliche Beurteilung greift
die Revision mit Erfolg an.

1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon
ausgegangen, dass der Mandant eines Steuer-
beraters (wie auch eines Rechtsanwalts) die
Ursächlichkeit einer von diesem begangenen
Pflichtverletzung für einen dadurch angeblich
entstandenen Schaden zu beweisen }l^at (BGHZ

123,311,314 fD. Dabei können dem Mandanten
jedoch die Beweiserleichterungen des Anscheins-
beweises (BGHZ, a.a.O.) und des I287 ZPO (BGH,

urt. v.7.3.r996 - tX ZR 169/9s, WM 1996, 1333 f;
v. 1L7.1996 - tX ZR lI6/95, WM 1996, 2074, 2076)
zu Hilfe kommen.

a) Das Berufungsgericht hat gemeint, nicht
feststellen zu können, wie sich die Klägerin bei
pflichtgemäßer Beratung durch den Beklagten
verhalten hätte, weil es mehrere Alternativen
gegeben habe. Daran ist richtig, dass der Erfah-
rungssatz des beratungsgemäßen Verhaltens
nur dann in Betracht kommt, wenn ein be-
stimmter Rat geschuldet war und es in der
gegebenen Situation unvernünftig gewesen
wäre, diesen Rat nicht zu befolgen (BGH, Urt. v.

10.12.1998 - tx zR 358/97, WM 1999, 645, 646).

Für die vom Berufungsgericht genannten weite-
ren Alternativen - neben der Unterwerfung des

konkret abgeschlossenen Grundstückskaufver-
trags unter die Umsatzsteuer sei es möglich
gewesen, die Fabrikhalle entweder nicht mit
zu verkaufen oder über sie einen gesonderten
umsatzsteuerpflichtigen Vertrag zu schließen -
gibt es aber, wie die Revision zu Recht rügt, im
vorgetragenen Sachverhalt keine Grundlage.

Die Klägerin hat behauptet, es wäre derselbe
Kaufvertrag mit einer um die Mehrwertsteuer
erhöhten Kaufpreisvereinbarung geschlossen
worden. Allenfalls hätte sie, wenn die Käuferin
dazu nicht bereit gewesen wäre, vom Verkauf
insgesamt abgesehen. Die vom Ehemann der
Klägerin als Zeugen erwähnten vier verschiede-
nen Pläne hatten mit der damals gerade wegen
der mangelhaften Beratung durch den Beklag-
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ten in ihrer Bedeutung nicht erkannten Mehr-
wertsteuerfrage nichts zu tun.

Im Übrigen hätte das Berufungsgericht - die
Revision weist darauf zu Recht hin -, wenn es

die Klage an diesem Problem scheitern lassen
wollte, darlegen müssen, warum der Klägerin bei
allen jenen anderen Gestaltungsmöglichkeiten
mindestens derselbe Schaden entstanden wäre.

b) Bei einem Schadenersatzanspruch aus Ver-
tragsverletzung gehört der Ursachenzusammen-
hang zwischen der Pflichtverletzung und dem
Eintritt eines daraus erwachsenen allgemeinen
Vermögensschadens nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs nicht mehr zur haf-
tungsbegründenden, sondern zur so genannten
L-f.----^^--^e:ll^- t ^- rr^--^^l:rsr n-':- l--^-u4rtulläü4utlutttlrgtlt t\duldrtt4!. r'uI uctcrl

Nachweis gelten nicht die strengen Beweisfüh-
rungsmaßstäbe des S 286 ZPO, sondern die in
g 287 ZPO vorgesehenen Beweiserleichterungen
(BCH, Urt. v. 16.12.1993 - tX ZR 30/93, WM 1994,
602, 603; v. 28.9.1995 - IX ZR 158/94, WM 1995;
2075, 2079; v. 25.11.1999 - lX ZR 332/98, WM
2000, 197, /98/. Nach I 287 ZPO reicht für die
richterliche Überzeugung eine überwiegende,
freilich auf gesicherter Grundlage beruhende
Wahrscheinlichkeit,

Die Ausfiihiungen des Beiufungsgeiichts lassei-,
nicht erkennen, dass es sich der Anwendbarkeit
des herabgesetzten Beweismaßes bewusst war.
Vielmehr deuten die strengen Anforderungen,
die es an den Beweis der von der Klägerin
behaupteten hypothetischen Zustimmung der
Käuferin zur Erhöhung des Kaufpreises um die
Mehrwertsteuer gestellt hat, und die Betonung
des Rechtssatzes, wonach die Klägerin ,,die volle
Beweislast für die Kausalität des Beratungsfeh-
lers des Beklagten für einen bei ihr eingetrete-
nen Schaden" habe, darauf hin, dass das Beru-
fungsgericht seine Beweiswürdigung an dem
Maßstab des $ 285 ZPO ausgerichtet hat.

Es ist nicht auszuschließen, dass das Berufungs-
gericht bei. Anwendung des $ 287 ZPO zw
Feststellung eines anderen Beweisergebnisses
gelangt wäre. Wie sich die Käuferin verhalten
hätte, wenn ihr die zusätzliche Zahlung der
Mehrwertsteuer abverlangt worden wäre, kann
nicht in erster Linie danach beurteilt werden,
was die für sie handelnden Personen später,
insbesondere auch in der Beweisaufnahme
erklärt haben. Es handelt sich dabei um eine
hypothetische Frage, für deren Beantwortung
vor allem die bei Vertragsschluss bestehende
Interessenlage von Bedeutung ist.

Für die Käuferin wäre, wie das Berufungsgericht
'im Ansatz selbst gesehen hat, die Mehrwert-
steuer im Wesentlichen nur ein durchlaufender
Posten gewesen, der sie als solcher nicht zusätz-
lich belastet hätte.

Das Berufungsgericht hat im Anschluss an die
Aussage des früheren Geschäftsführers der
Käuferin, Dr. B., wonach bei Hinzurechnung der
Mehrwertsteuer,,das Geschäft dann komplizier-
ter geworden und ... wohl nur gegen eine wei-
tere Leistung zustande gekommen" wäre, ge-
meint, auch ein so genannter durchlaufender
Posten erfordere wirtschaftliche Dispositionen,
die das Unternehmen in seiner wirtschaftlichen
Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen könnten,
zumal es hier um ,,enorme" Summen gegangen
^^: li^ 
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frigung gestanden hätten.

Damit ist offenbar gemeint, dass die Käuferin
die Mehrwertsteuer grundsätzlich bis zur Er-
stattung durch das Finanzamt hätte finanzie-
ren mtissen, Dabei kann es sich aber nur um die
Zeitspanne bis zum Ablauf des Voranmeldungs-
zeitraums (g 18 Abs. 1 USIG) gehandelt haben.
In der dann abzugebenden Umsatzsteuervor-
anmeldung hätte die Käuferin den Mehrwert-
steuerbetrag als Vorsteuer mit ihrer eigenen
TT-^^!-^r^--^--^L--ll --^--^^L-^- l-a--^- c^,,-^itulll)dLZJLsutrJLllultl vclltLllllEll Äulltlctl. JuwtrL

er dadurch nicht aufgezehrt worden wäre, hätte
auch die Möglichkeit bestanden, der Klägerin
anstelle der Begleichung des die Mehrwert-
steuer betreffenden IGufpreisteils den dann
dem Finanzamt gegenüber bestehenden Erstat-
tungsanspruch abzutreten (vgt. Sch u hma nn, i n:
Rau/Dürrwdchte4 UStG 8. Aufl.,9 l8 Rdnr. lll ff).

Auf diese Möglichkeit hat übrigens der Beklagte
selbst im Zusammenhang mit dem Mitverschul-
denseinwand hingewiesen, den er darauf ge-

stützt hat, dass die Klägerin nicht versucht
habe, im Nachhinein eine Erhöhung des Kauf-
preises um die Mehrwertsteuer zu erreichen.
Soweit der Käuferin letztlich Nachteile verblie-
ben wären - unstreitig wäre eine höhere Grund-
erwerbsteuerbelastung entstanden -, hätte die
Klägerin sie ihr nach ihrem Vortrag erstattet.

Eine solche Erstattung dürfte - jedenfalls unter
anderem - mit der ,,weiteren Leistung" gemeint
gewesen sein, die die Klägerin nach der Aussage
des Zeugen Dr. B. hätte erbringen müssen, Die
durch eine solche ,,Leistung" im Ergebnis be-
wirkte Kaufpreisschmälerung wilrde freilich
den der Klägerin vom Beklagten zu ersetzenden
Schaden mindern.

= Fristberechnung
= Postlaufzeit
= Routinefrist
= Schriftsatz, unvollständiger

- Organisationsanweisung
= Adressierung
= Fristen-/Ausgangskontrolle

- Rechtsmittelauftrag
= Fristlöschung

- Schriftsatz, unvollständiger
- Versäumnisurteil
- Vorfrist

= Bearbeitungszeit

Ges amtschuld/-schuldner
- Fehler des zweiten StB

- Treuhänder, Beteiligungsgesellschaft
= Innenverhältnis

- Prozessdauer
- Realsplitting

= Beschränkung, nachträgliche
= Unterhaltsleistung

- Solidaritätszuschlag
- Sozialversicherungsbeitrag

= Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld
- Spekulationsgeschäft

= Kursgewinn
- Standesrecht

= Kollegialitätspflicht
= Versäumnisurteil, S 13 BORA

- Umsatzsteuer
= Befreiung, Rechtsform
= Entgelt, Umbuchungsgebühren
= Leistung, ärztliche
= Heileurythmisten, $ 4 Nr. 14 USIG

- Veräußerungsgewinn
- Vermietung

- Fiugzeug
= Nebenkostenumlage

- Vermittlungsausschuß
- Werbeverbot, Rechtsanwalt

= Presse, Gruppenfoto
- Werbungskosten

= Ehegattenzahlung
- Wiedereinsetzung

= Postlaufzeit
- Zinsen

= Kapitaikonto

GmbH
- Geschäftsführer

= Selbstkontrahierungsverbot,
Befreiung

- Sacheinlage, verdeckte
= Anwaltsfehler
= Umwidmung

Honoraranspruch des RA
- Mediator, S 20 BRAGO
- Notgeschäftsführer

Honoraranspruch des StB/WP
- Aufrechnung

= Einforderbarkeit, fehlende
- Betriebsprüfung, g 29 StBGebV
- Buchführung

= Gegenstandswert
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Aufrechnung
= Gegenstandswert

- Fälligkeit, g 7 StBGebV
= Buchführung

- Gegenstandswert
= Jahresumsatz

- Honorarvereinbarung
= >, mündliche
= Inhalt der >

- Rechtsberatung

Kausalität
- Gesetzesänderung, ErbStG
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2000, 116, 193

2000, 198
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- Fremdgeschäftsführungswille
- Parteivertreter, vollmachtsloser

Gewinnausschilttung, verdeckte
- GmbH-Geschäftsführer
- Notarfehler
- Selbstkontrahierungsverbot,

$ 181 BGB

GI Aktuell
- Arbeitnehmerstatus, Rundfunk
- Arbeitszimmer

= Höchstbetrag
= Lehrer

- Auskunftspflicht, $ 93 AO
= Stromversorger, Konten

der Kunden
- Belastung, außergewöhnliche

= Altenpflegeheim, Kosten
- Eigenheimzulage, Miteigentümer
- Einbringung, Steuervergünstigung
- Einmalzahlungen
- Erbfolge, vorweggenommene

= Last, dauernde
= Versorgungsleistungen

- Gestaltungsmißbrauch
= Kapitalanlagegesellschaft in Irland

- GmbH
= Kapitalerhaltungspflicht
= Rückerstattung von Auszahlungen

- Grunderwerbsteuer
= Bemessungsgrundlage, Baukosten

- Haftung des Auftraggebers
für Vorunternehmer

- Hinterziehungszinsen
= Vermögensteuer

- Jubiläumsrückstellung
- Kapitalkonto

= Zinsen
- Kindergeld

= Einkünfte der Kinder
- Nachversteuerung, Arbeitnehmer
- Postlaufzeiten

2000, 165
2000, 165

2000, 218

2000, 278

2000, 21,8

2000, 106

2000, 29

2000, 29

2000, 186

2000, 159
2000, 186

2000, s6
2000, 184

2000, 81

2000, 81

2000, 133

2000, 270
2000,270
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2000, 732

2000, 277
2000, 80
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2000, 1s8
2000, 81

2000, 5

2000, 218
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2000, 76
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2000,248
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2000, 248
2000, 772

2000, 225

2000,772

2000,24
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2000, 787

2000, 67
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Stichwort- und

Ents cheidungsverz eichnis

Heft l-10

Amtspflichtverletzung
- Gehör, rechtliches
- StB-I(osten

Betrug
- Beihilfe, $ 27 SIGB, des RA

Beweislast
- Beratung, unterlassene

= Substantiierung
- I(ausalität

= Fahrtenbuch
= Grundstücksverkauf, USt
= > zwischen Pflichtverletzung

und Schaden

Bilanzerstellung
- Prüfungspflichten

= Pensionsrückstellung
= Verträge

Dritthaftung
- Abschlussprüfung
- Auskunftsvertrag, stillschweigender

= I(ontaktaufnahme
- Prüfungsauftrag
- Sacheinlage, verdeckte

= Anwaltsfehler
= Umwidmung

- Schädigung, sittenwidrige
- Vertrag mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
= Apschlussprüfung
= Gesellschafter
= I(apitalerhöhung
= Testat

Feststellungsklage
- Schadeneintritt

Freie Mitarbeiter
- Rechtsanwalt

= Rechtsweg, Arbeits-/Zivilgericht

Fristenkontrolle
- Aktenvorlage

= Fristensicherung
- Ausgangs'kontrolle

= >, abendliche
- Empfangsbekenntnis
- Fristenkontrollbuch

= Ausgangskontrolle
= Fristverfügung

- Klebezettel
= Organisationsverschulden

- Ablage, Sekretariat
- Klebezettel

= Terminladung
- Fristenüberwachung durch RA

= > bei Vorfristablauf
- Fristlöschung

= Rechtsmittel
- Fristversäumnis, unverschuldetes

= Anweisung
- Klebezettel

= Falschadressierung

Die Revision rügt jedoch zu Recht, dass das Be-

rufungsgericht die von der Klägerin behauptete
Bereitschaft, der I(äuferin,,entgegenzukommen",
bei der Beantwortung der Ftage, ob diese sich
auf eine Erhöhung des I(aufpreises eingelassen
hätte, nicht erkennbar berücksichtigt hat.

Schließlich hätte das Berufungsgericht das
Vorbringen der I(lägerin, sie hätte notfalls das
Grundstück überhaupt nicht verkauft, nicht
mit der Begründung für unbeachtlich erklären
dürfen, die I(lägerin habe nicht dargelegt, dass
der Verkehrswert des Grundstücks höher sei als
der Nettokaufpreis. Hierbei hat es - auch dies
beanstandet die Revision zu Recht - übersehen,
dass die Iflägerin unter Beweisantritt behaup-
tet hat, der Grundstückswert, der bei Vertrags-
schluss dem I(aufpreis entsprochen habe, sei
seitdem gestiegen.

Das Berufungsgericht hat zwar zusätzlich aus-
geführt, die Klägerin habe aus Liquiditäts-
gründen das Grundstück verkaufen müssen,
und sich dabei auf einen Brief des Ehemannes
der Klägerin sowie eine Aktennotiz gestützt.
Diese Feststellung hätte es jedoch - auch dies
beanstandet die Revision zu Recht - nicht
treffen dürfen, ohne zuvor dem unter Beweis
gestellten gegenteiligen Vortrag der Klägerin
nachzugehen.

III

Das Berufungsurteil ist somit aufzuheben. Das

Berufungsgericht wird nunmehr unter Berück-
sichtigung der vorstehend erörterten Gesichts-
punkte die Frage, ob die Klägerin die Entstehung
eines Schadens infolge der mangelhaften Bera-
tung durch den Beklagten bewiesen hat, unter
Anwendung des Beweismaßstabs des g 287 ZPO

erneut zu beantworten haben.

Gegebenenfalls wird sodann die Höhe des Scha-
dens zu ermitteln sein. Dabei wird der Beklagte
Gelegenheit haben, seine insoweit in der Revi-
sionserwiderung geltend gemachten Einwendun-
gen vorzutragen.

Der Senat weist ferner darauf hin, dass eine
etwaige Verurteilung des Beklagten zur Frei-
stellung der Klägerin von dem Vorsteuererstat-
tungsanspruch des Finanzamts abweichend
von dem von der Klägerin formulierten Antrag
den genauen Betrag angeben müsste, den der
Beklagte an das Finanzamt zu zahlen hätte, weil
anderenfalls das Urteil nicht nach $ 887 ZPO
vollstreckbar wäre.
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Fristenkontrolle
- Unvollständige Revisionsbegründung
- Prüfung der Vollständigkeit des Schriftsatzes?
(BGH, Beschl. v. l8.l L\999 - lll ZR 87/99)

Leitsatz:

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann
auch zur Nachholung von Verfahrensrügen
gewährt werden, sofern die Revisionsbegrün-
dungsschrift infolge eines Büroversehens nicht
vollständig rechtzeitig an das Revisionsgericht
gelangt ist (Abgrenzung zum Senatsurteil vom
73.2.7es7 * III ZR 285/95, NJW 1997, 1309 =

GI 1998, 3).

Aus den Gründen

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus abgetrete-
nem Recht der M.-I(G auf Zahlung einer Makler-
provision in Höhe von 845.320 DM zuzüglich
Zinsen sowie auf Auskunft über den von der Be-

klagten für die erworbene Wohnanlage gezahl-
ten Kaufpreis in Anspruch. Sie hat den Abschluss
eines,,Makler-Rahmenvertrags" sowie einen
stillschweigenden Vertragsschluss in Bezug auf
das streitige Objekt behauptet; hilfsweise hat
die ICägerin sich auf $ 354 HGB berufen.

Landgericht und Oberlandesgericht haben die
Klage mit der Begründung abgewiesen, der
Abschluss eines Maklervertrags sei nicht nach-
gewiesen. Zu $ 354 HGB enthält das landgericht-
liche Urteil, auf das das Berufungsgericht Bezug
nimmt, lediglich die Bemerkung, mangels Zu-
standekommens eines Maklervertrags könne die
beanspruchte Provision auch nicht unter dem
Gesichtspunkt des $ 354 HGB verlangt werden
(Hinweis auf B1H, urt. v. 31.3.1982 - lVa ZR 4/81,
NJW 1982,1523; OLG Koblenz, NJW 1985,2771,
2772).

Gegen das Berufungsurteil hat die Klägerin
rechtzeitig Revision eingelegt und nach Verlän-
gerung der Revisionsbegründungsfrist bis zum
9.9.7999 das Rechtsmittel mit Schriftsatz vom
selben Tage begründet. Die Revisionsbegrün-
dungsschrift ist beim Bundesgerichtshof un-
vollständig eingegangen; von dem zehnseitigen
Schriftsatz fehlen die Seiten 5 bis 8.

In den eingereichten und auf der letzten Seite
auch von der Prozessbevollmächtigten der I(lä-
gerin unterzeichneten Teilen wird im Wesent-

2000, 82

2000,87

2000,2s
2000, 238

2000, 238

2000, 741
2000, 1,41,

2000,71

Anderkonto
- > des Steuerberaters
- Ausgleichspflicht

Anlageberatung
- Abgrenzung

= > zur Steuerberatung
- Mitverschulden des Anlegers
- Schaden

= Vor- und Nachteile
- Zinsen

= >, unseriöse

Aufrechnung
- Honorarforderung

= Fäl1igkeit, Vollwirksamkeit

Bankhaftung
- Treuhandkonto

= Belehrungspflicht, Eigenkonto

Belehrungspflicht des RA
- Mediator

Belehrungspflicht des StB/WP
- Angebot des FA

- >, umfassende
- Beweislast

= Belehrung, unterlassene
- Ehegatten-Arbeitsverhältnis
- Fahrtenbuch

= Belehrung, unterlassene
- Gesetzgebungsverfahren

= ErbStG
= Firmenübertragung

- Relativ sicherster Weg
= Gesetzesänderung

- Sicherster Weg

Berufung
- Klageänderung
- Klageanspruch

Berufungsbegründung
- Rechtsanwalt, zugelassener

Berufungsbegründungsfrist
- Mittellosigkeit der Partei
- Prozesskostenhilfeantrag

2000,125
2000,1,2s

2000,227
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2000, 82

2000,23

2000,227

2000, 42

2000, 196
2000, 796
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2000,2s

2000,67
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2000, 196

2000, 33
2000, 33

2000, 1s3

2000, 83
2000, 83

2000,77
2000,77
2000, 135
2000, 12

?000,1.2
2000, 77

I.

2000, 77

2000, 72, 735
2000, -12, 1.35

2000, 7't

2000,135

2000,82

2000, 9
2000, 76

2000, 86
2000, s7

2000, 86
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2000, 57

2000, 9

2000, 108

2000, 1,73
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lichen ausgeführt; die lflägerin verfolge ihren
Anspruch, gestützt auf g 354 HGB, weiter. Bei
dieser Norm handele es sich nicht um einen
vertraglich begründeten Anspruch, sondern um
eine eigene gesetzliche Anspruchsgrundlage,
die dann greife, wenn vertragliche Beziehungen
fehlten (Hinweis auf RGZ 122,229,232; BCHZ 95,
393, 398; BGH, Urt. v. 28.1.1993 - I ZR 222/90,
NJW-RR 1993, 802; Wagner, in: Röhricht/Graf v.

Westphalen, HGB, I 354 Rdnr. 4, 5).,Die M.-KG sei
Kaufmann und ihre Tätigkeit sei kausal gewesen
für den Erwerb der Wohnanlage durch die Be-

klagte.

Mit Schriftsatz vom 74.9.7999 hat die Klägerin
die fehlenden Seiten 5 bis 8 der Revisions-
begründungsschrift - mit weiteren Darlegungen
zuur TaL'uesLald des $ 354 äGts eiusciriießiicir
rnehrerer Verfahrensrügen - nachgereicht und
zugleich um Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versäumung der Frist zur Be-
gründung der Revision gebeten. Dazu hat sie
vorgetragen und glaubhaft gemacht:

Am Nachmittag des 9.9.1999 habe ihre Prozess-
bevollmächtigte die Revisionsbegründung nach
der Einarbeitung von Korrekturen vollständig
auf Konzeptpapier ausgedruckt und den Schrift-
satz insgesamt überprüft, dabei noch einige
kieiler e'v'erbes s erungen vorgenclmmen unci
diese selbst in den PC eingegeben. Anschließend
habe die langjährige, zuverlässige und über-
prüfte Mitarbeiterin ihrer Prozessbevollmächtig-
ten, R., den Schriftsatz ausgedruckt'und hierbei
festgestellt, dass die Seiten 1 bis 4, 9 und 10

schief eingezogen waren. Diese Seiten habe
Frau R. erneut ausdrucken lassen, kopiert,
geheftet und mit den aufgeschlagenen Schluss-
seiten der Rechtsanwältin zur Unterschrift
vorgelegt. Infolge von Störungen durch Telefon-
anrufe, den Postboten und einen Handwerker
habe die Mitarbeiterin vergessen, die einwand-
freien Seiten 5 bis 8 einzufügen sowie die Ur-
schrift auf Vollständigkeit zu kontrollieren.

II

Der Wiedereinsetzungsantrag hat insoweit
Erfolg ($ 233 ZPO), als es um die Nachholung der
auf den Seiten 5 bis 8 der Revisionsbegründungs-
schrift enthaltenen Verfahrensrügen geht.
Hinsichtlich der Sachrügen bedarf es keiner
Wiedereinsetzung, weil bereits durch die recht-
zeitig übermittelten Teile des Schriftsatzes
vom 9.9.1999 die Frist zur Revisionsbegründung
gewahrt ist und neue Rügen zur Verletzung
materiellen Rechts daher auch nach Ablauf der

Revisionsbegründungsfrist noch nachgeschoben
werden können (vgl. Reichold, in: Thomas/Putzo,
ZP0 22. Aufl., I 554 Rdnr. l6; Stein/Jonas/0runsky,
ZPO 21, Aufl.,9 554 Rdnr.2l).

1. Die vor Fristende eingereichten Ausführungen
Seite 1 bis 4, 9 und 10 des Schriftsatzes vom
9.9.7999 genügen den Mindestanforderungen
an eine Revisionsbegründung. Nach g 554 Abs. 3

ZPO muss die Revisionsbegründung neben den
Revisionsanträgen (Nr. 1) die Angabe der Revi-
sionsgrtinde unter Bezeichnung der verletzten
Rechtsnorm enthalten (Nr. 3 Buchst. a). Das
setzt zwar auch eine Auseinandersetzung mit
den tragenden Gründen des angefochtenen
Urteils voraus (BGH, Urt. v. 11.7.1974 - lX ZR

24/73, MDR 1974, I0l5; BAG, NJW 1998,2470).
lJcl crr rvlrlrucs Lgelrdr L lrdr.lt L rlrucs vuilI rlruar L

der angegriffenen Urteilsbegründung ab.

Beschränkt sich diese - wie hier zu der alter-
nativ in Betracht kommenden Anspruchsgrund-
lage des $ 354 HGB - in einem knappen Satz auf
einen einzigen Gesichtspunkt (Fehlen eines
Maklervertrags), so reicht es hin, wenn die Revi-
sionsbegründung eine solche Rechtsauffassung
bekämpft und lediglich ähnlich kurz darlegt,
warum diese Ansicht unrichtig sein soll.

'y'on riairer war die Revisiorr der Kiägeriir sciron
durch die mit Nachweisen aus der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung und dem neueren
Schrifttum belegten Rüge, bei $ 354 HGB hande-
le es sich um eine eigene gesetzliche Anspruchs-
grundlage, die dann greife, wenn vertragliche
Beziehungen fehlten, ordnungsgemäß begrün-
det, ohne dass es für die Zulässigkeit des Rechts-
mittels noch einer Auseinandersetzung mit dem
Tatbestand der Vorschrift im Übrigen bedurft
hätte, wie sie auf den folgenden - bei Frist-
ablauf noch fehlenden - Seiten 5 bis 8 der Revi-
sionsbegründungsschrift beabsichtigt war,

2. Ist - wie im Streitfall - innerhalb der Revi-
sionsbegrtindungsfrist eine wirksame, jedoch
inhaltlich unvollständige Revisionsbegrilndung
eingereicht worden, so kommt allerdings eine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur
nachträglichen Geltendmachung einzelner
Verfahrensrtigen nach übereinstimmender
höchstrichterlicher Rechtsprechung im Zivil-
und Verwaltungsprozessrecht, auch des Senats,
grundsätzlich nicht in Betracht (RGZ 121, 5, 6;
Senatsurt. v. 13.2.1997 - lll ZR 285/96, NJW 1997,

1309, I3l0 : VersR 1997, 643, 644 : LM I 233 [A]
ZPO Nr.9 m. abl. Anm. Wax; BAG, AP Nr. 18,20 zu

5 72 ArbGC 1953 - Divergenzrevision; NJW 1962,

Dass der Beklagte dem Kläger eine zusätzliche,
von ihm persönlich ausgehende Gewähr für
die Erfüllung des Mandats angeboten hätte fygl
BGH, NJW-RR 1988, 615), die für den Willens-
entschluss des Klägers bedeutsam war, hat der
Kläger nicht dargelegt.

Ebenso wenig sind eigene wirtschaftliche Inte-
ressen, die über das übliche Maß hinausgehen
und eine Sachwalterhaftung des Beklagten
begründen könnten, ersichtlich und vom Kläger
dargetan worden. In der Regel liegen diese
bei angestellten Mitarbeitern auch nicht vor
(BCH, WM 1984, 960; Palandt, 5 276 Rdnr. 92
m.w.N.).

Das Bestehen eines lediglich mittelbaren wirt-
scirafliiciren inietesses des Bekiaglen in Fornr
seines Gehaltes als angestellter Rechtsanwalt
genügt insoweit nicht (vgl. BGH, WM 1987,

r466).

3. Für eine darüber hinaus in Betracht kommen-
de Deliktshaftung des Beklagten sind vorliegend
keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich.

4.(

GI Hinweise
AnwaltsrHa ndbush Arbeitsrecht

Nach rund zwei Jahren liegt eine Neuauflage
des Anwalts-Handbuchs Arbeitsrecht vor. Alle
zwischenzeitlich erfolgten Gesetzesänderungen
sind eingearbeitet und bringen das Werk auf
aktuellen Stand.

Beibehalten wurde der Aufbau des Handbuchs,
der sich am Ablauf des'Arbeitsverhältnisses
orientiert und das gesamte Individual- und
Kollektivarbeitsrecht sowie das Arbeitsgerichts-
verfahren umfasst. Den Bedürfnissen des arbeits-
rechtlich tätigen Praktikers folgend liegen die
Schwerpunkte in den Bereichen, die in der an-
waltlichen Beratung von besonderem Gewicht
sind. Neu aufgenommen wurde ein Kapitel zur
Arbeitnehmerentsendung.

Vermehrt wurde die Zahl der drucktechnisch
hervorgehobenen Hinweise, Formulierungs-
und Vertragsbeispiele, die auf fehlerträchtige
,,Klippen" aufmerksam machen und - ebenso
wie die Checklisten und Beispiele - dabei helfen,
typische Probleme zu bewältigen,
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Das gegenüber der Vorauflage unveränderte
Autorenteam aus knapp 20 erfahrenen Fach-
anwälten für Arbeitsrecht und Arbeitsrichtern
bietet erneut jedem Praktiker im Arbeitsrecht
eine anschauliche, kompakte und praxisnahe
Darstellung aller auftretenden Fragen und ihrer
Lösungs möglichkeiten.

Tschöpe: Anwalts-Handbuch Arbeitsrecht, heraus-
gegeben von Dr. Ulrich Tschöpe, 2, überarbeitete
Auflage 2000 - Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln,
2.528 Seiten, Lexikonformat, geb., 278,- DM/
142,14 EUR, tSBN 3-504-42008-l

I rünaigung und Kündigungsschutzgesetz

ure t\euerscflernung oelassL srcll Inrt oen vlel-
fältigen und komplexen Schwierigkeiten, die
Kündigungen in der Praxis mit sich bringen.
Diese standen im Mittelpunkt der ,,Kölner Tage
des Arbeitsrechts" im Mai 1999, deren über-
arbeitete und fortentwickelte Referate der Band
dokumentiert.

Anhand aktueller Tendenzen in Rechtsprechung
und Gesetzgebung werden die besonderen
Schwierigkeiten der drei Kündigungsarten des
Kündigungsschutzgesetzes - betriebsbedingte,
pers onenbe<iingte unci verhaitensbeciingte Kün-
digung - und ihre Lösungsmöglichkeiten auf-
gezeigt.

Eine besonders vielgestaltige Problemdifferen-
zierung findet sich bei der betriebsbedingten
Kündigung, bei der der Freiraum für unterneh-
merische Entscheidungen und soziale Auswahl-
fragen von besonderem Gewicht ist. Behandelt
werden auch die komplexen Fragen der Massen-
entlassungen.

Ein Beitrag befasst sich schließlich mit den
eigenständigen Rechtsfragen und Schwierig-
keiten von Anderungskündigungen. Kapitel
über die Kündigung außerhalb des Kündigungs-
schützgesetzes, die in ihrer praktischen Be-

deutung kaum zu überschätzende Betriebsrats-
anhörung sowie die Tücken des Kündigungs-
schutzprozesses beschließen den Band.

Henssley'Moll: Kündigung und Kündigungsschutz
in der betrieblichen Praxis, herausgegeben von
Prof. Dr, Martin Henssler, RA und FA für Arbeits-
recht Dr, Wilhelm Moll, LL.M., Reihe Kölner Tage des
Arbeitsrechts - Verlag Dr, Otto Schmidt KG, Köln,
2000, 34O Seiten, Lexikonformat, geb., l28,- DM/
65,45 EUR, tSBN 3-504-42606-3
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denn der Beklagte war nicht Vertragspartner
des Anwaltsvertrages.

Aus der Natur des Anwaltsvertrages folgt, daß in
erster Linie der Vertragspartner des Mandanten,
d.h. der Rechtsanwalt persönlich, seinem Auf-
traggeber zur Erfüllung der übertragenen Auf-
gaben verpflichtet ist. Für das Verschulden
haftet er gemäß $ 278 BGB (Borgmann, in: Beck'-
sches Rechtsanwaltshandbuch 1997/98, E ll Rdnr.

72/. Daneben haften angestellte Mitarbeiter
des Rechtsanwaltes im Außenverhältnis den
Mandanten gegenüber in aller Regel nicht (86H,
NJW-RR t990,4s9).

Der Beklagte war angestellter Rechtsanwalt in
der Rechtsanwaltskanzlei L.&D. und als solcher
durch die Beauftragung durch den Kläger nicht
Vertragspartner. Vielmehr hat der Kläger mit
der Erteilung des Mandats die Sozien der o.g.
Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Diese haften
gegenüber dem Kläger gesamtschuldnerisch
(BCH, NJW 1971, 1801; Rinsche, Die Haftung des

Rechtsa nwa lts u nd Nota rs, Rd n r. I l6l ) .

Dem ICäger steht ebenfalls kein Anspruch unter
dem Gesichtspunkt der Anscheinshaftung zu,
denn der Beklagte hat keine Veranlassung da-
für gegeben, dass er als Sozius für die Rechts-
anwaltskanzlei auftrete. Voraussetzung hierfür
ist, dass eine Rechtsanwaltskanzlei nach außen
hin so firmiert, dass bei einem Mandanten der
Eindruck erweckt wird, die ersichtlichen Rechts-
anwälte treten jeweils als Sozien der Kanzlei auf
(vgl. VGH, NJW 1994, 2s7).

Der Beklagte ist weder gegenüber dem Kläger
als Sozius aufgetreten noch ist durch sein Auf-
treten dieser Anschein erweckt worden. Viel-
mehr ist er lediglich als Sachbearbeiter über
dem Aktenzeichen der Kanzlei als Ansprechpart-
ner des Mandanten benannt worden. Die von
dem Kläger vertretene Auffassung, jede Erwäh-
nung im Briefl<opf führe zu einer Anscheins-
haftung, ist nicht haltbar.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH
ist eine Anscheinshaftung dann gegeben, wenn
die Rechtsanwälte gemeinsam nach außen als
Sozietät firmieren, beispielsweise in Form von
Stempeln, Briefbögen u.a., und so den Eindruck
erwecken, als jeweilige Sozien aufzutreten. Ge-
meint ist hiermit das äußere Erscheinungsbild
der IGnzlei (BGH, NJW 1971, l80l; Borgmann/
Haug, Anwattshaftung 3. Aufl., 5 36 Rdnr.3./, das
den Eindruck eines gemeinschaftlichen Handelns
suggerieren soll.

Das äußere Erscheinungsbild wird u.a. durch
den Briefl<opf einer Rechtsanwaltskanzlei ge-
prägt. Der Briefl<opf als äußeres Erscheinungs-
bild, auf den der Blick des Mandanten primär
gerichtet ist, umfasst in der Regel nur die Sozien
und den Sitz der Kanzlei sowie die Erreichbar-
keit. Zu einem Briefkopf gehört jedoch nicht
der Name des Sachbearbeiters; genauso wenig
wie dem Briefl<opf das Datum des Schreibens
und das kanzleiintelne Aktenzeichen.zuzuord-
nen wäre. Insbesondere dann ist dieser Teil des
Schreibens auch aus Anscheinsgesichtspunkten
nicht dem Briefl<opf zuzuordnen, wenn wie hier
der Bearbeitervermerk sich bereits rein äußer-
lich von dem restlichen Bild des Briefl<opfes
deutlich abhebt.

Der Beklagte ist lediglich einmal während des
Mandatsverhältnisses im Briefkopf aufgeführt
worden. In diesem Fall ist jedoch ausreichend
kenntlich gemacht worden, dass der Beklagte
bereits seit dem 7.7.7994 nicht mehr Sozius der
I(anzlei ist.

2. Eine Eigenhaftung traf den Beklagten ferner
nicht in seiner Eigenschaft als Erfüllungsgehilfe
der Rechtsanwaltskanzlei. Gegen Erfüllungs-
gehilfen i.S.d. $ 278 BGB bestehen regelmäßig
keine vertraglichen Ansprüche (strindige Recht-

sprechung; BGH, WM 1967, 480; Palandt, $ 276
Rdnr. 129).

Eine Ausnahme hiervon bildet der Fall, dass
eine positive Vertragsverletzung nicht in einer
eigentlichen Leistungsstörung, sondern in der
Verletzung von Nebenpflichten besteht und der
Erfüllungsgehilfe bei der Anbahnung des Ver-
tragsverhältnisses für sich Vertrauen in An-
spruch genommen }rat (BGH, NJW-RR 1990, 461;
KC, MDR 1994, 100; Palandt, $ 276 Rdnr. 129).
Vorliegend ist der Schaden des Klägers nicht
durch die Verlätzung einer hebenvertraglichen
Schutzpflicht entstanden, denn der Beklagte hat
bei der Anbahnung des Mandats für sich kein
über das übliche Maß hinausgehände Vertrauen
in Anspruch genommen.

Der Gehilfe haftet als Sachwalter nur dann
selbst, wenn er gleichsam in eigener Sache tätig
wird. Insoweit hat der Kläger jedoch nichts dar-
getan. Zwar mögen der Kläger und Beklagte
miteinander bekannt gewesen sein, jedoch kann
allein daraus eine Inanspruchnahme besonderen
persönlichen Vertrauens nicht gefolgert werden,
die über das übliche Maß hinausgeht, was jeder
Anwaltsvertrag zu seiner sinnvollen Durchfüh-
rung voraussetzt.

2030; BVerwGE 28,18,21 f; s. auch BFHE 122,34,
35 [anders nach erfolgreicher Ablehnung eines Rich-
ters im Beschwerdeverfahren: BFHE 134,525,531 f;
BFH/NV 1996, 234, 2351; ebenso etwa: Zöller/
Creger, ZPO 21. Aufl., 5 233 Rdnr. 9; a.A.: Stein/
Jonas/Grunsky, 5 554 Rdnr. 22 m.w.N.).

Das ist als Regel - mit freilich nicht wenigen
Ausnahmen bei besonderen Verfahrenslagen - in
der Rechtsprechung der Strafsenate des Bundes-
gerichtshofs auch für das Strafverfahrensrecht
anerkannt (vgl. BCHST 1,44,46 f;14,330,332 f;
31, 161; Beschl. v. 7.9.1993 - 5 StR 162/93, wistra
1993, 347; v. 25,4.1996 - I StR 6/96, NSiZ-RR

1996,233,234; v.3.12.1997 - 3 StR 514/97,
BGHR-StPO 5 44 - Verfqhrensrüge 12) und basiert -
neben dem Wortlaut der $$ 233 ZPO, 44 SIPO
(Versäumung der Frist, nicht einzelner Prozess-
handlungen; vgl. RGZ 121, 5, 6) - auf dem Ge-

danken, das Institut der Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand sei nicht dazu bestimmt,
die inhaltliche Unvollständigkeit einer an sich
fristgerecht eingelegten Rechtsmittelbegrün-
dung durch Nachschieben von Rügen zu heilen
(Senatsurt. v. 13.2.1997, a.a.0.; BAG, NIW 1962,
2030; BVerwGE 28, 18, 2l f).

Die diesen Entscheidungen zugrunde liegen-
den Sachverhalte unterscheiden sich indessen
wesentlich von der hier maßgebenden Fall-
gestaltung. Im Streitfall geht es nicht um die
nachträgliche Ergänzung einer abgeschlosse-
nen und vom Rechtsmittelführer ursprünglich
selbst als vollständig angesehenen Rechtsmittel-
begründung, sondern um die l(orrektur eines
Übermittlungsfehlers, als Folge dessen Teile
der bereits konzipierten und im Entwurf fertig-
gestellten Revisionsbegqündungsschrift nicht
an das Revisionsgericht gelangt sind.

Insofern kann es nicht auf den zufälligen Um-
stand ankommen, ob der fristgerecht eingegan-
gene Rest des Schriftsatzes (vielleicht gerade
noch) die Mindestanforderungen an eine Rechts-
mittelbegründung wahrt. Der verfassungsrecht-
liche Grundsatz rechtlichen Gehörs (Art. 103
Abs. 1 GG), als dessen Ausprägung auch das
Wiedereinsetzungsrecht zu sehen ist, verlangt
vielmehr - mangelndes Verschulden vorausge-
setzt - in beiden Alternativen eine Berücksich-
tigung des vollständigen Schriftsatzes.

Andernfalls stände der Revisionskläger bei einer
weniger gravierenden Lücke schlechter als wenn
er eine gänzlich unzureichende Revisionsbe-
gründung eingereicht hätte, bei der eine Wieder-
einsetzung fraglos zulässig gewesen wäre.
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Aus diesen Gründen gewähren zu Recht auch
die Strafsenate des Bundesgerichtshofs in
Fällen, in denen es lediglich an einer frist-
gerechten Übersendung von Teilen einer ein-
heitlichen Revisionsbegründung (oder einer
von mehreren gleichzeitigen Revisionsbegriln-
dungsschriften) fehlt, Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand (vgl. BGHST 14, 330, 333 f; BGH,

rJrt. v. 28.10.1980 - 1 StR 23s/80, NStZ 198t, 110;

Beschl. v. 28.9.1982 - 1 StR 425/82, NStZ 1983,
34; v.20.8.1996 - I StR 378/96, BCHR-S|PO I44 -
Verfahrensrüge ll : NS|Z 7997, 46; s. auch BCHST

31, l6l, 162 f). Für den Zivilprozess kann inso-
weit nichts anderes gelten.

Mit dieser Beurteilung weicht der Senat im
Hinblick auf die in maßgebenden Teilen unter-
schiedlich gelagerten Sachverhalte nicht von
den angeführten Entscheidungen der anderen
obersten Bundesgerichte ab. Einer Vorlage an
den Gemeinsamen Senat gemäß g 2 des Gesetzes
zur Wahrung der Rechtseinheit der Recht-
sprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes
bedarf es deswegen nicht.

3. Auch die weiteren Voraussetzungen des

Q 233 ZPO sind hier gegeben. Die Klägerin hat
glaubhaft gemacht, dass sie ohne ein ihr zu-
zurechnendes (g 85 Abs, 2 ZPO) Verschulden
ihrer Prozessbevollmächtigten gehindert war,
die auf den Seiten 5 bis 8 ihrer Revisionsbe-
gründungsschrift enthaltenen Verfahrensrügen
innerhalb der Revisionsbegründungsfrist an-
zubringen.

Der Rechtsanwalt muss die Rechtsmittel- und
Rechtsmittelbegründungsschriften zwar auch
persönlich auf Richtigkeit und Vollständigkeit
prüfen (vql. BGH, Beschl. v. 6.5.1992 - Xll ZB

39/92, VersR 1993, 79; v. 20.2.1995 - tl ZB l6/94,
NJW 1995, 1499; Zöller/Greger, I 233 Rdnr. 23 -
Ausgangskontrolle m.w.N.) . Er ist aber nicht ge-
halten, den dem äußeren $nsehen nach fehler-
freien Schriftsatz von Anfang bis Ende durch-
zublättern und auf fehlende Seiten zu kontrol-
lieren. Derart einfache Tätigkeiten darf er
seinem entsprechend angewiesenen und über-
prüften Büropersonal überlassen.

Vorliegend hat die Klägerin aber durch den
Sachvortrag ihrer Prozessbevollmächtigten
sowie die eidesstattliche Versicherung deren
Mitarbeiterin glaubhaft gemacht, dass die
Rechtsanwältin die notwendige Ausgangs-
kontrolle allgemein angeordnet hatte und sie
dabei ihrer sonst zuverlässigen Angestellten
vertrauen durfte.
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Notarhaftung
- Verlesen der Urkunde, g 13 BeurkG
- Schutzzweck des Verlesens
- Mehrere z.T. gleich lautende Verträge
(OLC Fronkfurt, Urt. v. 16.3.1999 - I U 173/98)

Leitsatz:

Beurkundungsanforderungen an den Notar
bei nacheinander erfolgenden und zu verlesen-
den ganz oder teilweise übereinstimmenden
Verträgen.

Zum Sachverhalt:

Die I(läger verlangen von den Beklagten die
rezahiung <ies i{aufpreises fur ein Gruncistuck.
Die Ktäger sind Eigentümer eines Baugrund-
stücks auf Rügen. Die Baugenehmigung zur
Errichtung eines Wohnhauses mit drei Wohn-
einheiten und einer Carport-Anlage wurde
ihnen am 24,7,7995 erteilt. Der von den Klägern
unterschriebene Bauantrag sieht zur Gründung
die Fertigung einer ,,Sohlplatte gemäß Statik
mit weißer Wanne" vor.

Das Grundstück wurde den Beklagten von einem
ortsansässigen Makler zum I(auf angeboten.
Dieser wies ciarauf hin, <iass eine Baugenehmi-
gung bereits vorliege und Architektenkosten bis
zur Erteilung der Baugenehmigung im Kaufpreis
eingeschlossen seien. Die Parteien vereinbarten,
dass der Kaufvertrag von dem Streithelfer der
I(läger, der als Notar tätig ist, in dessen Amts-
sitz ohne Anwesenheit der Kläger notariell be-
urkundet werde.

Der Streithelfer nahm am 28.6.1996 die nota-
rielle Beurkundung des Kaufvertrages in seinen
Büroräumen vor. Die Beklagten werden in der
Urkunde in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter
bürgerlichen Rechts auf der Käuferseite aufge-
führt. Auf der Verkäuferseite trat für die Kläger
der Zeuge W. als vollmachtloser Vertreter auf.
Der vereinbarte Kaufpreis von 190.000 DM sollte
binnen vier Wochen auf ein vom Streithelfer zu
errichtendes Anderkonto gezahlt werden.

Entgegen dem Vermerk des Notars am Ende der
Urkunde wurde die Niederschrift nicht insge-
samt vorgelesen. Es war nämlich unmittelbar vor
der Beurkundung des Vertrages zwischen den
Parteien vom Streithelfer ein weiterer Kaufver-
trag über ein auf Rügen gelegenes Grundstück
beurkundet. Parteien dieses zuVor beurkundeten
Vertrages sind der Zeuge W. und die Beklagten.

Der Zeuge W. war gewonnen worden, für die
Kläger anschließend als vollmachtloser Ver-
treter aufzutreten. Um Zeit zu gewinnen, sah
der Streithelfer bei der zweiten Beurkundung
von einem nochmaligen Verlesen derjenigen
Textteile des Vertrages ab, welche inhaltlich mit
dem zuvor vollständig verlesenen und beurkun-
deten Vertrag übereinstimmten.

Die ICäger genehmigten den Vertragsschluss
durch beglaubigte Unterschriftsleistungen am
5,7.7996. Der Kläger zu 2) übersandte dem
Streithelfer am 9.7.7996 die Pläne und Genehmi-
gungen für den Neubau, welche dieser an die
Beklagten weiterleitete.

Der Kaufpreis wurde nicht geleistet.

Die Beklagten erklärten durch Schreiben vom
2.70.7996 gegenüber dem Streithelfer den Rück-
tritt vom I(aufvertrag. Sie warfen den Klägern
vor, sie hätten wider besseres Wissen beim Ver-
tragsabschluss die teilweise Vermoorung des
Grundstücks nicht bekannt gegeben. Der Streit-
helfer brachte das Rücktrittsschreiben den
Klägern zur Kenntnis. In der Folgezeit erklärten
die Beklagten auch die Anfechtung des Kaufver-
trags wegen arglistiger Täuschung. Sie folgerten
aus dem Umstand, dass die Baugenehmigung
die Errrchtung einer ,,weitsen Wanne" zwingenci
vorschreibe, den Klägern müsse der schlechte
Baugrund bekannt gewesen sein.

Das LG hat nach Vernehmung des Streithelfers
und des vollmachtlosen Vertreters W. als Zeugen
über den Beurkundungshergang die Klage mit
der Begründung abgewiesen, es liege keine wirk-
same Beurkundung des Kaufvertrages vor. Es

hat die Anwendbarkeit des g 13 Abs. 2 BeurkG
mit der Begründung ausgeschlossen, da der erste
Beurkundungsvorgang bei der Beurkundung
des Vertrags zwischen den Parteien bereits voll-
ständig abgeschlossen gewesen sei, habe keine
Sammelbeurkundung vorgelegen.

Die Berufung ist zulässig

Aus den Gründen

Der Streithelfer einer Partei ist befugt, für die
von ihm unterstützte Partei ein Rechtsmittel
einzulegen (BCH v. 28.3.1985 - Vll ZR 317/84,
MDR 198s, 751 : NJW 1985, 2480; BGH, Urt. v.

15.6.1989 - Vil ZR 227/88, MDR 1989, 1095 :
NJW 1990, 190; 1995, 199; t997, 2386; Zöller/
Vollkommer, ZPO 21. Aufl.,9 67 Rz.5).

Angestellter Rechtsanwalt
- Haftung
- Anscheinshaftung
- Sachwalterhaftung
(10 Berlin, IJrt. v. 24.6.1998 - 9 C 322/97)

Leitsätze {d. Red.)

1. Steht der angestellte Sozius während der
Mandatsdauer nur einmal auf dem Briefl<opf
und das mit dern Hinweis auf sein Ausscheiden
aus der Sozietät seit dem 1.7.7997, begründet
dies keine Anscheinshafturg. Der Name des

Sachbearbeiters gehört nicht zum Briefkopf -
zur Firma - einer Sozietät.

2. Eine Sachwalterhaftung setzt den Einsatz
persöniicher Gewähr unci eigenes wiruschafr-
liches Interesse voraus.

Zum Sachverhalt

Der Kläger suchte am 24.77,7994 den Beklagten
in den Räumen der Rechtsanwaltskanzlei L.&D.
auf. Er bat den Beklagten um die Wahrnehmung
seiner Interessen in einer erbrechtlichen An-
gelegenheit.

Der Bekiagre berier den Iüäger und führre ais
zuständiger Sachbearbeiter diversen Schrift-
verkehr, u.a. mit dem Gegner und dem in der
Sache zuständigen Amtsgericht. Weiter erhob
der Beklagte im Namen des Klägers Auskunfts-
klage in derselben Angelegenheit beim Land-
gericht zu einem Streitwert von 50.000 DM. Mit
Schreiben vom 20.1.1997 bat der Beklagte den
inzwischen zwecks Vertretung vor dem Land-
gericht beauftragten Rechtsanwalt A., nachdem
sich der Käger dazu entschieden hatte, die Klage
zurückzunehmen. Die durch die Rücknahme
entstandenen Gebühren und Auslagen in Höhe
von insgesamt 4.046,50 DM beglich der Kläger.

Der Kläger behauptet, er habe den Beklagten
als Mitglied der Sozietät L.&.D. mit der Wahr-
nehmung seiner Interessen beauftragt. Er be-
hauptet weiter, dem Beklagten seien bei der
Bearbeitung des Mandats verschiedene Sorgfalts-
pflichtverletzungen zur Last zu legen. So sei
er nicht ordnungsgemäß bezüglich des I(osten-
risikos beraten worden. Außerdem habe der
Beklagte den Streitwert in dem Rechtsstreit vor
dem Landgericht zu hoch angegeben.

Im Übrigen behauptet der I(läger, er habe sich
zum Zeitpunkt der Klageerhebung vor dem
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Landgericht in einer so schlechten wirtschaft-
lichen Situation befunden, dass er für diesen
Rechtsstreit Anspruch auf Prozesskostenhilfe
gehabt hätte. Dies habe ihm der Beklagte nicht
mitgeteilt. Der ICäger behauptet weiter, dass er
in diesem Fall die Klage nicht zurückgenommen
hätte.

Der Kläger ist der Auffassung, der Beklagte sei
passivlegitimiert. Der Beklagte sei nach außen
für die Rechtsanwaltskanzlei L.&.D. in Brief-
köpfen aufgetreten, was eine Passivlegitimation
begründe.

(Anträge . .. )

Der Beklagte behauptet, er sei zum Zeitpunkt
<ier Beaufrragung <iurch <ien Kiäger nicirr mehr
Sozius der Rechtsanwaltskanzlei L.&.D. gewesen,
und zwar bereits seit dem 7.7.7994. Er behaup-
tet weiter, er habe dies dem Kläger bei dem
ersten Beratungsgespräch mitgeteilt. Im Übri-
gen sei er nicht im Briefl<opf der Rechtsanwalts-
kanzlei aufgeführt gewesen.

Darüber hinaus trägt der Beklagte vor, er habe
den Kläger umfassend und fachlich ordnungs-
gemäß beraten und betreut, Er behauptet weiter,
der I(läger habe dahingehend keinerlei An-
<ieutungen gemacht, <iass er mitteiios sei unci
etwaige entstehende Kosten nicht tragen könne.
Der Kläger habe stets dargelegt, dass er der
Auffassung sei, die Kosten werden durch seine
Rechtschutzversicherung getragen. Für den Fall,
dass dies nicht so sei, wolle er die Kosten selbst
tragen.

Im Übrigen meint der Beklagte, er sei nicht
passivlegitimiert. Er ist der Auffassung, dass

der Hinweis in den Schreiben auf ihn als Sach-

bearbeiter keinerlei Anschein dafür zu setzen
vermag, eine Haftung zu begründen. Er ist der
Auffassung, er habe nicht gegen die anwalt-
liche Sorgfaltspflicht verstoßen. (. . . )

Es besteht Streit über die Zahlung von Schaden-
ersatz in Höhe von 4.046,50 DM. Die zulässige
Klage ist begründet.

Aus den Cründen

1. Dem Kläger steht kein Anspruch aus pW des

Anwaltsvertrages zu. Es kann für den Anspruch
aus pW des Anwaltsvertrages hier dahinstehen,
ob dem Beklagten eine Pflichtverletzung der
anwaltlichen Sorgfaltspflicht vorzuwerfen sei,
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d) Die Schreiben der Beklagten vom 4.77.7992,
75.72.7992 und 25.3.1993 sind auch bei dem
Kläger eingegangen i.S.v. g 12 Abs. 2 WG. Da-

runter wird im Allgemeinen der Zugang dieser
Schreiben verstanden. Dass die Schreiben dem
anwaltlichen Vertreter des Klägers, Rechtsan-
walt P., zugegangen sind, lässt die Wirkungen
von g 12 Abs. 2 WG nicht entfallen.

Der Kläger hat zwar mit Schriftsatz vom 6.6.7997
geltend gemacht, Rechtsanwalt P. habe im Ver-
hältnis des Klägers zur Beklagten kein separates
Mandat gehabt, insbesondere sei er nicht emp-
fangszuständig für Erklärungen der Beklagten,
die gegenüber dem Kläger abzugeben waren, ge-

wesen. Dieses Vorbringen ist aber unschlüssig.
Der Kläger räumt nämlich ein, es sei richtig,
dass Rechtsanwalt P. für ihn die Korrespondenz
mit der Beklagten geführt und den Schadenfall
mit Schreiben vom 9.70.7992 angezeigt habe.

Wenn er aber mit Wissen und Wollen des Iüä-
gers die Regulierungsverhandlungen führte,
wie die im zweiten Rechtszug vorgelegte um-
fangreiche I(orrespondenz zeigt, war er auch
der Empfangsvertreter des Iüägers für die Ab-
lehnung von Versicherungs schutz.

Es lag auch im Interesse des Klägers, dass eine
solche Ablehnung gegenüber seinem rechtskun-
digen Berater erfolgte, der sich mit den Grün-
den für die Ablehnung des Versicherungsschut-
zes auseinander setzen und entsprechend auf
die Beklagte einzuwirken versuchen konnte, wie
epenfalls die umfangreiche Korrespondenz zeigt.
Davon mag allenfalls unterschieden werden, ob
Rechtsanwalt P. auch Klageauftrag des Klägers
hatte, um den es hier jedoch nicht geht.

Im Übrigen ist der Kläger im zweiten Rechtszug
auf dieses Vorbringen auch nicht mehr zurück-
gekommen, sondern hat Rechtsanwalt P. aus-
drücklich als seinen Rechtsvertreter in den Ver-
handlungen mit der Beklagten bezeichnet und
ihm deswegen auch in diesem Deckungsprozess
den Streit verkündet.

2. Zu Recht hat das LG die Beklagte im Übrigen
auch in der Sache nicht für verpflichtet ge-

halten, dem Kläger Haftpflichtversicherungs-
schutz in Form der geltend gemachten Zahlung
zu gewähren. Denn die Tätigkeit des Klägers -
treuhänderische Anlage von Geldbeträgen ftir
den I(unden S. im Devisenhandel - war im Ver-
sicherungsvertrag der Parteien, zuletzt doku-
mentiert im Nachtrag zum Versicherungsschein
vom 15.8.1990 nebst Anlagen V 89 und Y 89,

nicht versichert. Soweit der Korrespondenz der
Parteien zu entnehmen ist, dass das Versiche-
rungsverhältnis schon zuvor bestanden hat und
maßgeblich die Bedingungen der Anlagen F 77

und S 77 waren, ergibt sich keine unterschied-
liche Betrachtung.

Auf der Grundlage von g 4 Nr. 4 AVB-WB (gleich
lautend in den Anlagen F 77 rnd V 89) ist der
Versicherungsschutz schon deshalb ausgeschlos-
sen, weil Haftpflichtansprüche aus der ent-
geltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung
oder Empfehlung von Geldgeschäften, die der
Iüäger vorgenommen hat, nicht unter den
Versicherungsschutz fallen, es sei denn, der
Schaden beruhe auf einer fehlerhaften steuer-
lichen Beratung. Letzteres ist, wie das LG rich-
tig ausgeführt hat, nicht Kern der Tätigkeit des

Klägers gewesen.

Es ging nicht darum, den Klienten S. darüber
zu beraten, ob eine Geldanlage bei der Firma V.

steuerliche Vorteile erbringen könnte. Dies ist
schon deshalb nicht anzunehmen, weil S. nach
außen hin gar nicht in Erscheinung trat, son-
dern der Kläger für ihn als Treuhänder fungier-
te. Diese Tätigkeit des Klägers hatte aber mit
steuerlicher Beratung nichts zu tun. Vielmehr
handelte es sich um unternehmerische Tätig-
keit, wrlil der Kläger die Gelder des Klienten S.

selbst und im eigenen Namen für dessen Rech-
nung anlegte.

Aus den Besonderen Bedingungen (Anlagen S 77

und Y 89) ergibt sich ebenfalls, dass die Treu-
handschaft des Klägers nicht versichert war.
Wenn auch nicht gleichlautend, so sind doch
sinngemäß in beiden Bedingungswerken alle
unternehmerischen Tätigkeiten, wie z.B. die
Empfehlung wirtschaftlicher Geschäfte, ins-
besondere von Geldanlagen, vom Versicherungs-
schutz ausgenommen (Anlage S 77 Nr. IV 2;

Anlage Y 89 Nr. 5),

Insoweit wird die Rechtslage, die sich aus den
AVB-WB ergibt, wiederhergestellt, während
sonst durchaus Bereiche treuhänderischer Tätig-
keit des Steuerberaters vom Versicherungsschutz
umfasst sein können. Darunter fällt z.B. die
Führung von Anderkonten für Mandanten des

Steuerberaters. Die - überdies spekulative -
Anlage von Geldbeträgen im eigenen Namen für
Rechnung des Kunden ist aber, wie zuvor schon
ausgeführt, so weit von der eigentlichen steuer-
beratenden Tätigkeit entfernt, dass diese Form
der Treuhandschaft zu den ausgeschlossenen
Risiken gehört.

Es ist im Hinblick auf die Regelung des $ 67 ZPO

darauf zu achten, dass sich der Streithelfer mit
der Einlegung des Rechtsmittels nicht in einen
Widerspruch zum Handeln der unterstützten
Partei begibt. Ein solcher Widerspruch zu Er-
klärungen oder Handlungen der unterstützten
Kläger ist jedoch nicht ersichtlich. Aus dem Um-
stand, dass die Kläger selbst davon abgesehen
haben Berufung einzulegen, kann jedenfalls
nicht auf das Vorliegen eines solchen Wider-
spruchs gefolgert werden. Von einem Wider-
spruch ist erst dann auszugehen, wenn sich ein
gegenteiliger Wille der unterstützten Partei
feststellen lässt (86H, WM 1990, 2077). Dafür
gibt es jedoch keine Anhaltspunkte.

Rechtsfolge der Einlegung eines Rechtsmittels
durch den Streithelfer ist aber nicht, dass der
Streithelfer Partei des Rechtsstreits wird; viel-
mehr vertritt er die unterstützte Partei.

Die Berufung der Kläger ist jedoch unbegründet.
Ansprüche auf Bezahlung des Kaufpreises und
Ersatz des Verzugsschadens bestehen nicht. Mit
Recht hat das LG die Wirksamkeit des Abschlus-
ses eines Kaufvertrages über das Grundstück der
Kläger verneint, weil die gemäß $ 313 BGB ge-

botene Form der notariellen Beurkundung nicht
eingehalten wurde.

Dabei spielt es für die Gültigkeit einer Beurkun-
dung keine Rolle, dass bei der Beurkundung mög-
licherweise vom Streithelfer der Amtsbezirk
nicht oingehalten wurde (BCH, NJW 1998, 3790),
Die Gültigkeit eines beurkundeten Geschäfts,
bei welchem vom Notar der Amtsbezirk über-
schritten wurde, stellen $$ 2 BeurkG, 11 Abs. 3
BNotO ausdrücklich klar.

Die Formnichtigkeit der vom Streithelfer vor-
genommenen Beurkundung ergibt sich jedoch
daraus, dass die beurkundeten Erklärungen
entgegen der Vorschrift des $ 13 Abs. 1 Satz 1

BeurkG nicht vorgelesen wurden. Nach dem
Wortlaut dieser Vorschrift ist ein Verlesen für
die Wirksamkeit der Beurkundung zwingende
Voraussetzung. Dabei ist es selbstverständlich,
dass das Gebot des Verlesens nach dieser Vor-
schrift nur dann eingehalten ist, wenn die voll-
ständige Niederschrift der Erklärungen verlesen
wird. Nur auf diese Weise kann der Schutz-
zweck, welcher mit dem Verlesen erreicht wer-
den soll, auch erzielt werden.

Unklarheiten und etwaige Mehrdeutigkeiten
oder Missverständnisse sollen beseitigt werden,
indem die Gelegenheit zur Nachfrage beim
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beurkundenden Notar gegeben ist. Den Erklä-
renden soll durch das vollständige Verlesen der
Niederschrift noch einmal der gesamte Umfang
und die Bedeutung der abgegebenen Erklärun-
gen vor Augen geführt werden. Anderenfalls
besteht nämlich die Gefahr, dass sich die er-
klärende Partei kein umfassendes Bild von der
Tragweite ihrer Erklärungen macht (BayObLC,

DNotZ 1974, 5l). Dass eine vollständige Ver-

lesung des hier in Rede stehenden Vertrages
nicht vorgenommen wurde, ist unter den Par-

teien des Rechtsstreits unstreitig.

Die Wirksamkeit der Beurkundung kann auch
nicht deshalb angenommen werden, weil die
Erleichterungen beim Verlesen der Nieder-
schrift gemäß $ 13 Abs. 2 BeurliG hier in Be-

tracht kommen. Nach dieser Vorschrift ist es

zur Vereinfachung erlaubt, bei Aufnahme meh-
rerer Niederschriften mit gänzlich oder teil-
weise übereinstimmendem Wortlaut den über-
einstimrnenden Wortlaut nur einmal zu ver-
lesen. Indes ist der Senat aufgrund der durch-
geführten Beweisaufnahme davon überzeugt,
dass weder eine Sammelbeurkundung i.S.d. $ 13

Abs. 2 BeurkG von vornherein geplant war noch
dass eine solche wirksam durchgeführt wurde.

Gegen eine solche Annahme spricht bereits,
dass die Niederschriften der beiden Verträge
keinerlei lfinweise darauf enthalten, dass der
Streithelfer von der Regelung des $ 13 Abs. 2
BeurkG Gebrauch machen wollte.

Zwar wird man aus diesem Umstand allein
sicherlich nicht folgern können, dass eine
unwirksame Beurkundung vorliegt, denn die
Vorschriften des BeurkG sehen nicht vor, dass

in der jeweiligen Niederschrift kenntlich zu
machen ist, dass wegen der Aufnahme mehrerer
Urkunden der gleichlautende Wortlaut der
einzelnen Niederschriften nur einmal verlesen
wurde. Es liegt aber gleichwohl nahe, dass der
beurkundende Notar durch einen entsprechen-
den Vermerk sicherstellt, dass auch erkannt
werden kann, auf welche Weise die Beurkun-
dung vorgenommen wurde.

Denn nur dann kann auch der Hergang der
Beurkundung nachvollzogen werden; später
auftretenden Streitigkeiten über die Wirksam-
keit der Beurkundung wird vorgebeugt, Folglich
legt das Fehlen eines entsprechenden Vermerks
durch den Streithelfer auch die Vermutung
nahe, dass er bei der Aufnahme der Nieder-
schriften nicht die Regelung des $ 13 Abs. 2

BeurkG im Auge hatte.
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Der Senat folgert auf die Unwirksamkeit der
Beurkundung gemäß g 13 Abs. 2 BeurkG aber
vor allem deswegen, weil auch der tatsächliche
Ablauf der Beurkundungen nicht der Regelung
dieser Vorschrift entsprochen hat. Mit dem LG
geht nämlich der Senat davon aus, dass eine
einmalige Verlesung gleich lautender Erklärun-
gen, die sich auf in mehreren Urkunden nieder-
gelegte Rechtsgeschäfte beziehen, nur dann
zulässig ist, wenn sämtlichen Betroffenen beirn
ersten Verlesen auch klar ist, dass sich der ver-
lesene Text auch auf ihre Erklärung bezieht.

Denn nur auf diese Weise ist sichergestellt, dass
der Erklärende aufmerksam zuhört und gegebe-
nenfalls den Notar zu Erläuterungen auffordert.
Geht dagegen ein Zuhörer davon aus, der ver-
lesene Text bcrühlc sclllc Angcl.cgcnhcit nichi,
ist die Hürde für einen Zuhörer sehr groß,
gleichwohl bei Unverständnis um Erläuterung
zu bitten. Die Lebenserfahrung spricht sogar
dafür, dass er auf eine Erläuterung verzichten
wird, weil er den anderen Beteiligten nicht
lästig fallen und den Beurkundungsvorgang
nicht aufhalten will.

Der Schutzzweck, welchern das gebotene Verle-
sen der Niederschrift dienen soll, wird auch
dann nicht sichergestellt, wenn dem Erklären-
den erst bei der Beilrk';ndung einer weitcieä
Erklärung eröffnet wird, der verlesene Inhalt
des zuvor beurkundeten Geschäfts gelte ganz
oder teilweise auch für die nunmehr nieder-
zulegende Erklärung.

Es liegt auf der Hand, dass die Gefahr besteht,
dass der vom folgenden Vorgang Betroffene
sich nicht mehr oder zumindest nicht mehr
vollständig an das zuvor Verlesene erinnert und
dass ihm auch nicht die Zusammenhänge so
klar gemacht werden, wie dies geboten ist und
wie dies auch durch ein Kenntnisnehmen von
den niedergelegten Erklärungen im Zusammen-
hang erreicht wird.

Der Schutzzweck wird aber auch dann nicht
erreicht, wenn Personenidentität hinsichtlich
der nacheinander niedergelegten Erklärungen
besteht, die Erklärenden beim Verlesen im
Rahmen der zunächst niedergelegten Erklärung
aber noch nicht darauf aufmerksam gemacht
werden, dass der verlesene Text auch für die
anschließend vorzunehmende Beurkundung
Gültigkeit hat.

Auch hier besteht die Gefahr, dass bei der an-
schließenden Beurkundung mit unvollständiger

Verlesung die Zusammenhänge nicht mehr voll-
ständig hergestellt werden können, weil die
geforderte Erinnerungsleistung nicht gelingt.

Dem Senat erscheint ohnehin eine zeitlich auf-
einander folgende Beurkundung gemäß g 13
Abs. 2 BeurkG bedenklich, wenn auch der Wort-
laut des Gesetzes über den zeitlichen Ablauf der
Beurkundung mehrerer Erklärungen in unter-
schiedlichen Niederschriften nichts Ausdrück-
liches besagt. Denn es läßt sich schlechterdings
nicht übersehen, dass wegen der gebotenen
Erinnerungsleistung ein Erklärender bei der
zeitlich später vorgenommenen Beurkundung
überfordert werden kann.

Die Beweisaufnahme vor dem Senat hat aber
^L-^L:- ^--^L^- r--^ rvrllrrllrtt rtt,ruru, ttdJö Llcr ucuBc vv,, u.gr ucl
Beurkundung des Kaufvertrages zwischen den
Parteien dieses Rechtsstreits als vollmachtloser
Vertreter aufgetreten ist, erstmalig von seinem
gewünschten Auftreten erfahren hat, nach-
dem seine Angelegenheit bereits vollständig
erledigt war.

Der Zeuge T. hat zwar bei seiner Vernehmung
vor dern Senat den Eindruck erwecken wollen,
es sei bereits vor Beginn der ersten Beurkun-
dungstätigkeit ein Auftreten des Zeugen W. ge-
.^l^-a 
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beabsichtigte Rolle als vollmachtloser Vertreter
im zweiten, beurkundeten Vertrag aufgeklärt
worden. Ebenso sei dem Zeugen W. auch klar
gewesen sei, dass die zunächst verlesenen Er-
klärungen auch für das weitere Geschäft von
Bedeutung seien. Der Senat schenkt dem Streit-
helfer und Zeugen T. in diesen Punkten jedoch
keinen Glauben.

Zum einen wurde schon darauf hingewiesen,
dass dann auch die Aufnahme eines entspre-
chenden Hinweises beim Beurkundungsvorgang
selbst nahe gelegen hätte; zum anderen leuch-
tet es auch schwerlich ein, dass beim Zeugen T.
bei seiner Vernehmung vor dem Senat eine
bessere Erinnerung an die Einzelheiten des Be-
urkundungsvorgangs bestanden hat gegenüber
derjenigen vor dem LG, obwohl letztere den
zu bekundenden Vorgängen zeitlich deutlich
näher liegt.

Im Übrigen spricht jedoch die Aussage des
Zeugen W. gegen einen Ablauf der Geschehnisse
entsprechend der Schilderung des Zeugen T.

Der Zeuge W hat nämlich in für den Senat ein-
drucksvoller Weise bekundet, dass er erst für
sein Auftreten bei der zweiten Beurkundung

a) Zwar beginnt der Lauf der Verjährungsfrist
gemäß g 12 Abs. 1 Satz 2 VVG erst mit dem
Schluss des.Jahres, in welchem die Leistung ver-
langt werden kann. Etwaige Zahlungsansprüche
des Klägers gegen die Beklagte waren erst nach
rechtskräftigem Abschluss des Haftpflicht.
prozesses zwischen dem Kläger und seinem
Klienten S. im Jahre 1995 entstanden, nachdem
der BGH durch Beschluss vom 29.6.1995 die
Revision des Klägers nicht angenommen hatte,
und konnten erst ab diesem Zeitpunkt verlangt
werden.

b) Auf die Entstehung des Zahlungsanspruchs
kommt es aber nicht entscheidend an, weil der
Zahlungsanspruch wie der Befreiungs- und der
Rechtsschutzanspruch Ausstrahlurigen ein und
ciesseiben äafrpfiichcversicherungsanspruchs
sind.

Die Verpflichtung des Haftpflichtversicherers
umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Befriedigung begrilndeter und die Ab-
wehr unbegründeter Haftpflichtansprüche.
Die Abwehr- und Schutzverpflichtung des Haft-
pflichtversicherers beginnt, sobald gegen den
Versicherten Haftpflichtansprüche wegen eines
unter die Versicherung fallenden Ereignisses
erhoben werden. Von diesem Zeitpunkt ,,kann
<iie Leistung" des Versicherers i.S.v. g i2 Abs. i
WG ,,verlangt werden". In diesem Zeitpunkt
wird der einheitliche Haftpflichtversicherungs-
anspruch fällig (vgl. BGH, VersR 1971, 333; Senqt
v. 28.10.1980 - 4 U 41/80, VersR 1981, 1072,
1073; Prölss/Martin, WC 25. Aufl., 5 149 Anm.
1 b aa; Römer/Langheid, VVG, I 149 Rz. 22).

Gegen den Kläger wurden mit Schreiben des den
ehemaligen Klienten des Klägers vertretenden
Rechtsanwalts Dr. A. vom 29.9.7992 Ansprtiche
auf Schadenersatz erhoben, weil der Kläger
unter Verletzung seiner Berufspflichten als
Steuerberater Herrn S. veranlasst haben sollte,
sich mit insgesamt 210.000 DM an der Ver-
mögens- und Anlageberatung W. zu beteiligen,
wodurch S. einen Totalverlust erlitten habe,

Schon allein deshalb, weil Rechtsanwalt Dr. A.
gerichtliche Schritte zur Durchsetzung der
Ansprüche seine.s Mandanten angedroht hat,
lag ein ,,Angriff' des Geschädigten vor, gegen
den der Kläger Haftpflichtversicherungsschutz
der Beklagten in Form der Abwehr des geltend
gemachten Haftpflichtanspruchs verlangen
konnte (vgl. BGH, VersR 1979, ll17, lIlS).
Dass der Kläger dies auch so verstanden hat,
zeigt die Anzeige des Versicherungsfalls durch
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seinen anwaltlichen Vertreter, Rechtsanwalt P.,

mit Schreiben vom 9.7O.7992.

Dürch diese Anzeige war allerdings der Lauf
der Verjährung gemäß $ 12 Abs. 2 WG bis zum
Eingang der schriftlichen Entscheidung der
Beklagten gehemmt. Es kann nun dahingestellt
bleiben, ob, worüber die Parteien im ersten
Rechtszug gestritten haben, das Schreiben der
Beklagten vom 4.11.1992 die schriftliche Ab-
lehnung von Versicherungsschutz zum Inhalt
hat, wofür allerdings viel spricht. Jedenfalls ist
eine solch eindeutige Ablehnung in dem Schrei-
ben der Beklagten vom 15.12.1992 enthalten,
in dem die Beklagte es ablehnt, für die Vermitt-
lung und Empfehlung von Geldanlagen durch
den ICäger Versicherungsschutz zu gewähren.

Nimmt man aber erst noch die weitere Korres-
pondenz hinzu, so war dem anwaltlichen Ver-
treter des Klägers spätestens bei Abfassung des
Schreibens vom 6.4.1993 klar, dass die Beklagte
mit Schreiben vom 25.3.1993 endgültig ihre
Eintrittspflicht verneint hatte. Wenn dieser
Zeitraum von Ende 1992 bis zum 6.4.1993 als
Hemmungstatbestand auf die Verjährungsfrist
angerechnet wird ($ 205 BGB), lief die Verjäh-
rung des Deckungsanspruchs spätestens nach
zwei Jahren, am 6.4.1995, ab.

c) Die Verjährung des Zahlungsanspruchs des
Klägers wäre allerdings dann nicht eingetreten,
wenn sich der Deckungsanspruch noch vor
Eintritt der Verjährung im April 1995 in den
Zahlungsanspruch umgewandelt hätte. Denn
in einem solchen Fall läuft eine gesonderte Ver-
jährungsfrist, weil der Zahlungsanspruch erst
unter den Voraussetzungen des g 154 Abs. 1 WG
fällig wird (BCH, VersR 1960, 554; a.A.: Römer/
Langheid, VVG, 5 149 Rz. 22).

Entsteht der Zahlungsanspruch - wie hier - mit
der Ablehnung der Annahme der Revision des
Klägers durch Beschluss des BGH vom 29.6.1995
erst, nachdem der Rechtsschutz- und Befrei-
ungsanspruch des Versicherungsnehmers ver-
jährt ist, so beginnt keine neue Verjährungs-
frist zu laufen. Vielmehr erfasst die Verjäh-
rungsfrist dann auch den einheitlichen Zah-
lungsanspruch (BGH, VersR 1971, 333; Senat v.

28.10.1980 - 4 U 4l/80, VersR 1981, 1072, 1073).

Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagte treu-
widrig verhält, indem sie die Einrede der Verjäh-
rung erhebt, fehlen gänzlich, weil die Beklagte
in beinahe jedem Schreiben deutlich die Ableh-
nung des Versicherungsschutzes kundgetan hat.
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Er gibt auch nicht an, für welchen Zweck diese
Zahlung erbracht worden ist, so dass insoweit
eine zweckgerichtete Zahlung des Beklagten
nicht anerkannt werden kann.

Positionen 15, 16 und 17 über 1.028 DM,
1.108 DM und 500 DM

Diese Beträge sind gemäß dem Vortrag des
Beklagten, den die I(lägerin bestritten hat, an
die Stadtwerke gezahlt worden. Da der Beklagte
diese Zahlungen nicht belegt hat, können sie
nicht zu seinen Gunsten anerkannt werden.

Position 18 über 728,60 DM

Diesen Betrag hat das Landgericht zuerkannt

Position 19 über 6.960,38 DM

Der Beklagte ist verpflichtet, die Rechnung
des Steuerberaters, den die Iflägerin zur Über-
prüfung der Buchführung eingeschaltet hat,
zu bezahlen. Da die l(lägerin selbst nicht in
der Lage war, die behaupteten Zahlungen des
Beklagten und die Buchführung zu prüfen, war
sie berechtigt, einen Fachmann hinzuzuziehen.

Die Rechnung des Steuerberaters befindet sich
in dem von der Klägerin vorgelegten Ordner.
Die Iüägerin hat den Tätigkeitsnachweis des
Steuerberaters vorgelegt. Soweit der Beklagte
die Richtigkeit der Rechnung bezüglich der
Arbeiten des Steuerberaters bestreitet, ist das
Bestreiten unsubstantiiert. Der Beklagte hätte
im Einzelnen dartun müssen, inwieweit die vom
Steuerberater berechnete Stundenzahl überhöht
ist und aus welchen Gründen die anderen Rech-
nungspositionen nicht angemessen sind. Da er
dies nicht getan hat, ist der Rechnungsbetrag
des Steuerberaters in vollem Umfang zu berück-
sichtigen.

Soweit der Beklagte Gegenforderungen geltend
macht - eine Aufrechnung hat er nicht erklärt -,
sind sie unbegründet. Die Klägerin hat unwider-
sprochen vorgetragen, dass sie die Rechnungen
des Beklagten vom 29.8.1990, 77.9.7997, 9.4.7992
und 29.9.1993 bezahlt hat.

Die Gebührenrechnung des Beklagten vom
28.70.7996 ist nicht einforderbar, weil sie nicht
den Anforderungen der Steuerberatergebühren-
verordnung entspricht (g 9 StBGebV). Da die
Rechnung sich offensichtlich auf eine Betriebs-
prüfung bezieht, hätte g 29 StBGebV angegeben
werden müssen.

Im Übrigen hat der Beklagte die Rechnung
nicht unterschrieben, was jedoch nach der
Steuerberatergebührenverordnung erforderlich
ist. Mit einer nicht einforderbaren Honorar-
forderung kann nicht aufgerechnet werden.

Die lCägerin hat nachgewiesen, dass sie Kredite
zu einem Zinssatz von mindestens 10% in An-
spruch nimmt, so dass die vom Landgericht zu-
erkannten Zinsen gerechtfertigt sind. (...)

Versicherungs schutz

- Verjährung, $ 12 WG
- Deckungsbereich, Steuerberater-Police
- Treuhänderische Geldanlage
(OLC Düsseldorf, Urt. v. 28.4.1998 - 4 U 150/97)

Leitsätze:

1. In der Haftpflichtvetsicherung kann die
Leistung in Gestalt des Deckungsanspruchs
auf Rechtsschutz verlangt werden (g 12 Abs. 1

Satz 2 WG), wenn der Schadenersatzanspruch
gegen den Versicherungsnehmer erhoben
wird.

Mit dem Deckungsanspruch aus der Haftpflicht-
versicherung verjährt auch ein etwaiger späte-
rer Anspruch auf Zahlung, wenn der Deckungs-
anspruch sich nicht vor Eintritt der Verjährung
durch Verurteilung des Versicherungsnehmers
in einen fälligen Zahlungsanspruch mit geson-
derter Verjährung umgewandelt hat.

2. In der Haftpflichtversicherung für Steuer-
berater ist der Versicherungsschutz für die
treuhänderische Anlage von Geldbeträgen im
Devisenhandel nach g 4 Nr. 4 AVB-WB ausge-
schlossen.

Aus den Gründen:

Dem Kläger stehen die geltend gemachten Haft-
pflichtversicherungsentschädigungsansprüche
gegen die Beklagte nicht zu, weil diese verjährt
sind und darüber hinaus seine für den Klienten
S. entfaltete Tätigkeit nicht versichert war.

1. Die Ansprüche auf Zahlung der Haftpflicht-
entschädigung sind gemäß g 12 Abs. 1 WG ver-
jährt. Verjährung trat spätestens am 6.4.7995
ein.

gewonnen wurde, nachdem seine Angelegen-
heit bereits vollständig abgeschlossen war. Es

ist nicht zu verkennen, dass das Zurückhalten
des Zeugen, der seine Angelegenheit bereits
vollständig abgeschlossen hatte, ein recht
außergewöhnliches Ereignis darstellt; so dass
auch damit gerechnet werden kann, dass dieses
Ereignis in der Erinnerung des Zeugen haften
bleibt.

Dasselbe gilt auch in umgekehrtem Sinne für
die vom Streithelfer aufgestellte Behauptung,
er habe den Zeugen W sofort gebeten, sich auch
für den zweiten Beurkundungsvorgang bereit-
zuhalten. Wäre eine solche, aus dem Rahmen
des Üblichen fallende Bitte tatsächlich sogleich
vorgetragen worden, hätte der Zeuge W. sich
sicherlich daran erinnert, weil dann der gesam-
te Ablauf der Geschehnisse sich für ihn unter
anderen Voraussetzungen abgespielt hätte.

Der Zeuge hat aber anschaulich vermittelt, dass

bei ihm aufgrund der Unruhe beim ersten Be-

urkundungsvorgang der Eindruck entstanden
ist, dass der Streithelfer und möglicherweise
auch die Beklagten das Eintreffen einer Nota-
riatsangestellten erwarteten.

Dieser Umstand spricht dafür, dass der Streit-
helfer T. zunächst damit rechnete, seine Mit-
arbeiterin werde als vollmachtslose Vertreterin
entsprechend den gerichtsbekannten Gepflogen-
heiten bei Beurkundungsvorgängen auftreten
können, und man sich erst entschloss, an den
Zeugen heranzutreten, nachdem sich diese Mög-
lichkeit zerschlagen hatte.

Der Zeuge W. ist bei seiner Aussage etwaigen
Unsicherheiten und Vorhaltungen des Streit-
helfers T. nachgegangen, letztlich doch bei
seinen Angaben geblieben, wobei aufgrund des

Aussageverhaltens des Zeugen ebenfalls erkenn-
bar wurde, dass er sich der Richtigkeit seiner
Aussage auch gewiss ist. Die hohe Detaildichte
der Aussage des Zeugen W., die auf der anderen
Seite aber auch nicht Einzelheiten oder gar
Nebensächlichkeiten enthält, deren Speicherung
in der Erinnerung gar nicht erwartet werden
kann, spricht für die inhaltliche Richtigkeit der
Bekundungen.

Aufgrund der neutralen Stellung des Zeugen W.,
für welchen offensichtlich mit dem Inhalt seiner
Aussage keinerlei Konsequenzen im Verhältnis
zu den am Rechtsstreit Beteiligten oder sonsti-
gen Dritten verbunden sind, gibt es auch keiner-
lei Bedenken an dessen Glaubwürdigkeit.
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Der Senat ist daher davon überzeugt, dass die
Beurkundungen sich in der Weise abgespielt
haben, wie sie von dem Zeugen geschildert
werden. Dem Zeugen war bei der Verlesung der
für seine Angelegenheit bedeutsamen Erklärun.
gen nicht klar, dass inhaltsgleiche Erklärungen
auch in einem nachfolgend zu beurkundenden
Geschäft erforderlich sein würden.

Sonstige Möglichkeiten der Einschränkung der
Vorlesungspflicht des Notars gemäß $$ 13a, 14

BeurkG kommen ersichtlich hier nicht in
Betracht.

Rechtsfolge einer unwirksamen Beurkundung
ist gemäß $ 125 BGB die Unwirksamkeit des be-
urkundeten Rechtsgeschäfts. Die ICäger können
auch nicht für sich in Anspruch nehmen, die
Berufung der Beklagten auf die Formnichtig-
keit verstoße gemäß S 242 BGB gegen Treu und
Glauben, weil diese sich treuwidrig verhielten.

Zwar mag es zutreffen, dass die unwirksame Be-

urkundung aufVeranlassung der Beklagten vor-
genommen wurde. Dieser Umstand ändert jedoch
nichts daran, dass es zur selbstverständlichen
Amtspflicht des Notars gehört, darauf zu achten,
dass die Regeln einer ordnungsgemäßen Be-

urkundung eingehalten werden. Dabei darf er
auch nicht dem Drängen einer Partei nachgeben,
aus irgendwelchen Gründen Abstriche im ge-

botenen Inhalt seiner Amtsführung zu machen.

Dies kann nur bedeuten, dass der Fehler bei der
Beurkundung nicht in den Verantwortungs-
bereich der Beklagten fallen kann. Die ICäger
können ihnen daher auch nicht treuwidriges
Verhalten vorwerfen.

Ebenso wenig kann aus dem Umstand, dass die
I0äger die gefertigte Niederschrift ohne Bean-
standungen genehmigt haben, auf ein anderes
Ergebnis gefolgert werden. Zwar mag es sein,
dass diese ohnehin dem Verlesen keine Bedeu-
tung beigemessen hätten, jedoch haben die
vorangegangenen Ausführungen gezeigt, dass

eine Abänderung der gesetzlichen Formvorschrif-
ten nicht in der Disposition der Parteien steht.

Im Übrigen zeigen die Vorhaltungen der Beklag-
ten im ersten Rechtszug hinsichtlich des Um-
fangs der Beurkundung, dass ein vollständiges
Verlesen trotz der damaligen gegenteiligen Auf-
fassung der Beklagten durchaus sinnvoll ge-

wesen wäre, denn dann hätten möglicherweise
schon damals diese Streitpunkte ausgeräumt
werden können.
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Steuerberaterhaftung
- Herausgabeanspruch des Mandanten
- Bargeld und Schecks
- Honorarrechnung wegen Betriebsprüfung
- Einforderbarkeit, Aufrechnung
(oLc Düsseldorf, urt. v. 4.2.1999 - l3 U l9/98)

Leitsätze (d. Red.):

1. Der Herausgabeansprueh des Mandanten
gegen den Steuerberater wggen diesem gegebe-
ner Geldbeträge zur Begleichung von Steuer-
schulden und anderen Verbindlichkeiten ver-
jährt gemäß $ 195 BGB in 30 Jahren.

2. Die Hon,orarrechrung ftir Hilfe bei einer
Betriebsprüftrng muss $ 29 StBGebV angeben
--^a ---L^-, -L,-i-l--,- --J,- tt:!, ?,1,t !- 4, Iurtlt urrLqlJl-lrlIEuclr }ctlt. lvltL llrltlt €tlllutut3t-
baren Forderungen i.S.v. $ 9 StBGebV kann der
Steuerberater nicht aufrechnen.

Aus den Gründen:

Die Berufung des Beklagten hat in Höhe von
1,304 DM Erfolg. Im Übrigen ist sie unbegrün-
det.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten aus dem
l - i: - --- 

l -,- A,,CL,,-zut,r urrutr rrcE,euueu .äurLratsverlralLllls elllell
Zahlungsanspruch in Höhe von insgesamt
29.s86,34 DM gemäß den $$ 67s, 667 BGB.

Die Klägerin hat dem Beklagten in den Jahren
1990 und 1991 verschiedene Geldbeträge in
Form von Schecks und Bargeld gegeben, die der
Beklagte zur Begleichung von Steuerschulden
und nach dem bestrittenen Vortrag des Beklag-
ten auch zur Tilgung anderer Verbindlichkei-
ten der Iüägerin und ihres Ehemannes verwen-
den sollte. Für den Herausgabeanspruch des
Auftraggebers gegen den Beauftragten gilt
gemäß S 195 BGB die 30-jährige Verjährungs-
frist, so dass der Anspruch der Klägerin nicht
verjährt ist.

Soweit der Beklagte bestreitet, dass ihm oder
seinem Sohn, der die Klägerin und ihren Ehe-
mann als Steuerberater betreut hat, die von der
Klägerin vorgetragenen Geldbeträge zugeflossen
sind, ist das Bestreiten des Beklagten im Hin-
blick auf den konkreten Vortrag der Klägerin
und im Hinblick auf die Belege in dem von der
Klägerin vorgelegten Ordner mit Kontoauszügen
und Nachforschungsbelegen von verschiedenen
Banken über die Einlösung mehrerer Schecks
durch den Beklagten unerheblich.

Angesichts der vorgelegten Unterlagen in dem
Ordner hätte der Beklagte im Einzelnen vor.
tragen müssen, welche von der Klägerin be-
haupteten Geldbeträge er oder sein Sohn nicht
erhalten hat. Vor allem aber wegen seines Vor-
bringens im Schriftsatz vom 77.77.7997, auf den
der Beklagte in der Berufung ausdrücklich Be-
zug nimmt, hätte er konkret vortragen müssen,
welche Geldbeträge er nicht erhalten hat.

Denn er nimmt anhand der Aufstellung der
Klägerin vom 29.7.7997 zt den einzelnen Scha-
denpositionen Stellung und trägt vor, wie die
Geldbeträge der Klägerin verwendet worden
sind. Daraus folgt, dass der Beklagte Gelder von
der Klägerin in bar oder per Scheck erhalten
haben muss. Dies hat der Beklagte auch selbst
in ersLel iusLalz vol:geLragen, oirne aiierdiugs
genaue Beträge zu nennen.

Zu den einzelnen Positionen gemäß der Auf-
stellung der Klägerin vom 29.7.7997, die der
Beklagte seiner Berufung zugrunde legt, gilt
Folgendes:

Position 1 über 1.304 DM

Die Berufung des Beklagten hat insoweit Erfolg.

Der tsekiagte hat einen -vbiistreckungs aufrrag
des Finanzamts vom 8.5.1990 vorgelegt, wonach
ein Betrag von 7.237 DM für die Einkommen-
steuer und Kirchensteuer I/90 und III/89 einzu-
ziehen war. Unter Hinzurechnung der Säumnis-
zuschläge und der Kosten der Vollstreckung
ergab sich ein Gesamtbetrag von 1.304 DM, der
zur Vermeidung von weiteren Vollstreckungs-
maßnahmen bis zum 15.5.1990 zu zahlen war.
Der Beklagte hat behauptet, dass von dem strit-
tigen Betrag von 1.304 DM diese Steuerschuld
gezahlt worden sei.

Aus dem Kontoauszug des Finanzamts in der
von der Klägerin überröichten Anlage ergeben
sich eine Scheckzahlung am 14.5.1990 in Höhe
von 7.237 DM betreffend die Einkommensteuer
I/90, eine Scheckzahlung über 20 DM betreffend
einen Säumniszuschlag für die genannte Ein-
kommensteuer und eine weitere Scheckzahlung
vom 14.5.1990 über 47 DM betreffend den Säum-
niszuschlag für die Einkommensteuer IV/89.
Daraus ist zu entnehmen, dass der Beklagte am
74.5.7990 an das Finanzamt einen Betrag von
1.304 DM per Scheck gezahlt hat, den das Finanz-
amt dann auf die drei genannten Positionen an-
gerechnet hat, Die auftragsgemäße Zahlung des
Beklagten ist insoweit belegt.

Positionen 2 über 1.000 DM und 3 über
7.444DM

Diese Beträge sind nach dem Vortrag des Beklag-
ten an die Stadtwerke gezahlt worden. Das vom
Beklagten vorgelegte Schreiben an die Stadt-
werke vom 31.8.1991, in dem der Beklagte für
die Klägerin um Ratenzahlung bat, spricht zwar
dafür, dass der Beklagte auch insoweit Zahlun-
gen für die Iüägerin erbracht hat. Die Klägerin
hat die vom Beklagten behaupteten Zahlungen
jedoch bestritten und vorgetragen, dass sie das
Geld für die Ratenzahlungen an die Stadt dem
Beklagten in bar gegeben habe, der diese Zah-
lungen dann weitergeleitet habe. Dabei handele
es sich jedoch um andere Zahlungen als der
Beklagte angegeben habe. Dazu hat die Klägerin
eiuige Quilluugeu des Bei<iagleu über Geid-
beträge, die er von der Klägerin erhalten hat,
vorgelegt,

Der Beklagte ist für seine behaupteten Zahlun-
gen an die Stadtwerke beweisfällig geblieben.
Er hat insoweit keinen ordnuqgsgemäßen
Beweis angetreten. Ein Beweisantritt liegt nur
für den behaupteten Rückstand und für die
Ratenzahlungsvereinbarung mit den Stadt-
werken vor, nicht jedoch für die vorgetragenen
Zahlungen.

Position 4 tiber 2.000 DM

Dazu trägt der Beklagte vor, dass es sich um
eine Privatentnahme der Klägerin handele,
zu der er nichts sagen könne. Da der Beklagte
jedoch die Buchung vorgenommen hat, müsste
er die Buchung erklären können. Die Unklarheit
über die Privatentnahme von 2.000 DM geht
daher zu Lasten des Beklagten.

Position 5 über 2.774 DM

Über diesen Betrag hat der Beklagte gemäß der
Anlage im Ordner der Klägerin einen Scheck
erhalten, der eingelöst worden ist. Dazu hat der
Beklagte vorgetragen, dass es sich um eine Pri-
vatbuchung in Höhe von mindestens 1.537 DM
zugunsten der Klägerin handele. Die Differenz-
summe von 1.137 DM sei nicht aufl<lärbar.

Dieser Vortrag des Beklagten ist zu allgemein,
um eine konkrete Verwendung des Geldes be-
legen zu können. Da der Verbleib des Geldes
nicht mehr aufzuklären ist, geht dies zu Lasten
des Beklagten, denn bei einer ordnungsgemäßen
Buchführung seitens des Beklagten müssten die
Zahlungen ohne weiteres aufzuklären sein.
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Position 6 über 1.000 DM

Die Klägerin bestreitet insoweit die vom Beklag-
ten behauptete Zahlung an die Stadtwerke. Eine
derartige Zahlung ergibt sich auch nicht aus
den vorgelegten Kontoauszügen betreffend die
Zahlungen der Klägerin an die Stadtwerke.

Position 7 tiber 5.599,96 DM

Dieser Geldbetrag ergibt sich im Einzelnen aus
der Anlage im Ordner der Klägerin. Danach hat
der Beklagte am 19.6.1990 einen Scheck über
1.500 DM, am 18,12.1990 einen Scheck über
2.696 DM und am 27.7.7997 einen Betrag von
7.403,96 DM in bar erhalten. Dazu hat der Be-

klagte vorgetragen, dass er keine Erklärung
ai.rgc'ucu itöuue; diesc Zairi sei ersLuraiig auige-
taucht, ggf. handele es sich um eine Nachzahlung
für 1988 oder 1989. Im Kontoverlauf des Finanz-
amts im Ordner der Klägerin konnten Nachzah-
lungen in Höhe der genannten Beträge zu dem
angegebenen Zeitraum nicht festgestellt werden.

Positionen 8, 9, 10 und 11 über 1.500 DM,
1.161 DM, 1.001 DM und 500 DM

Diese Zahlungen, die nach dem Vortrag des Be-
klagten an die Stadtwerke geleistet worden sind,
iraL ciie Kiägeriu besLriLLen, Für seine behaup-
teten Zahlungen ist der Beklagte beweisfällig
geblieben. Seine Behauptung, der Betrag von
1.161 DM sei für eine Versicherung der Klägerin
gezahlt worden, reicht als Nachweis für die
ordnungsgemäße Verwendung des Geldes nicht
aus. Der Beklagte hätte näher darlegen müssen,
um welche Versicherung es sich gehandelt hat.

Position 12 über 50 DM

Diesen Betrag kann der Beklagte nicht erklären, ,.

was zu seinen Lasten geht.

Position 13 über 1.000 DM

Nach dem Vortrag des Beklagten ist dieser
Betrag an die Stadtwerke gezahlt worden. Dies
hat die Klägerin bestritten. Für seine Behaup-
tung ist der Beklagte beweisfällig geblieben.
Die behauptete Zahlung ergibt sich insbesonde-
re auch nicht aus den vorgelegten Unterlagen.

Position 14 über 960 DM

Der Beklagte legt nicht dar, was mit dem
Geldbetrag von 960 DM geschehen ist, der als
Akontozahlung an ihn geleistet worden ist.
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Steuerberaterhaftung
- Herausgabeanspruch des Mandanten
- Bargeld und Schecks
- Honorarrechnung wegen Betriebsprüfung
- Einforderbarkeit, Aufrechnung
(oLc Düsseldorf, urt. v. 4.2.1999 - l3 U l9/98)

Leitsätze (d. Red.):

1. Der Herausgabeansprueh des Mandanten
gegen den Steuerberater wggen diesem gegebe-
ner Geldbeträge zur Begleichung von Steuer-
schulden und anderen Verbindlichkeiten ver-
jährt gemäß $ 195 BGB in 30 Jahren.

2. Die Hon,orarrechrung ftir Hilfe bei einer
Betriebsprüftrng muss $ 29 StBGebV angeben
--^a ---L^-, -L,-i-l--,- --J,- tt:!, ?,1,t !- 4, Iurtlt urrLqlJl-lrlIEuclr }ctlt. lvltL llrltlt €tlllutut3t-
baren Forderungen i.S.v. $ 9 StBGebV kann der
Steuerberater nicht aufrechnen.

Aus den Gründen:

Die Berufung des Beklagten hat in Höhe von
1,304 DM Erfolg. Im Übrigen ist sie unbegrün-
det.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten aus dem
l - i: - --- 

l -,- A,,CL,,-zut,r urrutr rrcE,euueu .äurLratsverlralLllls elllell
Zahlungsanspruch in Höhe von insgesamt
29.s86,34 DM gemäß den $$ 67s, 667 BGB.

Die Klägerin hat dem Beklagten in den Jahren
1990 und 1991 verschiedene Geldbeträge in
Form von Schecks und Bargeld gegeben, die der
Beklagte zur Begleichung von Steuerschulden
und nach dem bestrittenen Vortrag des Beklag-
ten auch zur Tilgung anderer Verbindlichkei-
ten der Iüägerin und ihres Ehemannes verwen-
den sollte. Für den Herausgabeanspruch des
Auftraggebers gegen den Beauftragten gilt
gemäß S 195 BGB die 30-jährige Verjährungs-
frist, so dass der Anspruch der Klägerin nicht
verjährt ist.

Soweit der Beklagte bestreitet, dass ihm oder
seinem Sohn, der die Klägerin und ihren Ehe-
mann als Steuerberater betreut hat, die von der
Klägerin vorgetragenen Geldbeträge zugeflossen
sind, ist das Bestreiten des Beklagten im Hin-
blick auf den konkreten Vortrag der Klägerin
und im Hinblick auf die Belege in dem von der
Klägerin vorgelegten Ordner mit Kontoauszügen
und Nachforschungsbelegen von verschiedenen
Banken über die Einlösung mehrerer Schecks
durch den Beklagten unerheblich.

Angesichts der vorgelegten Unterlagen in dem
Ordner hätte der Beklagte im Einzelnen vor.
tragen müssen, welche von der Klägerin be-
haupteten Geldbeträge er oder sein Sohn nicht
erhalten hat. Vor allem aber wegen seines Vor-
bringens im Schriftsatz vom 77.77.7997, auf den
der Beklagte in der Berufung ausdrücklich Be-
zug nimmt, hätte er konkret vortragen müssen,
welche Geldbeträge er nicht erhalten hat.

Denn er nimmt anhand der Aufstellung der
Klägerin vom 29.7.7997 zt den einzelnen Scha-
denpositionen Stellung und trägt vor, wie die
Geldbeträge der Klägerin verwendet worden
sind. Daraus folgt, dass der Beklagte Gelder von
der Klägerin in bar oder per Scheck erhalten
haben muss. Dies hat der Beklagte auch selbst
in ersLel iusLalz vol:geLragen, oirne aiierdiugs
genaue Beträge zu nennen.

Zu den einzelnen Positionen gemäß der Auf-
stellung der Klägerin vom 29.7.7997, die der
Beklagte seiner Berufung zugrunde legt, gilt
Folgendes:

Position 1 über 1.304 DM

Die Berufung des Beklagten hat insoweit Erfolg.

Der tsekiagte hat einen -vbiistreckungs aufrrag
des Finanzamts vom 8.5.1990 vorgelegt, wonach
ein Betrag von 7.237 DM für die Einkommen-
steuer und Kirchensteuer I/90 und III/89 einzu-
ziehen war. Unter Hinzurechnung der Säumnis-
zuschläge und der Kosten der Vollstreckung
ergab sich ein Gesamtbetrag von 1.304 DM, der
zur Vermeidung von weiteren Vollstreckungs-
maßnahmen bis zum 15.5.1990 zu zahlen war.
Der Beklagte hat behauptet, dass von dem strit-
tigen Betrag von 1.304 DM diese Steuerschuld
gezahlt worden sei.

Aus dem Kontoauszug des Finanzamts in der
von der Klägerin überröichten Anlage ergeben
sich eine Scheckzahlung am 14.5.1990 in Höhe
von 7.237 DM betreffend die Einkommensteuer
I/90, eine Scheckzahlung über 20 DM betreffend
einen Säumniszuschlag für die genannte Ein-
kommensteuer und eine weitere Scheckzahlung
vom 14.5.1990 über 47 DM betreffend den Säum-
niszuschlag für die Einkommensteuer IV/89.
Daraus ist zu entnehmen, dass der Beklagte am
74.5.7990 an das Finanzamt einen Betrag von
1.304 DM per Scheck gezahlt hat, den das Finanz-
amt dann auf die drei genannten Positionen an-
gerechnet hat, Die auftragsgemäße Zahlung des
Beklagten ist insoweit belegt.

Positionen 2 über 1.000 DM und 3 über
7.444DM

Diese Beträge sind nach dem Vortrag des Beklag-
ten an die Stadtwerke gezahlt worden. Das vom
Beklagten vorgelegte Schreiben an die Stadt-
werke vom 31.8.1991, in dem der Beklagte für
die Klägerin um Ratenzahlung bat, spricht zwar
dafür, dass der Beklagte auch insoweit Zahlun-
gen für die Iüägerin erbracht hat. Die Klägerin
hat die vom Beklagten behaupteten Zahlungen
jedoch bestritten und vorgetragen, dass sie das
Geld für die Ratenzahlungen an die Stadt dem
Beklagten in bar gegeben habe, der diese Zah-
lungen dann weitergeleitet habe. Dabei handele
es sich jedoch um andere Zahlungen als der
Beklagte angegeben habe. Dazu hat die Klägerin
eiuige Quilluugeu des Bei<iagleu über Geid-
beträge, die er von der Klägerin erhalten hat,
vorgelegt,

Der Beklagte ist für seine behaupteten Zahlun-
gen an die Stadtwerke beweisfällig geblieben.
Er hat insoweit keinen ordnuqgsgemäßen
Beweis angetreten. Ein Beweisantritt liegt nur
für den behaupteten Rückstand und für die
Ratenzahlungsvereinbarung mit den Stadt-
werken vor, nicht jedoch für die vorgetragenen
Zahlungen.

Position 4 tiber 2.000 DM

Dazu trägt der Beklagte vor, dass es sich um
eine Privatentnahme der Klägerin handele,
zu der er nichts sagen könne. Da der Beklagte
jedoch die Buchung vorgenommen hat, müsste
er die Buchung erklären können. Die Unklarheit
über die Privatentnahme von 2.000 DM geht
daher zu Lasten des Beklagten.

Position 5 über 2.774 DM

Über diesen Betrag hat der Beklagte gemäß der
Anlage im Ordner der Klägerin einen Scheck
erhalten, der eingelöst worden ist. Dazu hat der
Beklagte vorgetragen, dass es sich um eine Pri-
vatbuchung in Höhe von mindestens 1.537 DM
zugunsten der Klägerin handele. Die Differenz-
summe von 1.137 DM sei nicht aufl<lärbar.

Dieser Vortrag des Beklagten ist zu allgemein,
um eine konkrete Verwendung des Geldes be-
legen zu können. Da der Verbleib des Geldes
nicht mehr aufzuklären ist, geht dies zu Lasten
des Beklagten, denn bei einer ordnungsgemäßen
Buchführung seitens des Beklagten müssten die
Zahlungen ohne weiteres aufzuklären sein.
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Position 6 über 1.000 DM

Die Klägerin bestreitet insoweit die vom Beklag-
ten behauptete Zahlung an die Stadtwerke. Eine
derartige Zahlung ergibt sich auch nicht aus
den vorgelegten Kontoauszügen betreffend die
Zahlungen der Klägerin an die Stadtwerke.

Position 7 tiber 5.599,96 DM

Dieser Geldbetrag ergibt sich im Einzelnen aus
der Anlage im Ordner der Klägerin. Danach hat
der Beklagte am 19.6.1990 einen Scheck über
1.500 DM, am 18,12.1990 einen Scheck über
2.696 DM und am 27.7.7997 einen Betrag von
7.403,96 DM in bar erhalten. Dazu hat der Be-

klagte vorgetragen, dass er keine Erklärung
ai.rgc'ucu itöuue; diesc Zairi sei ersLuraiig auige-
taucht, ggf. handele es sich um eine Nachzahlung
für 1988 oder 1989. Im Kontoverlauf des Finanz-
amts im Ordner der Klägerin konnten Nachzah-
lungen in Höhe der genannten Beträge zu dem
angegebenen Zeitraum nicht festgestellt werden.

Positionen 8, 9, 10 und 11 über 1.500 DM,
1.161 DM, 1.001 DM und 500 DM

Diese Zahlungen, die nach dem Vortrag des Be-
klagten an die Stadtwerke geleistet worden sind,
iraL ciie Kiägeriu besLriLLen, Für seine behaup-
teten Zahlungen ist der Beklagte beweisfällig
geblieben. Seine Behauptung, der Betrag von
1.161 DM sei für eine Versicherung der Klägerin
gezahlt worden, reicht als Nachweis für die
ordnungsgemäße Verwendung des Geldes nicht
aus. Der Beklagte hätte näher darlegen müssen,
um welche Versicherung es sich gehandelt hat.

Position 12 über 50 DM

Diesen Betrag kann der Beklagte nicht erklären, ,.

was zu seinen Lasten geht.

Position 13 über 1.000 DM

Nach dem Vortrag des Beklagten ist dieser
Betrag an die Stadtwerke gezahlt worden. Dies
hat die Klägerin bestritten. Für seine Behaup-
tung ist der Beklagte beweisfällig geblieben.
Die behauptete Zahlung ergibt sich insbesonde-
re auch nicht aus den vorgelegten Unterlagen.

Position 14 über 960 DM

Der Beklagte legt nicht dar, was mit dem
Geldbetrag von 960 DM geschehen ist, der als
Akontozahlung an ihn geleistet worden ist.
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Er gibt auch nicht an, für welchen Zweck diese
Zahlung erbracht worden ist, so dass insoweit
eine zweckgerichtete Zahlung des Beklagten
nicht anerkannt werden kann.

Positionen 15, 16 und 17 über 1.028 DM,
1.108 DM und 500 DM

Diese Beträge sind gemäß dem Vortrag des
Beklagten, den die I(lägerin bestritten hat, an
die Stadtwerke gezahlt worden. Da der Beklagte
diese Zahlungen nicht belegt hat, können sie
nicht zu seinen Gunsten anerkannt werden.

Position 18 über 728,60 DM

Diesen Betrag hat das Landgericht zuerkannt

Position 19 über 6.960,38 DM

Der Beklagte ist verpflichtet, die Rechnung
des Steuerberaters, den die Iflägerin zur Über-
prüfung der Buchführung eingeschaltet hat,
zu bezahlen. Da die l(lägerin selbst nicht in
der Lage war, die behaupteten Zahlungen des
Beklagten und die Buchführung zu prüfen, war
sie berechtigt, einen Fachmann hinzuzuziehen.

Die Rechnung des Steuerberaters befindet sich
in dem von der Klägerin vorgelegten Ordner.
Die Iüägerin hat den Tätigkeitsnachweis des
Steuerberaters vorgelegt. Soweit der Beklagte
die Richtigkeit der Rechnung bezüglich der
Arbeiten des Steuerberaters bestreitet, ist das
Bestreiten unsubstantiiert. Der Beklagte hätte
im Einzelnen dartun müssen, inwieweit die vom
Steuerberater berechnete Stundenzahl überhöht
ist und aus welchen Gründen die anderen Rech-
nungspositionen nicht angemessen sind. Da er
dies nicht getan hat, ist der Rechnungsbetrag
des Steuerberaters in vollem Umfang zu berück-
sichtigen.

Soweit der Beklagte Gegenforderungen geltend
macht - eine Aufrechnung hat er nicht erklärt -,
sind sie unbegründet. Die Klägerin hat unwider-
sprochen vorgetragen, dass sie die Rechnungen
des Beklagten vom 29.8.1990, 77.9.7997, 9.4.7992
und 29.9.1993 bezahlt hat.

Die Gebührenrechnung des Beklagten vom
28.70.7996 ist nicht einforderbar, weil sie nicht
den Anforderungen der Steuerberatergebühren-
verordnung entspricht (g 9 StBGebV). Da die
Rechnung sich offensichtlich auf eine Betriebs-
prüfung bezieht, hätte g 29 StBGebV angegeben
werden müssen.

Im Übrigen hat der Beklagte die Rechnung
nicht unterschrieben, was jedoch nach der
Steuerberatergebührenverordnung erforderlich
ist. Mit einer nicht einforderbaren Honorar-
forderung kann nicht aufgerechnet werden.

Die lCägerin hat nachgewiesen, dass sie Kredite
zu einem Zinssatz von mindestens 10% in An-
spruch nimmt, so dass die vom Landgericht zu-
erkannten Zinsen gerechtfertigt sind. (...)

Versicherungs schutz

- Verjährung, $ 12 WG
- Deckungsbereich, Steuerberater-Police
- Treuhänderische Geldanlage
(OLC Düsseldorf, Urt. v. 28.4.1998 - 4 U 150/97)

Leitsätze:

1. In der Haftpflichtvetsicherung kann die
Leistung in Gestalt des Deckungsanspruchs
auf Rechtsschutz verlangt werden (g 12 Abs. 1

Satz 2 WG), wenn der Schadenersatzanspruch
gegen den Versicherungsnehmer erhoben
wird.

Mit dem Deckungsanspruch aus der Haftpflicht-
versicherung verjährt auch ein etwaiger späte-
rer Anspruch auf Zahlung, wenn der Deckungs-
anspruch sich nicht vor Eintritt der Verjährung
durch Verurteilung des Versicherungsnehmers
in einen fälligen Zahlungsanspruch mit geson-
derter Verjährung umgewandelt hat.

2. In der Haftpflichtversicherung für Steuer-
berater ist der Versicherungsschutz für die
treuhänderische Anlage von Geldbeträgen im
Devisenhandel nach g 4 Nr. 4 AVB-WB ausge-
schlossen.

Aus den Gründen:

Dem Kläger stehen die geltend gemachten Haft-
pflichtversicherungsentschädigungsansprüche
gegen die Beklagte nicht zu, weil diese verjährt
sind und darüber hinaus seine für den Klienten
S. entfaltete Tätigkeit nicht versichert war.

1. Die Ansprüche auf Zahlung der Haftpflicht-
entschädigung sind gemäß g 12 Abs. 1 WG ver-
jährt. Verjährung trat spätestens am 6.4.7995
ein.

gewonnen wurde, nachdem seine Angelegen-
heit bereits vollständig abgeschlossen war. Es

ist nicht zu verkennen, dass das Zurückhalten
des Zeugen, der seine Angelegenheit bereits
vollständig abgeschlossen hatte, ein recht
außergewöhnliches Ereignis darstellt; so dass
auch damit gerechnet werden kann, dass dieses
Ereignis in der Erinnerung des Zeugen haften
bleibt.

Dasselbe gilt auch in umgekehrtem Sinne für
die vom Streithelfer aufgestellte Behauptung,
er habe den Zeugen W sofort gebeten, sich auch
für den zweiten Beurkundungsvorgang bereit-
zuhalten. Wäre eine solche, aus dem Rahmen
des Üblichen fallende Bitte tatsächlich sogleich
vorgetragen worden, hätte der Zeuge W. sich
sicherlich daran erinnert, weil dann der gesam-
te Ablauf der Geschehnisse sich für ihn unter
anderen Voraussetzungen abgespielt hätte.

Der Zeuge hat aber anschaulich vermittelt, dass

bei ihm aufgrund der Unruhe beim ersten Be-

urkundungsvorgang der Eindruck entstanden
ist, dass der Streithelfer und möglicherweise
auch die Beklagten das Eintreffen einer Nota-
riatsangestellten erwarteten.

Dieser Umstand spricht dafür, dass der Streit-
helfer T. zunächst damit rechnete, seine Mit-
arbeiterin werde als vollmachtslose Vertreterin
entsprechend den gerichtsbekannten Gepflogen-
heiten bei Beurkundungsvorgängen auftreten
können, und man sich erst entschloss, an den
Zeugen heranzutreten, nachdem sich diese Mög-
lichkeit zerschlagen hatte.

Der Zeuge W. ist bei seiner Aussage etwaigen
Unsicherheiten und Vorhaltungen des Streit-
helfers T. nachgegangen, letztlich doch bei
seinen Angaben geblieben, wobei aufgrund des

Aussageverhaltens des Zeugen ebenfalls erkenn-
bar wurde, dass er sich der Richtigkeit seiner
Aussage auch gewiss ist. Die hohe Detaildichte
der Aussage des Zeugen W., die auf der anderen
Seite aber auch nicht Einzelheiten oder gar
Nebensächlichkeiten enthält, deren Speicherung
in der Erinnerung gar nicht erwartet werden
kann, spricht für die inhaltliche Richtigkeit der
Bekundungen.

Aufgrund der neutralen Stellung des Zeugen W.,
für welchen offensichtlich mit dem Inhalt seiner
Aussage keinerlei Konsequenzen im Verhältnis
zu den am Rechtsstreit Beteiligten oder sonsti-
gen Dritten verbunden sind, gibt es auch keiner-
lei Bedenken an dessen Glaubwürdigkeit.

Cl 1O//2OOO . Seite 247

Der Senat ist daher davon überzeugt, dass die
Beurkundungen sich in der Weise abgespielt
haben, wie sie von dem Zeugen geschildert
werden. Dem Zeugen war bei der Verlesung der
für seine Angelegenheit bedeutsamen Erklärun.
gen nicht klar, dass inhaltsgleiche Erklärungen
auch in einem nachfolgend zu beurkundenden
Geschäft erforderlich sein würden.

Sonstige Möglichkeiten der Einschränkung der
Vorlesungspflicht des Notars gemäß $$ 13a, 14

BeurkG kommen ersichtlich hier nicht in
Betracht.

Rechtsfolge einer unwirksamen Beurkundung
ist gemäß $ 125 BGB die Unwirksamkeit des be-
urkundeten Rechtsgeschäfts. Die ICäger können
auch nicht für sich in Anspruch nehmen, die
Berufung der Beklagten auf die Formnichtig-
keit verstoße gemäß S 242 BGB gegen Treu und
Glauben, weil diese sich treuwidrig verhielten.

Zwar mag es zutreffen, dass die unwirksame Be-

urkundung aufVeranlassung der Beklagten vor-
genommen wurde. Dieser Umstand ändert jedoch
nichts daran, dass es zur selbstverständlichen
Amtspflicht des Notars gehört, darauf zu achten,
dass die Regeln einer ordnungsgemäßen Be-

urkundung eingehalten werden. Dabei darf er
auch nicht dem Drängen einer Partei nachgeben,
aus irgendwelchen Gründen Abstriche im ge-

botenen Inhalt seiner Amtsführung zu machen.

Dies kann nur bedeuten, dass der Fehler bei der
Beurkundung nicht in den Verantwortungs-
bereich der Beklagten fallen kann. Die ICäger
können ihnen daher auch nicht treuwidriges
Verhalten vorwerfen.

Ebenso wenig kann aus dem Umstand, dass die
I0äger die gefertigte Niederschrift ohne Bean-
standungen genehmigt haben, auf ein anderes
Ergebnis gefolgert werden. Zwar mag es sein,
dass diese ohnehin dem Verlesen keine Bedeu-
tung beigemessen hätten, jedoch haben die
vorangegangenen Ausführungen gezeigt, dass

eine Abänderung der gesetzlichen Formvorschrif-
ten nicht in der Disposition der Parteien steht.

Im Übrigen zeigen die Vorhaltungen der Beklag-
ten im ersten Rechtszug hinsichtlich des Um-
fangs der Beurkundung, dass ein vollständiges
Verlesen trotz der damaligen gegenteiligen Auf-
fassung der Beklagten durchaus sinnvoll ge-

wesen wäre, denn dann hätten möglicherweise
schon damals diese Streitpunkte ausgeräumt
werden können.
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Der Senat folgert auf die Unwirksamkeit der
Beurkundung gemäß g 13 Abs. 2 BeurkG aber
vor allem deswegen, weil auch der tatsächliche
Ablauf der Beurkundungen nicht der Regelung
dieser Vorschrift entsprochen hat. Mit dem LG
geht nämlich der Senat davon aus, dass eine
einmalige Verlesung gleich lautender Erklärun-
gen, die sich auf in mehreren Urkunden nieder-
gelegte Rechtsgeschäfte beziehen, nur dann
zulässig ist, wenn sämtlichen Betroffenen beirn
ersten Verlesen auch klar ist, dass sich der ver-
lesene Text auch auf ihre Erklärung bezieht.

Denn nur auf diese Weise ist sichergestellt, dass
der Erklärende aufmerksam zuhört und gegebe-
nenfalls den Notar zu Erläuterungen auffordert.
Geht dagegen ein Zuhörer davon aus, der ver-
lesene Text bcrühlc sclllc Angcl.cgcnhcit nichi,
ist die Hürde für einen Zuhörer sehr groß,
gleichwohl bei Unverständnis um Erläuterung
zu bitten. Die Lebenserfahrung spricht sogar
dafür, dass er auf eine Erläuterung verzichten
wird, weil er den anderen Beteiligten nicht
lästig fallen und den Beurkundungsvorgang
nicht aufhalten will.

Der Schutzzweck, welchern das gebotene Verle-
sen der Niederschrift dienen soll, wird auch
dann nicht sichergestellt, wenn dem Erklären-
den erst bei der Beilrk';ndung einer weitcieä
Erklärung eröffnet wird, der verlesene Inhalt
des zuvor beurkundeten Geschäfts gelte ganz
oder teilweise auch für die nunmehr nieder-
zulegende Erklärung.

Es liegt auf der Hand, dass die Gefahr besteht,
dass der vom folgenden Vorgang Betroffene
sich nicht mehr oder zumindest nicht mehr
vollständig an das zuvor Verlesene erinnert und
dass ihm auch nicht die Zusammenhänge so
klar gemacht werden, wie dies geboten ist und
wie dies auch durch ein Kenntnisnehmen von
den niedergelegten Erklärungen im Zusammen-
hang erreicht wird.

Der Schutzzweck wird aber auch dann nicht
erreicht, wenn Personenidentität hinsichtlich
der nacheinander niedergelegten Erklärungen
besteht, die Erklärenden beim Verlesen im
Rahmen der zunächst niedergelegten Erklärung
aber noch nicht darauf aufmerksam gemacht
werden, dass der verlesene Text auch für die
anschließend vorzunehmende Beurkundung
Gültigkeit hat.

Auch hier besteht die Gefahr, dass bei der an-
schließenden Beurkundung mit unvollständiger

Verlesung die Zusammenhänge nicht mehr voll-
ständig hergestellt werden können, weil die
geforderte Erinnerungsleistung nicht gelingt.

Dem Senat erscheint ohnehin eine zeitlich auf-
einander folgende Beurkundung gemäß g 13
Abs. 2 BeurkG bedenklich, wenn auch der Wort-
laut des Gesetzes über den zeitlichen Ablauf der
Beurkundung mehrerer Erklärungen in unter-
schiedlichen Niederschriften nichts Ausdrück-
liches besagt. Denn es läßt sich schlechterdings
nicht übersehen, dass wegen der gebotenen
Erinnerungsleistung ein Erklärender bei der
zeitlich später vorgenommenen Beurkundung
überfordert werden kann.

Die Beweisaufnahme vor dem Senat hat aber
^L-^L:- ^--^L^- r--^ rvrllrrllrtt rtt,ruru, ttdJö Llcr ucuBc vv,, u.gr ucl
Beurkundung des Kaufvertrages zwischen den
Parteien dieses Rechtsstreits als vollmachtloser
Vertreter aufgetreten ist, erstmalig von seinem
gewünschten Auftreten erfahren hat, nach-
dem seine Angelegenheit bereits vollständig
erledigt war.

Der Zeuge T. hat zwar bei seiner Vernehmung
vor dern Senat den Eindruck erwecken wollen,
es sei bereits vor Beginn der ersten Beurkun-
dungstätigkeit ein Auftreten des Zeugen W. ge-
.^l^-a 
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beabsichtigte Rolle als vollmachtloser Vertreter
im zweiten, beurkundeten Vertrag aufgeklärt
worden. Ebenso sei dem Zeugen W. auch klar
gewesen sei, dass die zunächst verlesenen Er-
klärungen auch für das weitere Geschäft von
Bedeutung seien. Der Senat schenkt dem Streit-
helfer und Zeugen T. in diesen Punkten jedoch
keinen Glauben.

Zum einen wurde schon darauf hingewiesen,
dass dann auch die Aufnahme eines entspre-
chenden Hinweises beim Beurkundungsvorgang
selbst nahe gelegen hätte; zum anderen leuch-
tet es auch schwerlich ein, dass beim Zeugen T.
bei seiner Vernehmung vor dem Senat eine
bessere Erinnerung an die Einzelheiten des Be-
urkundungsvorgangs bestanden hat gegenüber
derjenigen vor dem LG, obwohl letztere den
zu bekundenden Vorgängen zeitlich deutlich
näher liegt.

Im Übrigen spricht jedoch die Aussage des
Zeugen W. gegen einen Ablauf der Geschehnisse
entsprechend der Schilderung des Zeugen T.

Der Zeuge W hat nämlich in für den Senat ein-
drucksvoller Weise bekundet, dass er erst für
sein Auftreten bei der zweiten Beurkundung

a) Zwar beginnt der Lauf der Verjährungsfrist
gemäß g 12 Abs. 1 Satz 2 VVG erst mit dem
Schluss des.Jahres, in welchem die Leistung ver-
langt werden kann. Etwaige Zahlungsansprüche
des Klägers gegen die Beklagte waren erst nach
rechtskräftigem Abschluss des Haftpflicht.
prozesses zwischen dem Kläger und seinem
Klienten S. im Jahre 1995 entstanden, nachdem
der BGH durch Beschluss vom 29.6.1995 die
Revision des Klägers nicht angenommen hatte,
und konnten erst ab diesem Zeitpunkt verlangt
werden.

b) Auf die Entstehung des Zahlungsanspruchs
kommt es aber nicht entscheidend an, weil der
Zahlungsanspruch wie der Befreiungs- und der
Rechtsschutzanspruch Ausstrahlurigen ein und
ciesseiben äafrpfiichcversicherungsanspruchs
sind.

Die Verpflichtung des Haftpflichtversicherers
umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Befriedigung begrilndeter und die Ab-
wehr unbegründeter Haftpflichtansprüche.
Die Abwehr- und Schutzverpflichtung des Haft-
pflichtversicherers beginnt, sobald gegen den
Versicherten Haftpflichtansprüche wegen eines
unter die Versicherung fallenden Ereignisses
erhoben werden. Von diesem Zeitpunkt ,,kann
<iie Leistung" des Versicherers i.S.v. g i2 Abs. i
WG ,,verlangt werden". In diesem Zeitpunkt
wird der einheitliche Haftpflichtversicherungs-
anspruch fällig (vgl. BGH, VersR 1971, 333; Senqt
v. 28.10.1980 - 4 U 41/80, VersR 1981, 1072,
1073; Prölss/Martin, WC 25. Aufl., 5 149 Anm.
1 b aa; Römer/Langheid, VVG, I 149 Rz. 22).

Gegen den Kläger wurden mit Schreiben des den
ehemaligen Klienten des Klägers vertretenden
Rechtsanwalts Dr. A. vom 29.9.7992 Ansprtiche
auf Schadenersatz erhoben, weil der Kläger
unter Verletzung seiner Berufspflichten als
Steuerberater Herrn S. veranlasst haben sollte,
sich mit insgesamt 210.000 DM an der Ver-
mögens- und Anlageberatung W. zu beteiligen,
wodurch S. einen Totalverlust erlitten habe,

Schon allein deshalb, weil Rechtsanwalt Dr. A.
gerichtliche Schritte zur Durchsetzung der
Ansprüche seine.s Mandanten angedroht hat,
lag ein ,,Angriff' des Geschädigten vor, gegen
den der Kläger Haftpflichtversicherungsschutz
der Beklagten in Form der Abwehr des geltend
gemachten Haftpflichtanspruchs verlangen
konnte (vgl. BGH, VersR 1979, ll17, lIlS).
Dass der Kläger dies auch so verstanden hat,
zeigt die Anzeige des Versicherungsfalls durch
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seinen anwaltlichen Vertreter, Rechtsanwalt P.,

mit Schreiben vom 9.7O.7992.

Dürch diese Anzeige war allerdings der Lauf
der Verjährung gemäß $ 12 Abs. 2 WG bis zum
Eingang der schriftlichen Entscheidung der
Beklagten gehemmt. Es kann nun dahingestellt
bleiben, ob, worüber die Parteien im ersten
Rechtszug gestritten haben, das Schreiben der
Beklagten vom 4.11.1992 die schriftliche Ab-
lehnung von Versicherungsschutz zum Inhalt
hat, wofür allerdings viel spricht. Jedenfalls ist
eine solch eindeutige Ablehnung in dem Schrei-
ben der Beklagten vom 15.12.1992 enthalten,
in dem die Beklagte es ablehnt, für die Vermitt-
lung und Empfehlung von Geldanlagen durch
den ICäger Versicherungsschutz zu gewähren.

Nimmt man aber erst noch die weitere Korres-
pondenz hinzu, so war dem anwaltlichen Ver-
treter des Klägers spätestens bei Abfassung des
Schreibens vom 6.4.1993 klar, dass die Beklagte
mit Schreiben vom 25.3.1993 endgültig ihre
Eintrittspflicht verneint hatte. Wenn dieser
Zeitraum von Ende 1992 bis zum 6.4.1993 als
Hemmungstatbestand auf die Verjährungsfrist
angerechnet wird ($ 205 BGB), lief die Verjäh-
rung des Deckungsanspruchs spätestens nach
zwei Jahren, am 6.4.1995, ab.

c) Die Verjährung des Zahlungsanspruchs des
Klägers wäre allerdings dann nicht eingetreten,
wenn sich der Deckungsanspruch noch vor
Eintritt der Verjährung im April 1995 in den
Zahlungsanspruch umgewandelt hätte. Denn
in einem solchen Fall läuft eine gesonderte Ver-
jährungsfrist, weil der Zahlungsanspruch erst
unter den Voraussetzungen des g 154 Abs. 1 WG
fällig wird (BCH, VersR 1960, 554; a.A.: Römer/
Langheid, VVG, 5 149 Rz. 22).

Entsteht der Zahlungsanspruch - wie hier - mit
der Ablehnung der Annahme der Revision des
Klägers durch Beschluss des BGH vom 29.6.1995
erst, nachdem der Rechtsschutz- und Befrei-
ungsanspruch des Versicherungsnehmers ver-
jährt ist, so beginnt keine neue Verjährungs-
frist zu laufen. Vielmehr erfasst die Verjäh-
rungsfrist dann auch den einheitlichen Zah-
lungsanspruch (BGH, VersR 1971, 333; Senat v.

28.10.1980 - 4 U 4l/80, VersR 1981, 1072, 1073).

Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagte treu-
widrig verhält, indem sie die Einrede der Verjäh-
rung erhebt, fehlen gänzlich, weil die Beklagte
in beinahe jedem Schreiben deutlich die Ableh-
nung des Versicherungsschutzes kundgetan hat.
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d) Die Schreiben der Beklagten vom 4.77.7992,
75.72.7992 und 25.3.1993 sind auch bei dem
Kläger eingegangen i.S.v. g 12 Abs. 2 WG. Da-

runter wird im Allgemeinen der Zugang dieser
Schreiben verstanden. Dass die Schreiben dem
anwaltlichen Vertreter des Klägers, Rechtsan-
walt P., zugegangen sind, lässt die Wirkungen
von g 12 Abs. 2 WG nicht entfallen.

Der Kläger hat zwar mit Schriftsatz vom 6.6.7997
geltend gemacht, Rechtsanwalt P. habe im Ver-
hältnis des Klägers zur Beklagten kein separates
Mandat gehabt, insbesondere sei er nicht emp-
fangszuständig für Erklärungen der Beklagten,
die gegenüber dem Kläger abzugeben waren, ge-

wesen. Dieses Vorbringen ist aber unschlüssig.
Der Kläger räumt nämlich ein, es sei richtig,
dass Rechtsanwalt P. für ihn die Korrespondenz
mit der Beklagten geführt und den Schadenfall
mit Schreiben vom 9.70.7992 angezeigt habe.

Wenn er aber mit Wissen und Wollen des Iüä-
gers die Regulierungsverhandlungen führte,
wie die im zweiten Rechtszug vorgelegte um-
fangreiche I(orrespondenz zeigt, war er auch
der Empfangsvertreter des Iüägers für die Ab-
lehnung von Versicherungs schutz.

Es lag auch im Interesse des Klägers, dass eine
solche Ablehnung gegenüber seinem rechtskun-
digen Berater erfolgte, der sich mit den Grün-
den für die Ablehnung des Versicherungsschut-
zes auseinander setzen und entsprechend auf
die Beklagte einzuwirken versuchen konnte, wie
epenfalls die umfangreiche Korrespondenz zeigt.
Davon mag allenfalls unterschieden werden, ob
Rechtsanwalt P. auch Klageauftrag des Klägers
hatte, um den es hier jedoch nicht geht.

Im Übrigen ist der Kläger im zweiten Rechtszug
auf dieses Vorbringen auch nicht mehr zurück-
gekommen, sondern hat Rechtsanwalt P. aus-
drücklich als seinen Rechtsvertreter in den Ver-
handlungen mit der Beklagten bezeichnet und
ihm deswegen auch in diesem Deckungsprozess
den Streit verkündet.

2. Zu Recht hat das LG die Beklagte im Übrigen
auch in der Sache nicht für verpflichtet ge-

halten, dem Kläger Haftpflichtversicherungs-
schutz in Form der geltend gemachten Zahlung
zu gewähren. Denn die Tätigkeit des Klägers -
treuhänderische Anlage von Geldbeträgen ftir
den I(unden S. im Devisenhandel - war im Ver-
sicherungsvertrag der Parteien, zuletzt doku-
mentiert im Nachtrag zum Versicherungsschein
vom 15.8.1990 nebst Anlagen V 89 und Y 89,

nicht versichert. Soweit der Korrespondenz der
Parteien zu entnehmen ist, dass das Versiche-
rungsverhältnis schon zuvor bestanden hat und
maßgeblich die Bedingungen der Anlagen F 77

und S 77 waren, ergibt sich keine unterschied-
liche Betrachtung.

Auf der Grundlage von g 4 Nr. 4 AVB-WB (gleich
lautend in den Anlagen F 77 rnd V 89) ist der
Versicherungsschutz schon deshalb ausgeschlos-
sen, weil Haftpflichtansprüche aus der ent-
geltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung
oder Empfehlung von Geldgeschäften, die der
Iüäger vorgenommen hat, nicht unter den
Versicherungsschutz fallen, es sei denn, der
Schaden beruhe auf einer fehlerhaften steuer-
lichen Beratung. Letzteres ist, wie das LG rich-
tig ausgeführt hat, nicht Kern der Tätigkeit des

Klägers gewesen.

Es ging nicht darum, den Klienten S. darüber
zu beraten, ob eine Geldanlage bei der Firma V.

steuerliche Vorteile erbringen könnte. Dies ist
schon deshalb nicht anzunehmen, weil S. nach
außen hin gar nicht in Erscheinung trat, son-
dern der Kläger für ihn als Treuhänder fungier-
te. Diese Tätigkeit des Klägers hatte aber mit
steuerlicher Beratung nichts zu tun. Vielmehr
handelte es sich um unternehmerische Tätig-
keit, wrlil der Kläger die Gelder des Klienten S.

selbst und im eigenen Namen für dessen Rech-
nung anlegte.

Aus den Besonderen Bedingungen (Anlagen S 77

und Y 89) ergibt sich ebenfalls, dass die Treu-
handschaft des Klägers nicht versichert war.
Wenn auch nicht gleichlautend, so sind doch
sinngemäß in beiden Bedingungswerken alle
unternehmerischen Tätigkeiten, wie z.B. die
Empfehlung wirtschaftlicher Geschäfte, ins-
besondere von Geldanlagen, vom Versicherungs-
schutz ausgenommen (Anlage S 77 Nr. IV 2;

Anlage Y 89 Nr. 5),

Insoweit wird die Rechtslage, die sich aus den
AVB-WB ergibt, wiederhergestellt, während
sonst durchaus Bereiche treuhänderischer Tätig-
keit des Steuerberaters vom Versicherungsschutz
umfasst sein können. Darunter fällt z.B. die
Führung von Anderkonten für Mandanten des

Steuerberaters. Die - überdies spekulative -
Anlage von Geldbeträgen im eigenen Namen für
Rechnung des Kunden ist aber, wie zuvor schon
ausgeführt, so weit von der eigentlichen steuer-
beratenden Tätigkeit entfernt, dass diese Form
der Treuhandschaft zu den ausgeschlossenen
Risiken gehört.

Es ist im Hinblick auf die Regelung des $ 67 ZPO

darauf zu achten, dass sich der Streithelfer mit
der Einlegung des Rechtsmittels nicht in einen
Widerspruch zum Handeln der unterstützten
Partei begibt. Ein solcher Widerspruch zu Er-
klärungen oder Handlungen der unterstützten
Kläger ist jedoch nicht ersichtlich. Aus dem Um-
stand, dass die Kläger selbst davon abgesehen
haben Berufung einzulegen, kann jedenfalls
nicht auf das Vorliegen eines solchen Wider-
spruchs gefolgert werden. Von einem Wider-
spruch ist erst dann auszugehen, wenn sich ein
gegenteiliger Wille der unterstützten Partei
feststellen lässt (86H, WM 1990, 2077). Dafür
gibt es jedoch keine Anhaltspunkte.

Rechtsfolge der Einlegung eines Rechtsmittels
durch den Streithelfer ist aber nicht, dass der
Streithelfer Partei des Rechtsstreits wird; viel-
mehr vertritt er die unterstützte Partei.

Die Berufung der Kläger ist jedoch unbegründet.
Ansprüche auf Bezahlung des Kaufpreises und
Ersatz des Verzugsschadens bestehen nicht. Mit
Recht hat das LG die Wirksamkeit des Abschlus-
ses eines Kaufvertrages über das Grundstück der
Kläger verneint, weil die gemäß $ 313 BGB ge-

botene Form der notariellen Beurkundung nicht
eingehalten wurde.

Dabei spielt es für die Gültigkeit einer Beurkun-
dung keine Rolle, dass bei der Beurkundung mög-
licherweise vom Streithelfer der Amtsbezirk
nicht oingehalten wurde (BCH, NJW 1998, 3790),
Die Gültigkeit eines beurkundeten Geschäfts,
bei welchem vom Notar der Amtsbezirk über-
schritten wurde, stellen $$ 2 BeurkG, 11 Abs. 3
BNotO ausdrücklich klar.

Die Formnichtigkeit der vom Streithelfer vor-
genommenen Beurkundung ergibt sich jedoch
daraus, dass die beurkundeten Erklärungen
entgegen der Vorschrift des $ 13 Abs. 1 Satz 1

BeurkG nicht vorgelesen wurden. Nach dem
Wortlaut dieser Vorschrift ist ein Verlesen für
die Wirksamkeit der Beurkundung zwingende
Voraussetzung. Dabei ist es selbstverständlich,
dass das Gebot des Verlesens nach dieser Vor-
schrift nur dann eingehalten ist, wenn die voll-
ständige Niederschrift der Erklärungen verlesen
wird. Nur auf diese Weise kann der Schutz-
zweck, welcher mit dem Verlesen erreicht wer-
den soll, auch erzielt werden.

Unklarheiten und etwaige Mehrdeutigkeiten
oder Missverständnisse sollen beseitigt werden,
indem die Gelegenheit zur Nachfrage beim
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beurkundenden Notar gegeben ist. Den Erklä-
renden soll durch das vollständige Verlesen der
Niederschrift noch einmal der gesamte Umfang
und die Bedeutung der abgegebenen Erklärun-
gen vor Augen geführt werden. Anderenfalls
besteht nämlich die Gefahr, dass sich die er-
klärende Partei kein umfassendes Bild von der
Tragweite ihrer Erklärungen macht (BayObLC,

DNotZ 1974, 5l). Dass eine vollständige Ver-

lesung des hier in Rede stehenden Vertrages
nicht vorgenommen wurde, ist unter den Par-

teien des Rechtsstreits unstreitig.

Die Wirksamkeit der Beurkundung kann auch
nicht deshalb angenommen werden, weil die
Erleichterungen beim Verlesen der Nieder-
schrift gemäß $ 13 Abs. 2 BeurliG hier in Be-

tracht kommen. Nach dieser Vorschrift ist es

zur Vereinfachung erlaubt, bei Aufnahme meh-
rerer Niederschriften mit gänzlich oder teil-
weise übereinstimmendem Wortlaut den über-
einstimrnenden Wortlaut nur einmal zu ver-
lesen. Indes ist der Senat aufgrund der durch-
geführten Beweisaufnahme davon überzeugt,
dass weder eine Sammelbeurkundung i.S.d. $ 13

Abs. 2 BeurkG von vornherein geplant war noch
dass eine solche wirksam durchgeführt wurde.

Gegen eine solche Annahme spricht bereits,
dass die Niederschriften der beiden Verträge
keinerlei lfinweise darauf enthalten, dass der
Streithelfer von der Regelung des $ 13 Abs. 2
BeurkG Gebrauch machen wollte.

Zwar wird man aus diesem Umstand allein
sicherlich nicht folgern können, dass eine
unwirksame Beurkundung vorliegt, denn die
Vorschriften des BeurkG sehen nicht vor, dass

in der jeweiligen Niederschrift kenntlich zu
machen ist, dass wegen der Aufnahme mehrerer
Urkunden der gleichlautende Wortlaut der
einzelnen Niederschriften nur einmal verlesen
wurde. Es liegt aber gleichwohl nahe, dass der
beurkundende Notar durch einen entsprechen-
den Vermerk sicherstellt, dass auch erkannt
werden kann, auf welche Weise die Beurkun-
dung vorgenommen wurde.

Denn nur dann kann auch der Hergang der
Beurkundung nachvollzogen werden; später
auftretenden Streitigkeiten über die Wirksam-
keit der Beurkundung wird vorgebeugt, Folglich
legt das Fehlen eines entsprechenden Vermerks
durch den Streithelfer auch die Vermutung
nahe, dass er bei der Aufnahme der Nieder-
schriften nicht die Regelung des $ 13 Abs. 2

BeurkG im Auge hatte.
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Notarhaftung
- Verlesen der Urkunde, g 13 BeurkG
- Schutzzweck des Verlesens
- Mehrere z.T. gleich lautende Verträge
(OLC Fronkfurt, Urt. v. 16.3.1999 - I U 173/98)

Leitsatz:

Beurkundungsanforderungen an den Notar
bei nacheinander erfolgenden und zu verlesen-
den ganz oder teilweise übereinstimmenden
Verträgen.

Zum Sachverhalt:

Die I(läger verlangen von den Beklagten die
rezahiung <ies i{aufpreises fur ein Gruncistuck.
Die Ktäger sind Eigentümer eines Baugrund-
stücks auf Rügen. Die Baugenehmigung zur
Errichtung eines Wohnhauses mit drei Wohn-
einheiten und einer Carport-Anlage wurde
ihnen am 24,7,7995 erteilt. Der von den Klägern
unterschriebene Bauantrag sieht zur Gründung
die Fertigung einer ,,Sohlplatte gemäß Statik
mit weißer Wanne" vor.

Das Grundstück wurde den Beklagten von einem
ortsansässigen Makler zum I(auf angeboten.
Dieser wies ciarauf hin, <iass eine Baugenehmi-
gung bereits vorliege und Architektenkosten bis
zur Erteilung der Baugenehmigung im Kaufpreis
eingeschlossen seien. Die Parteien vereinbarten,
dass der Kaufvertrag von dem Streithelfer der
I(läger, der als Notar tätig ist, in dessen Amts-
sitz ohne Anwesenheit der Kläger notariell be-
urkundet werde.

Der Streithelfer nahm am 28.6.1996 die nota-
rielle Beurkundung des Kaufvertrages in seinen
Büroräumen vor. Die Beklagten werden in der
Urkunde in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter
bürgerlichen Rechts auf der Käuferseite aufge-
führt. Auf der Verkäuferseite trat für die Kläger
der Zeuge W. als vollmachtloser Vertreter auf.
Der vereinbarte Kaufpreis von 190.000 DM sollte
binnen vier Wochen auf ein vom Streithelfer zu
errichtendes Anderkonto gezahlt werden.

Entgegen dem Vermerk des Notars am Ende der
Urkunde wurde die Niederschrift nicht insge-
samt vorgelesen. Es war nämlich unmittelbar vor
der Beurkundung des Vertrages zwischen den
Parteien vom Streithelfer ein weiterer Kaufver-
trag über ein auf Rügen gelegenes Grundstück
beurkundet. Parteien dieses zuVor beurkundeten
Vertrages sind der Zeuge W. und die Beklagten.

Der Zeuge W. war gewonnen worden, für die
Kläger anschließend als vollmachtloser Ver-
treter aufzutreten. Um Zeit zu gewinnen, sah
der Streithelfer bei der zweiten Beurkundung
von einem nochmaligen Verlesen derjenigen
Textteile des Vertrages ab, welche inhaltlich mit
dem zuvor vollständig verlesenen und beurkun-
deten Vertrag übereinstimmten.

Die ICäger genehmigten den Vertragsschluss
durch beglaubigte Unterschriftsleistungen am
5,7.7996. Der Kläger zu 2) übersandte dem
Streithelfer am 9.7.7996 die Pläne und Genehmi-
gungen für den Neubau, welche dieser an die
Beklagten weiterleitete.

Der Kaufpreis wurde nicht geleistet.

Die Beklagten erklärten durch Schreiben vom
2.70.7996 gegenüber dem Streithelfer den Rück-
tritt vom I(aufvertrag. Sie warfen den Klägern
vor, sie hätten wider besseres Wissen beim Ver-
tragsabschluss die teilweise Vermoorung des
Grundstücks nicht bekannt gegeben. Der Streit-
helfer brachte das Rücktrittsschreiben den
Klägern zur Kenntnis. In der Folgezeit erklärten
die Beklagten auch die Anfechtung des Kaufver-
trags wegen arglistiger Täuschung. Sie folgerten
aus dem Umstand, dass die Baugenehmigung
die Errrchtung einer ,,weitsen Wanne" zwingenci
vorschreibe, den Klägern müsse der schlechte
Baugrund bekannt gewesen sein.

Das LG hat nach Vernehmung des Streithelfers
und des vollmachtlosen Vertreters W. als Zeugen
über den Beurkundungshergang die Klage mit
der Begründung abgewiesen, es liege keine wirk-
same Beurkundung des Kaufvertrages vor. Es

hat die Anwendbarkeit des g 13 Abs. 2 BeurkG
mit der Begründung ausgeschlossen, da der erste
Beurkundungsvorgang bei der Beurkundung
des Vertrags zwischen den Parteien bereits voll-
ständig abgeschlossen gewesen sei, habe keine
Sammelbeurkundung vorgelegen.

Die Berufung ist zulässig

Aus den Gründen

Der Streithelfer einer Partei ist befugt, für die
von ihm unterstützte Partei ein Rechtsmittel
einzulegen (BCH v. 28.3.1985 - Vll ZR 317/84,
MDR 198s, 751 : NJW 1985, 2480; BGH, Urt. v.

15.6.1989 - Vil ZR 227/88, MDR 1989, 1095 :
NJW 1990, 190; 1995, 199; t997, 2386; Zöller/
Vollkommer, ZPO 21. Aufl.,9 67 Rz.5).

Angestellter Rechtsanwalt
- Haftung
- Anscheinshaftung
- Sachwalterhaftung
(10 Berlin, IJrt. v. 24.6.1998 - 9 C 322/97)

Leitsätze {d. Red.)

1. Steht der angestellte Sozius während der
Mandatsdauer nur einmal auf dem Briefl<opf
und das mit dern Hinweis auf sein Ausscheiden
aus der Sozietät seit dem 1.7.7997, begründet
dies keine Anscheinshafturg. Der Name des

Sachbearbeiters gehört nicht zum Briefkopf -
zur Firma - einer Sozietät.

2. Eine Sachwalterhaftung setzt den Einsatz
persöniicher Gewähr unci eigenes wiruschafr-
liches Interesse voraus.

Zum Sachverhalt

Der Kläger suchte am 24.77,7994 den Beklagten
in den Räumen der Rechtsanwaltskanzlei L.&D.
auf. Er bat den Beklagten um die Wahrnehmung
seiner Interessen in einer erbrechtlichen An-
gelegenheit.

Der Bekiagre berier den Iüäger und führre ais
zuständiger Sachbearbeiter diversen Schrift-
verkehr, u.a. mit dem Gegner und dem in der
Sache zuständigen Amtsgericht. Weiter erhob
der Beklagte im Namen des Klägers Auskunfts-
klage in derselben Angelegenheit beim Land-
gericht zu einem Streitwert von 50.000 DM. Mit
Schreiben vom 20.1.1997 bat der Beklagte den
inzwischen zwecks Vertretung vor dem Land-
gericht beauftragten Rechtsanwalt A., nachdem
sich der Käger dazu entschieden hatte, die Klage
zurückzunehmen. Die durch die Rücknahme
entstandenen Gebühren und Auslagen in Höhe
von insgesamt 4.046,50 DM beglich der Kläger.

Der Kläger behauptet, er habe den Beklagten
als Mitglied der Sozietät L.&.D. mit der Wahr-
nehmung seiner Interessen beauftragt. Er be-
hauptet weiter, dem Beklagten seien bei der
Bearbeitung des Mandats verschiedene Sorgfalts-
pflichtverletzungen zur Last zu legen. So sei
er nicht ordnungsgemäß bezüglich des I(osten-
risikos beraten worden. Außerdem habe der
Beklagte den Streitwert in dem Rechtsstreit vor
dem Landgericht zu hoch angegeben.

Im Übrigen behauptet der I(läger, er habe sich
zum Zeitpunkt der Klageerhebung vor dem

Cl 1O//2OOO . Seite 253

Landgericht in einer so schlechten wirtschaft-
lichen Situation befunden, dass er für diesen
Rechtsstreit Anspruch auf Prozesskostenhilfe
gehabt hätte. Dies habe ihm der Beklagte nicht
mitgeteilt. Der ICäger behauptet weiter, dass er
in diesem Fall die Klage nicht zurückgenommen
hätte.

Der Kläger ist der Auffassung, der Beklagte sei
passivlegitimiert. Der Beklagte sei nach außen
für die Rechtsanwaltskanzlei L.&.D. in Brief-
köpfen aufgetreten, was eine Passivlegitimation
begründe.

(Anträge . .. )

Der Beklagte behauptet, er sei zum Zeitpunkt
<ier Beaufrragung <iurch <ien Kiäger nicirr mehr
Sozius der Rechtsanwaltskanzlei L.&.D. gewesen,
und zwar bereits seit dem 7.7.7994. Er behaup-
tet weiter, er habe dies dem Kläger bei dem
ersten Beratungsgespräch mitgeteilt. Im Übri-
gen sei er nicht im Briefl<opf der Rechtsanwalts-
kanzlei aufgeführt gewesen.

Darüber hinaus trägt der Beklagte vor, er habe
den Kläger umfassend und fachlich ordnungs-
gemäß beraten und betreut, Er behauptet weiter,
der I(läger habe dahingehend keinerlei An-
<ieutungen gemacht, <iass er mitteiios sei unci
etwaige entstehende Kosten nicht tragen könne.
Der Kläger habe stets dargelegt, dass er der
Auffassung sei, die Kosten werden durch seine
Rechtschutzversicherung getragen. Für den Fall,
dass dies nicht so sei, wolle er die Kosten selbst
tragen.

Im Übrigen meint der Beklagte, er sei nicht
passivlegitimiert. Er ist der Auffassung, dass

der Hinweis in den Schreiben auf ihn als Sach-

bearbeiter keinerlei Anschein dafür zu setzen
vermag, eine Haftung zu begründen. Er ist der
Auffassung, er habe nicht gegen die anwalt-
liche Sorgfaltspflicht verstoßen. (. . . )

Es besteht Streit über die Zahlung von Schaden-
ersatz in Höhe von 4.046,50 DM. Die zulässige
Klage ist begründet.

Aus den Cründen

1. Dem Kläger steht kein Anspruch aus pW des

Anwaltsvertrages zu. Es kann für den Anspruch
aus pW des Anwaltsvertrages hier dahinstehen,
ob dem Beklagten eine Pflichtverletzung der
anwaltlichen Sorgfaltspflicht vorzuwerfen sei,
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denn der Beklagte war nicht Vertragspartner
des Anwaltsvertrages.

Aus der Natur des Anwaltsvertrages folgt, daß in
erster Linie der Vertragspartner des Mandanten,
d.h. der Rechtsanwalt persönlich, seinem Auf-
traggeber zur Erfüllung der übertragenen Auf-
gaben verpflichtet ist. Für das Verschulden
haftet er gemäß $ 278 BGB (Borgmann, in: Beck'-
sches Rechtsanwaltshandbuch 1997/98, E ll Rdnr.

72/. Daneben haften angestellte Mitarbeiter
des Rechtsanwaltes im Außenverhältnis den
Mandanten gegenüber in aller Regel nicht (86H,
NJW-RR t990,4s9).

Der Beklagte war angestellter Rechtsanwalt in
der Rechtsanwaltskanzlei L.&D. und als solcher
durch die Beauftragung durch den Kläger nicht
Vertragspartner. Vielmehr hat der Kläger mit
der Erteilung des Mandats die Sozien der o.g.
Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Diese haften
gegenüber dem Kläger gesamtschuldnerisch
(BCH, NJW 1971, 1801; Rinsche, Die Haftung des

Rechtsa nwa lts u nd Nota rs, Rd n r. I l6l ) .

Dem ICäger steht ebenfalls kein Anspruch unter
dem Gesichtspunkt der Anscheinshaftung zu,
denn der Beklagte hat keine Veranlassung da-
für gegeben, dass er als Sozius für die Rechts-
anwaltskanzlei auftrete. Voraussetzung hierfür
ist, dass eine Rechtsanwaltskanzlei nach außen
hin so firmiert, dass bei einem Mandanten der
Eindruck erweckt wird, die ersichtlichen Rechts-
anwälte treten jeweils als Sozien der Kanzlei auf
(vgl. VGH, NJW 1994, 2s7).

Der Beklagte ist weder gegenüber dem Kläger
als Sozius aufgetreten noch ist durch sein Auf-
treten dieser Anschein erweckt worden. Viel-
mehr ist er lediglich als Sachbearbeiter über
dem Aktenzeichen der Kanzlei als Ansprechpart-
ner des Mandanten benannt worden. Die von
dem Kläger vertretene Auffassung, jede Erwäh-
nung im Briefl<opf führe zu einer Anscheins-
haftung, ist nicht haltbar.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH
ist eine Anscheinshaftung dann gegeben, wenn
die Rechtsanwälte gemeinsam nach außen als
Sozietät firmieren, beispielsweise in Form von
Stempeln, Briefbögen u.a., und so den Eindruck
erwecken, als jeweilige Sozien aufzutreten. Ge-
meint ist hiermit das äußere Erscheinungsbild
der IGnzlei (BGH, NJW 1971, l80l; Borgmann/
Haug, Anwattshaftung 3. Aufl., 5 36 Rdnr.3./, das
den Eindruck eines gemeinschaftlichen Handelns
suggerieren soll.

Das äußere Erscheinungsbild wird u.a. durch
den Briefl<opf einer Rechtsanwaltskanzlei ge-
prägt. Der Briefl<opf als äußeres Erscheinungs-
bild, auf den der Blick des Mandanten primär
gerichtet ist, umfasst in der Regel nur die Sozien
und den Sitz der Kanzlei sowie die Erreichbar-
keit. Zu einem Briefkopf gehört jedoch nicht
der Name des Sachbearbeiters; genauso wenig
wie dem Briefl<opf das Datum des Schreibens
und das kanzleiintelne Aktenzeichen.zuzuord-
nen wäre. Insbesondere dann ist dieser Teil des
Schreibens auch aus Anscheinsgesichtspunkten
nicht dem Briefl<opf zuzuordnen, wenn wie hier
der Bearbeitervermerk sich bereits rein äußer-
lich von dem restlichen Bild des Briefl<opfes
deutlich abhebt.

Der Beklagte ist lediglich einmal während des
Mandatsverhältnisses im Briefkopf aufgeführt
worden. In diesem Fall ist jedoch ausreichend
kenntlich gemacht worden, dass der Beklagte
bereits seit dem 7.7.7994 nicht mehr Sozius der
I(anzlei ist.

2. Eine Eigenhaftung traf den Beklagten ferner
nicht in seiner Eigenschaft als Erfüllungsgehilfe
der Rechtsanwaltskanzlei. Gegen Erfüllungs-
gehilfen i.S.d. $ 278 BGB bestehen regelmäßig
keine vertraglichen Ansprüche (strindige Recht-

sprechung; BGH, WM 1967, 480; Palandt, $ 276
Rdnr. 129).

Eine Ausnahme hiervon bildet der Fall, dass
eine positive Vertragsverletzung nicht in einer
eigentlichen Leistungsstörung, sondern in der
Verletzung von Nebenpflichten besteht und der
Erfüllungsgehilfe bei der Anbahnung des Ver-
tragsverhältnisses für sich Vertrauen in An-
spruch genommen }rat (BGH, NJW-RR 1990, 461;
KC, MDR 1994, 100; Palandt, $ 276 Rdnr. 129).
Vorliegend ist der Schaden des Klägers nicht
durch die Verlätzung einer hebenvertraglichen
Schutzpflicht entstanden, denn der Beklagte hat
bei der Anbahnung des Mandats für sich kein
über das übliche Maß hinausgehände Vertrauen
in Anspruch genommen.

Der Gehilfe haftet als Sachwalter nur dann
selbst, wenn er gleichsam in eigener Sache tätig
wird. Insoweit hat der Kläger jedoch nichts dar-
getan. Zwar mögen der Kläger und Beklagte
miteinander bekannt gewesen sein, jedoch kann
allein daraus eine Inanspruchnahme besonderen
persönlichen Vertrauens nicht gefolgert werden,
die über das übliche Maß hinausgeht, was jeder
Anwaltsvertrag zu seiner sinnvollen Durchfüh-
rung voraussetzt.

2030; BVerwGE 28,18,21 f; s. auch BFHE 122,34,
35 [anders nach erfolgreicher Ablehnung eines Rich-
ters im Beschwerdeverfahren: BFHE 134,525,531 f;
BFH/NV 1996, 234, 2351; ebenso etwa: Zöller/
Creger, ZPO 21. Aufl., 5 233 Rdnr. 9; a.A.: Stein/
Jonas/Grunsky, 5 554 Rdnr. 22 m.w.N.).

Das ist als Regel - mit freilich nicht wenigen
Ausnahmen bei besonderen Verfahrenslagen - in
der Rechtsprechung der Strafsenate des Bundes-
gerichtshofs auch für das Strafverfahrensrecht
anerkannt (vgl. BCHST 1,44,46 f;14,330,332 f;
31, 161; Beschl. v. 7.9.1993 - 5 StR 162/93, wistra
1993, 347; v. 25,4.1996 - I StR 6/96, NSiZ-RR

1996,233,234; v.3.12.1997 - 3 StR 514/97,
BGHR-StPO 5 44 - Verfqhrensrüge 12) und basiert -
neben dem Wortlaut der $$ 233 ZPO, 44 SIPO
(Versäumung der Frist, nicht einzelner Prozess-
handlungen; vgl. RGZ 121, 5, 6) - auf dem Ge-

danken, das Institut der Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand sei nicht dazu bestimmt,
die inhaltliche Unvollständigkeit einer an sich
fristgerecht eingelegten Rechtsmittelbegrün-
dung durch Nachschieben von Rügen zu heilen
(Senatsurt. v. 13.2.1997, a.a.0.; BAG, NIW 1962,
2030; BVerwGE 28, 18, 2l f).

Die diesen Entscheidungen zugrunde liegen-
den Sachverhalte unterscheiden sich indessen
wesentlich von der hier maßgebenden Fall-
gestaltung. Im Streitfall geht es nicht um die
nachträgliche Ergänzung einer abgeschlosse-
nen und vom Rechtsmittelführer ursprünglich
selbst als vollständig angesehenen Rechtsmittel-
begründung, sondern um die l(orrektur eines
Übermittlungsfehlers, als Folge dessen Teile
der bereits konzipierten und im Entwurf fertig-
gestellten Revisionsbegqündungsschrift nicht
an das Revisionsgericht gelangt sind.

Insofern kann es nicht auf den zufälligen Um-
stand ankommen, ob der fristgerecht eingegan-
gene Rest des Schriftsatzes (vielleicht gerade
noch) die Mindestanforderungen an eine Rechts-
mittelbegründung wahrt. Der verfassungsrecht-
liche Grundsatz rechtlichen Gehörs (Art. 103
Abs. 1 GG), als dessen Ausprägung auch das
Wiedereinsetzungsrecht zu sehen ist, verlangt
vielmehr - mangelndes Verschulden vorausge-
setzt - in beiden Alternativen eine Berücksich-
tigung des vollständigen Schriftsatzes.

Andernfalls stände der Revisionskläger bei einer
weniger gravierenden Lücke schlechter als wenn
er eine gänzlich unzureichende Revisionsbe-
gründung eingereicht hätte, bei der eine Wieder-
einsetzung fraglos zulässig gewesen wäre.
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Aus diesen Gründen gewähren zu Recht auch
die Strafsenate des Bundesgerichtshofs in
Fällen, in denen es lediglich an einer frist-
gerechten Übersendung von Teilen einer ein-
heitlichen Revisionsbegründung (oder einer
von mehreren gleichzeitigen Revisionsbegriln-
dungsschriften) fehlt, Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand (vgl. BGHST 14, 330, 333 f; BGH,

rJrt. v. 28.10.1980 - 1 StR 23s/80, NStZ 198t, 110;

Beschl. v. 28.9.1982 - 1 StR 425/82, NStZ 1983,
34; v.20.8.1996 - I StR 378/96, BCHR-S|PO I44 -
Verfahrensrüge ll : NS|Z 7997, 46; s. auch BCHST

31, l6l, 162 f). Für den Zivilprozess kann inso-
weit nichts anderes gelten.

Mit dieser Beurteilung weicht der Senat im
Hinblick auf die in maßgebenden Teilen unter-
schiedlich gelagerten Sachverhalte nicht von
den angeführten Entscheidungen der anderen
obersten Bundesgerichte ab. Einer Vorlage an
den Gemeinsamen Senat gemäß g 2 des Gesetzes
zur Wahrung der Rechtseinheit der Recht-
sprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes
bedarf es deswegen nicht.

3. Auch die weiteren Voraussetzungen des

Q 233 ZPO sind hier gegeben. Die Klägerin hat
glaubhaft gemacht, dass sie ohne ein ihr zu-
zurechnendes (g 85 Abs, 2 ZPO) Verschulden
ihrer Prozessbevollmächtigten gehindert war,
die auf den Seiten 5 bis 8 ihrer Revisionsbe-
gründungsschrift enthaltenen Verfahrensrügen
innerhalb der Revisionsbegründungsfrist an-
zubringen.

Der Rechtsanwalt muss die Rechtsmittel- und
Rechtsmittelbegründungsschriften zwar auch
persönlich auf Richtigkeit und Vollständigkeit
prüfen (vql. BGH, Beschl. v. 6.5.1992 - Xll ZB

39/92, VersR 1993, 79; v. 20.2.1995 - tl ZB l6/94,
NJW 1995, 1499; Zöller/Greger, I 233 Rdnr. 23 -
Ausgangskontrolle m.w.N.) . Er ist aber nicht ge-
halten, den dem äußeren $nsehen nach fehler-
freien Schriftsatz von Anfang bis Ende durch-
zublättern und auf fehlende Seiten zu kontrol-
lieren. Derart einfache Tätigkeiten darf er
seinem entsprechend angewiesenen und über-
prüften Büropersonal überlassen.

Vorliegend hat die Klägerin aber durch den
Sachvortrag ihrer Prozessbevollmächtigten
sowie die eidesstattliche Versicherung deren
Mitarbeiterin glaubhaft gemacht, dass die
Rechtsanwältin die notwendige Ausgangs-
kontrolle allgemein angeordnet hatte und sie
dabei ihrer sonst zuverlässigen Angestellten
vertrauen durfte.
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lichen ausgeführt; die lflägerin verfolge ihren
Anspruch, gestützt auf g 354 HGB, weiter. Bei
dieser Norm handele es sich nicht um einen
vertraglich begründeten Anspruch, sondern um
eine eigene gesetzliche Anspruchsgrundlage,
die dann greife, wenn vertragliche Beziehungen
fehlten (Hinweis auf RGZ 122,229,232; BCHZ 95,
393, 398; BGH, Urt. v. 28.1.1993 - I ZR 222/90,
NJW-RR 1993, 802; Wagner, in: Röhricht/Graf v.

Westphalen, HGB, I 354 Rdnr. 4, 5).,Die M.-KG sei
Kaufmann und ihre Tätigkeit sei kausal gewesen
für den Erwerb der Wohnanlage durch die Be-

klagte.

Mit Schriftsatz vom 74.9.7999 hat die Klägerin
die fehlenden Seiten 5 bis 8 der Revisions-
begründungsschrift - mit weiteren Darlegungen
zuur TaL'uesLald des $ 354 äGts eiusciriießiicir
rnehrerer Verfahrensrügen - nachgereicht und
zugleich um Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versäumung der Frist zur Be-
gründung der Revision gebeten. Dazu hat sie
vorgetragen und glaubhaft gemacht:

Am Nachmittag des 9.9.1999 habe ihre Prozess-
bevollmächtigte die Revisionsbegründung nach
der Einarbeitung von Korrekturen vollständig
auf Konzeptpapier ausgedruckt und den Schrift-
satz insgesamt überprüft, dabei noch einige
kieiler e'v'erbes s erungen vorgenclmmen unci
diese selbst in den PC eingegeben. Anschließend
habe die langjährige, zuverlässige und über-
prüfte Mitarbeiterin ihrer Prozessbevollmächtig-
ten, R., den Schriftsatz ausgedruckt'und hierbei
festgestellt, dass die Seiten 1 bis 4, 9 und 10

schief eingezogen waren. Diese Seiten habe
Frau R. erneut ausdrucken lassen, kopiert,
geheftet und mit den aufgeschlagenen Schluss-
seiten der Rechtsanwältin zur Unterschrift
vorgelegt. Infolge von Störungen durch Telefon-
anrufe, den Postboten und einen Handwerker
habe die Mitarbeiterin vergessen, die einwand-
freien Seiten 5 bis 8 einzufügen sowie die Ur-
schrift auf Vollständigkeit zu kontrollieren.

II

Der Wiedereinsetzungsantrag hat insoweit
Erfolg ($ 233 ZPO), als es um die Nachholung der
auf den Seiten 5 bis 8 der Revisionsbegründungs-
schrift enthaltenen Verfahrensrügen geht.
Hinsichtlich der Sachrügen bedarf es keiner
Wiedereinsetzung, weil bereits durch die recht-
zeitig übermittelten Teile des Schriftsatzes
vom 9.9.1999 die Frist zur Revisionsbegründung
gewahrt ist und neue Rügen zur Verletzung
materiellen Rechts daher auch nach Ablauf der

Revisionsbegründungsfrist noch nachgeschoben
werden können (vgl. Reichold, in: Thomas/Putzo,
ZP0 22. Aufl., I 554 Rdnr. l6; Stein/Jonas/0runsky,
ZPO 21, Aufl.,9 554 Rdnr.2l).

1. Die vor Fristende eingereichten Ausführungen
Seite 1 bis 4, 9 und 10 des Schriftsatzes vom
9.9.7999 genügen den Mindestanforderungen
an eine Revisionsbegründung. Nach g 554 Abs. 3

ZPO muss die Revisionsbegründung neben den
Revisionsanträgen (Nr. 1) die Angabe der Revi-
sionsgrtinde unter Bezeichnung der verletzten
Rechtsnorm enthalten (Nr. 3 Buchst. a). Das
setzt zwar auch eine Auseinandersetzung mit
den tragenden Gründen des angefochtenen
Urteils voraus (BGH, Urt. v. 11.7.1974 - lX ZR

24/73, MDR 1974, I0l5; BAG, NJW 1998,2470).
lJcl crr rvlrlrucs Lgelrdr L lrdr.lt L rlrucs vuilI rlruar L

der angegriffenen Urteilsbegründung ab.

Beschränkt sich diese - wie hier zu der alter-
nativ in Betracht kommenden Anspruchsgrund-
lage des $ 354 HGB - in einem knappen Satz auf
einen einzigen Gesichtspunkt (Fehlen eines
Maklervertrags), so reicht es hin, wenn die Revi-
sionsbegründung eine solche Rechtsauffassung
bekämpft und lediglich ähnlich kurz darlegt,
warum diese Ansicht unrichtig sein soll.

'y'on riairer war die Revisiorr der Kiägeriir sciron
durch die mit Nachweisen aus der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung und dem neueren
Schrifttum belegten Rüge, bei $ 354 HGB hande-
le es sich um eine eigene gesetzliche Anspruchs-
grundlage, die dann greife, wenn vertragliche
Beziehungen fehlten, ordnungsgemäß begrün-
det, ohne dass es für die Zulässigkeit des Rechts-
mittels noch einer Auseinandersetzung mit dem
Tatbestand der Vorschrift im Übrigen bedurft
hätte, wie sie auf den folgenden - bei Frist-
ablauf noch fehlenden - Seiten 5 bis 8 der Revi-
sionsbegründungsschrift beabsichtigt war,

2. Ist - wie im Streitfall - innerhalb der Revi-
sionsbegrtindungsfrist eine wirksame, jedoch
inhaltlich unvollständige Revisionsbegrilndung
eingereicht worden, so kommt allerdings eine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur
nachträglichen Geltendmachung einzelner
Verfahrensrtigen nach übereinstimmender
höchstrichterlicher Rechtsprechung im Zivil-
und Verwaltungsprozessrecht, auch des Senats,
grundsätzlich nicht in Betracht (RGZ 121, 5, 6;
Senatsurt. v. 13.2.1997 - lll ZR 285/96, NJW 1997,

1309, I3l0 : VersR 1997, 643, 644 : LM I 233 [A]
ZPO Nr.9 m. abl. Anm. Wax; BAG, AP Nr. 18,20 zu

5 72 ArbGC 1953 - Divergenzrevision; NJW 1962,

Dass der Beklagte dem Kläger eine zusätzliche,
von ihm persönlich ausgehende Gewähr für
die Erfüllung des Mandats angeboten hätte fygl
BGH, NJW-RR 1988, 615), die für den Willens-
entschluss des Klägers bedeutsam war, hat der
Kläger nicht dargelegt.

Ebenso wenig sind eigene wirtschaftliche Inte-
ressen, die über das übliche Maß hinausgehen
und eine Sachwalterhaftung des Beklagten
begründen könnten, ersichtlich und vom Kläger
dargetan worden. In der Regel liegen diese
bei angestellten Mitarbeitern auch nicht vor
(BCH, WM 1984, 960; Palandt, 5 276 Rdnr. 92
m.w.N.).

Das Bestehen eines lediglich mittelbaren wirt-
scirafliiciren inietesses des Bekiaglen in Fornr
seines Gehaltes als angestellter Rechtsanwalt
genügt insoweit nicht (vgl. BGH, WM 1987,

r466).

3. Für eine darüber hinaus in Betracht kommen-
de Deliktshaftung des Beklagten sind vorliegend
keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich.

4.(

GI Hinweise
AnwaltsrHa ndbush Arbeitsrecht

Nach rund zwei Jahren liegt eine Neuauflage
des Anwalts-Handbuchs Arbeitsrecht vor. Alle
zwischenzeitlich erfolgten Gesetzesänderungen
sind eingearbeitet und bringen das Werk auf
aktuellen Stand.

Beibehalten wurde der Aufbau des Handbuchs,
der sich am Ablauf des'Arbeitsverhältnisses
orientiert und das gesamte Individual- und
Kollektivarbeitsrecht sowie das Arbeitsgerichts-
verfahren umfasst. Den Bedürfnissen des arbeits-
rechtlich tätigen Praktikers folgend liegen die
Schwerpunkte in den Bereichen, die in der an-
waltlichen Beratung von besonderem Gewicht
sind. Neu aufgenommen wurde ein Kapitel zur
Arbeitnehmerentsendung.

Vermehrt wurde die Zahl der drucktechnisch
hervorgehobenen Hinweise, Formulierungs-
und Vertragsbeispiele, die auf fehlerträchtige
,,Klippen" aufmerksam machen und - ebenso
wie die Checklisten und Beispiele - dabei helfen,
typische Probleme zu bewältigen,
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Das gegenüber der Vorauflage unveränderte
Autorenteam aus knapp 20 erfahrenen Fach-
anwälten für Arbeitsrecht und Arbeitsrichtern
bietet erneut jedem Praktiker im Arbeitsrecht
eine anschauliche, kompakte und praxisnahe
Darstellung aller auftretenden Fragen und ihrer
Lösungs möglichkeiten.

Tschöpe: Anwalts-Handbuch Arbeitsrecht, heraus-
gegeben von Dr. Ulrich Tschöpe, 2, überarbeitete
Auflage 2000 - Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln,
2.528 Seiten, Lexikonformat, geb., 278,- DM/
142,14 EUR, tSBN 3-504-42008-l

I rünaigung und Kündigungsschutzgesetz

ure t\euerscflernung oelassL srcll Inrt oen vlel-
fältigen und komplexen Schwierigkeiten, die
Kündigungen in der Praxis mit sich bringen.
Diese standen im Mittelpunkt der ,,Kölner Tage
des Arbeitsrechts" im Mai 1999, deren über-
arbeitete und fortentwickelte Referate der Band
dokumentiert.

Anhand aktueller Tendenzen in Rechtsprechung
und Gesetzgebung werden die besonderen
Schwierigkeiten der drei Kündigungsarten des
Kündigungsschutzgesetzes - betriebsbedingte,
pers onenbe<iingte unci verhaitensbeciingte Kün-
digung - und ihre Lösungsmöglichkeiten auf-
gezeigt.

Eine besonders vielgestaltige Problemdifferen-
zierung findet sich bei der betriebsbedingten
Kündigung, bei der der Freiraum für unterneh-
merische Entscheidungen und soziale Auswahl-
fragen von besonderem Gewicht ist. Behandelt
werden auch die komplexen Fragen der Massen-
entlassungen.

Ein Beitrag befasst sich schließlich mit den
eigenständigen Rechtsfragen und Schwierig-
keiten von Anderungskündigungen. Kapitel
über die Kündigung außerhalb des Kündigungs-
schützgesetzes, die in ihrer praktischen Be-

deutung kaum zu überschätzende Betriebsrats-
anhörung sowie die Tücken des Kündigungs-
schutzprozesses beschließen den Band.

Henssley'Moll: Kündigung und Kündigungsschutz
in der betrieblichen Praxis, herausgegeben von
Prof. Dr, Martin Henssler, RA und FA für Arbeits-
recht Dr, Wilhelm Moll, LL.M., Reihe Kölner Tage des
Arbeitsrechts - Verlag Dr, Otto Schmidt KG, Köln,
2000, 34O Seiten, Lexikonformat, geb., l28,- DM/
65,45 EUR, tSBN 3-504-42606-3
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Stichwort- und

Ents cheidungsverz eichnis

Heft l-10

Amtspflichtverletzung
- Gehör, rechtliches
- StB-I(osten

Betrug
- Beihilfe, $ 27 SIGB, des RA

Beweislast
- Beratung, unterlassene

= Substantiierung
- I(ausalität

= Fahrtenbuch
= Grundstücksverkauf, USt
= > zwischen Pflichtverletzung

und Schaden

Bilanzerstellung
- Prüfungspflichten

= Pensionsrückstellung
= Verträge

Dritthaftung
- Abschlussprüfung
- Auskunftsvertrag, stillschweigender

= I(ontaktaufnahme
- Prüfungsauftrag
- Sacheinlage, verdeckte

= Anwaltsfehler
= Umwidmung

- Schädigung, sittenwidrige
- Vertrag mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
= Apschlussprüfung
= Gesellschafter
= I(apitalerhöhung
= Testat

Feststellungsklage
- Schadeneintritt

Freie Mitarbeiter
- Rechtsanwalt

= Rechtsweg, Arbeits-/Zivilgericht

Fristenkontrolle
- Aktenvorlage

= Fristensicherung
- Ausgangs'kontrolle

= >, abendliche
- Empfangsbekenntnis
- Fristenkontrollbuch

= Ausgangskontrolle
= Fristverfügung

- Klebezettel
= Organisationsverschulden

- Ablage, Sekretariat
- Klebezettel

= Terminladung
- Fristenüberwachung durch RA

= > bei Vorfristablauf
- Fristlöschung

= Rechtsmittel
- Fristversäumnis, unverschuldetes

= Anweisung
- Klebezettel

= Falschadressierung

Die Revision rügt jedoch zu Recht, dass das Be-

rufungsgericht die von der Klägerin behauptete
Bereitschaft, der I(äuferin,,entgegenzukommen",
bei der Beantwortung der Ftage, ob diese sich
auf eine Erhöhung des I(aufpreises eingelassen
hätte, nicht erkennbar berücksichtigt hat.

Schließlich hätte das Berufungsgericht das
Vorbringen der I(lägerin, sie hätte notfalls das
Grundstück überhaupt nicht verkauft, nicht
mit der Begründung für unbeachtlich erklären
dürfen, die I(lägerin habe nicht dargelegt, dass
der Verkehrswert des Grundstücks höher sei als
der Nettokaufpreis. Hierbei hat es - auch dies
beanstandet die Revision zu Recht - übersehen,
dass die Iflägerin unter Beweisantritt behaup-
tet hat, der Grundstückswert, der bei Vertrags-
schluss dem I(aufpreis entsprochen habe, sei
seitdem gestiegen.

Das Berufungsgericht hat zwar zusätzlich aus-
geführt, die Klägerin habe aus Liquiditäts-
gründen das Grundstück verkaufen müssen,
und sich dabei auf einen Brief des Ehemannes
der Klägerin sowie eine Aktennotiz gestützt.
Diese Feststellung hätte es jedoch - auch dies
beanstandet die Revision zu Recht - nicht
treffen dürfen, ohne zuvor dem unter Beweis
gestellten gegenteiligen Vortrag der Klägerin
nachzugehen.

III

Das Berufungsurteil ist somit aufzuheben. Das

Berufungsgericht wird nunmehr unter Berück-
sichtigung der vorstehend erörterten Gesichts-
punkte die Frage, ob die Klägerin die Entstehung
eines Schadens infolge der mangelhaften Bera-
tung durch den Beklagten bewiesen hat, unter
Anwendung des Beweismaßstabs des g 287 ZPO

erneut zu beantworten haben.

Gegebenenfalls wird sodann die Höhe des Scha-
dens zu ermitteln sein. Dabei wird der Beklagte
Gelegenheit haben, seine insoweit in der Revi-
sionserwiderung geltend gemachten Einwendun-
gen vorzutragen.

Der Senat weist ferner darauf hin, dass eine
etwaige Verurteilung des Beklagten zur Frei-
stellung der Klägerin von dem Vorsteuererstat-
tungsanspruch des Finanzamts abweichend
von dem von der Klägerin formulierten Antrag
den genauen Betrag angeben müsste, den der
Beklagte an das Finanzamt zu zahlen hätte, weil
anderenfalls das Urteil nicht nach $ 887 ZPO
vollstreckbar wäre.
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Fristenkontrolle
- Unvollständige Revisionsbegründung
- Prüfung der Vollständigkeit des Schriftsatzes?
(BGH, Beschl. v. l8.l L\999 - lll ZR 87/99)

Leitsatz:

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann
auch zur Nachholung von Verfahrensrügen
gewährt werden, sofern die Revisionsbegrün-
dungsschrift infolge eines Büroversehens nicht
vollständig rechtzeitig an das Revisionsgericht
gelangt ist (Abgrenzung zum Senatsurteil vom
73.2.7es7 * III ZR 285/95, NJW 1997, 1309 =

GI 1998, 3).

Aus den Gründen

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus abgetrete-
nem Recht der M.-I(G auf Zahlung einer Makler-
provision in Höhe von 845.320 DM zuzüglich
Zinsen sowie auf Auskunft über den von der Be-

klagten für die erworbene Wohnanlage gezahl-
ten Kaufpreis in Anspruch. Sie hat den Abschluss
eines,,Makler-Rahmenvertrags" sowie einen
stillschweigenden Vertragsschluss in Bezug auf
das streitige Objekt behauptet; hilfsweise hat
die ICägerin sich auf $ 354 HGB berufen.

Landgericht und Oberlandesgericht haben die
Klage mit der Begründung abgewiesen, der
Abschluss eines Maklervertrags sei nicht nach-
gewiesen. Zu $ 354 HGB enthält das landgericht-
liche Urteil, auf das das Berufungsgericht Bezug
nimmt, lediglich die Bemerkung, mangels Zu-
standekommens eines Maklervertrags könne die
beanspruchte Provision auch nicht unter dem
Gesichtspunkt des $ 354 HGB verlangt werden
(Hinweis auf B1H, urt. v. 31.3.1982 - lVa ZR 4/81,
NJW 1982,1523; OLG Koblenz, NJW 1985,2771,
2772).

Gegen das Berufungsurteil hat die Klägerin
rechtzeitig Revision eingelegt und nach Verlän-
gerung der Revisionsbegründungsfrist bis zum
9.9.7999 das Rechtsmittel mit Schriftsatz vom
selben Tage begründet. Die Revisionsbegrün-
dungsschrift ist beim Bundesgerichtshof un-
vollständig eingegangen; von dem zehnseitigen
Schriftsatz fehlen die Seiten 5 bis 8.

In den eingereichten und auf der letzten Seite
auch von der Prozessbevollmächtigten der I(lä-
gerin unterzeichneten Teilen wird im Wesent-

2000, 82

2000,87

2000,2s
2000, 238

2000, 238

2000, 741
2000, 1,41,

2000,71

Anderkonto
- > des Steuerberaters
- Ausgleichspflicht

Anlageberatung
- Abgrenzung

= > zur Steuerberatung
- Mitverschulden des Anlegers
- Schaden

= Vor- und Nachteile
- Zinsen

= >, unseriöse

Aufrechnung
- Honorarforderung

= Fäl1igkeit, Vollwirksamkeit

Bankhaftung
- Treuhandkonto

= Belehrungspflicht, Eigenkonto

Belehrungspflicht des RA
- Mediator

Belehrungspflicht des StB/WP
- Angebot des FA

- >, umfassende
- Beweislast

= Belehrung, unterlassene
- Ehegatten-Arbeitsverhältnis
- Fahrtenbuch

= Belehrung, unterlassene
- Gesetzgebungsverfahren

= ErbStG
= Firmenübertragung

- Relativ sicherster Weg
= Gesetzesänderung

- Sicherster Weg

Berufung
- Klageänderung
- Klageanspruch

Berufungsbegründung
- Rechtsanwalt, zugelassener

Berufungsbegründungsfrist
- Mittellosigkeit der Partei
- Prozesskostenhilfeantrag

2000,125
2000,1,2s

2000,227
2000,227

2000,82
2000, 82

2000, 82

2000, 82

2000,23

2000,227

2000, 42

2000, 196
2000, 796

2000, 87
2000,87

2000,2s

2000,67
2000,67

2000, 67
2000, 196

2000, 33
2000, 33

2000, 1s3

2000, 83
2000, 83

2000,77
2000,77
2000, 135
2000, 12

?000,1.2
2000, 77

I.

2000, 77

2000, 72, 735
2000, -12, 1.35

2000, 7't

2000,135

2000,82

2000, 9
2000, 76

2000, 86
2000, s7

2000, 86

2000,773

2000,773
2000,773
2000, 57

2000, 9

2000, 108

2000, 1,73

2000,109
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ten in ihrer Bedeutung nicht erkannten Mehr-
wertsteuerfrage nichts zu tun.

Im Übrigen hätte das Berufungsgericht - die
Revision weist darauf zu Recht hin -, wenn es

die Klage an diesem Problem scheitern lassen
wollte, darlegen müssen, warum der Klägerin bei
allen jenen anderen Gestaltungsmöglichkeiten
mindestens derselbe Schaden entstanden wäre.

b) Bei einem Schadenersatzanspruch aus Ver-
tragsverletzung gehört der Ursachenzusammen-
hang zwischen der Pflichtverletzung und dem
Eintritt eines daraus erwachsenen allgemeinen
Vermögensschadens nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs nicht mehr zur haf-
tungsbegründenden, sondern zur so genannten
L-f.----^^--^e:ll^- t ^- rr^--^^l:rsr n-':- l--^-u4rtulläü4utlutttlrgtlt t\duldrtt4!. r'uI uctcrl

Nachweis gelten nicht die strengen Beweisfüh-
rungsmaßstäbe des S 286 ZPO, sondern die in
g 287 ZPO vorgesehenen Beweiserleichterungen
(BCH, Urt. v. 16.12.1993 - tX ZR 30/93, WM 1994,
602, 603; v. 28.9.1995 - IX ZR 158/94, WM 1995;
2075, 2079; v. 25.11.1999 - lX ZR 332/98, WM
2000, 197, /98/. Nach I 287 ZPO reicht für die
richterliche Überzeugung eine überwiegende,
freilich auf gesicherter Grundlage beruhende
Wahrscheinlichkeit,

Die Ausfiihiungen des Beiufungsgeiichts lassei-,
nicht erkennen, dass es sich der Anwendbarkeit
des herabgesetzten Beweismaßes bewusst war.
Vielmehr deuten die strengen Anforderungen,
die es an den Beweis der von der Klägerin
behaupteten hypothetischen Zustimmung der
Käuferin zur Erhöhung des Kaufpreises um die
Mehrwertsteuer gestellt hat, und die Betonung
des Rechtssatzes, wonach die Klägerin ,,die volle
Beweislast für die Kausalität des Beratungsfeh-
lers des Beklagten für einen bei ihr eingetrete-
nen Schaden" habe, darauf hin, dass das Beru-
fungsgericht seine Beweiswürdigung an dem
Maßstab des $ 285 ZPO ausgerichtet hat.

Es ist nicht auszuschließen, dass das Berufungs-
gericht bei. Anwendung des $ 287 ZPO zw
Feststellung eines anderen Beweisergebnisses
gelangt wäre. Wie sich die Käuferin verhalten
hätte, wenn ihr die zusätzliche Zahlung der
Mehrwertsteuer abverlangt worden wäre, kann
nicht in erster Linie danach beurteilt werden,
was die für sie handelnden Personen später,
insbesondere auch in der Beweisaufnahme
erklärt haben. Es handelt sich dabei um eine
hypothetische Frage, für deren Beantwortung
vor allem die bei Vertragsschluss bestehende
Interessenlage von Bedeutung ist.

Für die Käuferin wäre, wie das Berufungsgericht
'im Ansatz selbst gesehen hat, die Mehrwert-
steuer im Wesentlichen nur ein durchlaufender
Posten gewesen, der sie als solcher nicht zusätz-
lich belastet hätte.

Das Berufungsgericht hat im Anschluss an die
Aussage des früheren Geschäftsführers der
Käuferin, Dr. B., wonach bei Hinzurechnung der
Mehrwertsteuer,,das Geschäft dann komplizier-
ter geworden und ... wohl nur gegen eine wei-
tere Leistung zustande gekommen" wäre, ge-
meint, auch ein so genannter durchlaufender
Posten erfordere wirtschaftliche Dispositionen,
die das Unternehmen in seiner wirtschaftlichen
Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen könnten,
zumal es hier um ,,enorme" Summen gegangen
^^: li^ 
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frigung gestanden hätten.

Damit ist offenbar gemeint, dass die Käuferin
die Mehrwertsteuer grundsätzlich bis zur Er-
stattung durch das Finanzamt hätte finanzie-
ren mtissen, Dabei kann es sich aber nur um die
Zeitspanne bis zum Ablauf des Voranmeldungs-
zeitraums (g 18 Abs. 1 USIG) gehandelt haben.
In der dann abzugebenden Umsatzsteuervor-
anmeldung hätte die Käuferin den Mehrwert-
steuerbetrag als Vorsteuer mit ihrer eigenen
TT-^^!-^r^--^--^L--ll --^--^^L-^- l-a--^- c^,,-^itulll)dLZJLsutrJLllultl vclltLllllEll Äulltlctl. JuwtrL

er dadurch nicht aufgezehrt worden wäre, hätte
auch die Möglichkeit bestanden, der Klägerin
anstelle der Begleichung des die Mehrwert-
steuer betreffenden IGufpreisteils den dann
dem Finanzamt gegenüber bestehenden Erstat-
tungsanspruch abzutreten (vgt. Sch u hma nn, i n:
Rau/Dürrwdchte4 UStG 8. Aufl.,9 l8 Rdnr. lll ff).

Auf diese Möglichkeit hat übrigens der Beklagte
selbst im Zusammenhang mit dem Mitverschul-
denseinwand hingewiesen, den er darauf ge-

stützt hat, dass die Klägerin nicht versucht
habe, im Nachhinein eine Erhöhung des Kauf-
preises um die Mehrwertsteuer zu erreichen.
Soweit der Käuferin letztlich Nachteile verblie-
ben wären - unstreitig wäre eine höhere Grund-
erwerbsteuerbelastung entstanden -, hätte die
Klägerin sie ihr nach ihrem Vortrag erstattet.

Eine solche Erstattung dürfte - jedenfalls unter
anderem - mit der ,,weiteren Leistung" gemeint
gewesen sein, die die Klägerin nach der Aussage
des Zeugen Dr. B. hätte erbringen müssen, Die
durch eine solche ,,Leistung" im Ergebnis be-
wirkte Kaufpreisschmälerung wilrde freilich
den der Klägerin vom Beklagten zu ersetzenden
Schaden mindern.

= Fristberechnung
= Postlaufzeit
= Routinefrist
= Schriftsatz, unvollständiger

- Organisationsanweisung
= Adressierung
= Fristen-/Ausgangskontrolle

- Rechtsmittelauftrag
= Fristlöschung

- Schriftsatz, unvollständiger
- Versäumnisurteil
- Vorfrist

= Bearbeitungszeit

Ges amtschuld/-schuldner
- Fehler des zweiten StB

- Treuhänder, Beteiligungsgesellschaft
= Innenverhältnis

- Prozessdauer
- Realsplitting

= Beschränkung, nachträgliche
= Unterhaltsleistung

- Solidaritätszuschlag
- Sozialversicherungsbeitrag

= Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld
- Spekulationsgeschäft

= Kursgewinn
- Standesrecht

= Kollegialitätspflicht
= Versäumnisurteil, S 13 BORA

- Umsatzsteuer
= Befreiung, Rechtsform
= Entgelt, Umbuchungsgebühren
= Leistung, ärztliche
= Heileurythmisten, $ 4 Nr. 14 USIG

- Veräußerungsgewinn
- Vermietung

- Fiugzeug
= Nebenkostenumlage

- Vermittlungsausschuß
- Werbeverbot, Rechtsanwalt

= Presse, Gruppenfoto
- Werbungskosten

= Ehegattenzahlung
- Wiedereinsetzung

= Postlaufzeit
- Zinsen

= Kapitaikonto

GmbH
- Geschäftsführer

= Selbstkontrahierungsverbot,
Befreiung

- Sacheinlage, verdeckte
= Anwaltsfehler
= Umwidmung

Honoraranspruch des RA
- Mediator, S 20 BRAGO
- Notgeschäftsführer

Honoraranspruch des StB/WP
- Aufrechnung

= Einforderbarkeit, fehlende
- Betriebsprüfung, g 29 StBGebV
- Buchführung

= Gegenstandswert
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Aufrechnung
= Gegenstandswert

- Fälligkeit, g 7 StBGebV
= Buchführung

- Gegenstandswert
= Jahresumsatz

- Honorarvereinbarung
= >, mündliche
= Inhalt der >

- Rechtsberatung

Kausalität
- Gesetzesänderung, ErbStG
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2000, s
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- Fremdgeschäftsführungswille
- Parteivertreter, vollmachtsloser

Gewinnausschilttung, verdeckte
- GmbH-Geschäftsführer
- Notarfehler
- Selbstkontrahierungsverbot,

$ 181 BGB

GI Aktuell
- Arbeitnehmerstatus, Rundfunk
- Arbeitszimmer

= Höchstbetrag
= Lehrer

- Auskunftspflicht, $ 93 AO
= Stromversorger, Konten

der Kunden
- Belastung, außergewöhnliche

= Altenpflegeheim, Kosten
- Eigenheimzulage, Miteigentümer
- Einbringung, Steuervergünstigung
- Einmalzahlungen
- Erbfolge, vorweggenommene

= Last, dauernde
= Versorgungsleistungen

- Gestaltungsmißbrauch
= Kapitalanlagegesellschaft in Irland

- GmbH
= Kapitalerhaltungspflicht
= Rückerstattung von Auszahlungen

- Grunderwerbsteuer
= Bemessungsgrundlage, Baukosten

- Haftung des Auftraggebers
für Vorunternehmer

- Hinterziehungszinsen
= Vermögensteuer

- Jubiläumsrückstellung
- Kapitalkonto

= Zinsen
- Kindergeld

= Einkünfte der Kinder
- Nachversteuerung, Arbeitnehmer
- Postlaufzeiten
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2000, 278

2000, 21,8
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2000, 29

2000, 29

2000, 186
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2000, 81
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2000, 732
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- >.zwischen Pflichtwidrigkeit und
Schaden
= Beweisführung, g 287 ZPO

= Fahrtenbuch
= Grundstücksverkauf, Vorsteuer

- Unterbrechung der >

= Rücksichtnahme gg. Arbeitnehmer
- Verhalten, beratungskonformes

I(enntnis des Steuerrechts
- Vorlagebeschluss zum EUGH

- Zeitschriften
= DSIR

I(lageverfahren
- Schriftsatz, unvollständiger
- Streitgegenstand

Lohnbuchhaltung
- Erstattungsanspruch gg. Arbeitnehmer
- Sozialversicherung (s. dort)

Mahnbescheid
- Klageverfahren, Parteiwechsel
- Verzögerungen, Rückwirkung

Mandatsübernahme
- Fristenlöschung
- Rechtsanwalt

Mediator
- Interessenkollision
- Neutralität

Mitverschulden
- Kenntnis des Mandanten
- Zurechnung des Verschuldens

= > des zweiten StB

- Zweitberater, Verschulden des >,

s 2s4 BGB

Mustereinspruch
- EuGH-Verfahren, anhängige

Nachbesserung
- Recht des StB zur >

= Buchführungsfehler

Notar
- Amtspflicht

= Treuhandtätigkeit
- Belehrungspflichten

= Schaden, drohender
- Ersatzmöglichkeit, anderweitige

= Betreuungstätigkeit
= Erfüllungsanspruch
= Schutzzwäck,

S 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO
= Steuerberaterfehler
= Zeitpunkt der >

- Fälligkeitsbestätigung
- Formnichtigkeit

= Treu und Glauben

- Parteivertreter, vollmachtsloser
= Rechtsanwalt

- Satzungsänderung
- Tätigkeit, betreuende, g 24 BNotO

= Grundstückskaufvertrag
- Treuhandgelder

= > der Bank
- Verlesen der Urkunde

= Schutzzweck
= Verträge, gleich lautende

- Weisung

Parteiverrat, S 356 StGB
- Mediator

Pensionsrückstellung
- Prüfungspflichten

Praxisveräußerung
- Mandatsübernahme
- Nichtigkeit, s 139 BGB

Prozessauftrag
- Schriftsatz, unvollständiger

Prozesskostenhilfe
- Berufungsbegründungsfrist
- Rechtsmittelerklärung
- Wirkung

Prüfungspflicht
- Bilanz, Pensionsrückstellung

Rechtsanwalt
- Angestellter, Vergütung

= Sittenwidrigkeit
- Arbeitnehmerähnliche Person,

g5Abs.lSatzlArbGG
- Beratungspflichten

= Bonitätsproblem
= Kaufvertrag
= Unfallschaden

- Berufungsgericht
= Schriftsatz an >

- Beurkundung, Parteivertreter
- Empfangsbekenntnis
- Freier Mitarbeiter
- Kündigungsschutzklage

= Kündigung, personenbedingte,
Krankheit

= > gg. Gemeinschuldner,
Konkursverwalter

- Nachfragepflicht
= Mandatsinhalt

- Postulationsfähigkeit
- Rechtsmittelauftrag

= Auftragsannahme
= Fristnotierung

- Sachverhaltsermittlung
- Störer
- Terminladung
- Titelschutzanzeigen

unterwerfen, auf Ers atz des Rückforderungsbe-
trags von 777.472,O7 DM zuzüglich vom Finanz-
amt festgesetzter Zinsen in Höhe von 8.580 DM
sowie der nicht zum Vorsteuerabzug zugelasse-
nen 704.347,83 DM - insgesamt 224.399,84 DM -
in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Zahlungsklage hinsicht-
lich der beiden erstgenannten Beträge (zusam-
men 120.052,01 DM) stattgegeben und sie im
Übrigen abgewiesen. Das Berufungsgericht hat
die Klage, nachdem die Klägerin anstatt Zah-
lung der 120.052,01 DM Freistellung ,,von ihren
Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt ...
aus der Rückforderung von Vorsteuerbeträgen"
verlangt und im Übrigen einen Feststellungs-
antrag gestellt hatte, insgesamt abgewiesen.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin die in der
Berufungsinstanz gestellten Anträge weiter.
Die Revision führt zur Auflrebung und Zurück-
verweisung.

Aus den Gründen:

I.

Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts
hat der Beklagte seine Pflichten als Steuerbera-
ter dadurch verletzt, dass er die Klägerin nicht
vor Abschluss der Verträge auf die Folgen für
den Vorsteuerabzug hingewiesen hat, die sich
aus einem umsatzsteuerfreien Verkauf des
Grundstücks ergaben. Das lässt keinen Rechts-
fehler erkennen und wird auch von der Revi-
sionserwiderung nicht angegriffen,

II.

Das Berufungsgericht-hat die Klage mit der
Begründung abgewiesen, es sei nicht bewiesen,
dass der Klägerin infolge der Pflichtverletzung
des Beklagten ein Schaden entstanden sei. Der
Aussage eines der vernommenen Zeugen sei
zu entnehmen, dass mehrere Alternativen zum
Zweck der Vermeidung des Steuernachteils be-

standen hätten. Welche davon gewählt worden
wäre, lasse sich nicht feststellen.

Bei der von der Klägerin wohl in erster Linie ins
Auge gefassten Unterwerfung des Grundstücks-
verkaufs unter die Mehrwertsteuer wäre ein
Schaden nur vermieden worden, wenn die Käu-
ferin bereit gewesen wäre, zusätzlich zum ver-
einbarten Kaufpreis von 7,2 Mio. DM die darauf
entfallende Mehrwertsteuer zu zahlen. Auch das
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habe die Klägerin aber nicht bewiesen. Für den
Fall, dass sie nach pflichtgemäßer Ber4tung
durch den Beklagten voq dem Verkauf des

Grundstücks abgesehen hätte, sei nicht dar-
gelegt, dass der Wert des Grundbesitzes höher
sei als der Betrag, der der Klägerin nach Abzug
der Vertragskosten und der an das Finanzamt
zurickzuzahlenden Vorsteuern von dem Kauf-
preis geblieben sei.

Die darin liegende rechtliche Beurteilung greift
die Revision mit Erfolg an.

1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon
ausgegangen, dass der Mandant eines Steuer-
beraters (wie auch eines Rechtsanwalts) die
Ursächlichkeit einer von diesem begangenen
Pflichtverletzung für einen dadurch angeblich
entstandenen Schaden zu beweisen }l^at (BGHZ

123,311,314 fD. Dabei können dem Mandanten
jedoch die Beweiserleichterungen des Anscheins-
beweises (BGHZ, a.a.O.) und des I287 ZPO (BGH,

urt. v.7.3.r996 - tX ZR 169/9s, WM 1996, 1333 f;
v. 1L7.1996 - tX ZR lI6/95, WM 1996, 2074, 2076)
zu Hilfe kommen.

a) Das Berufungsgericht hat gemeint, nicht
feststellen zu können, wie sich die Klägerin bei
pflichtgemäßer Beratung durch den Beklagten
verhalten hätte, weil es mehrere Alternativen
gegeben habe. Daran ist richtig, dass der Erfah-
rungssatz des beratungsgemäßen Verhaltens
nur dann in Betracht kommt, wenn ein be-
stimmter Rat geschuldet war und es in der
gegebenen Situation unvernünftig gewesen
wäre, diesen Rat nicht zu befolgen (BGH, Urt. v.

10.12.1998 - tx zR 358/97, WM 1999, 645, 646).

Für die vom Berufungsgericht genannten weite-
ren Alternativen - neben der Unterwerfung des

konkret abgeschlossenen Grundstückskaufver-
trags unter die Umsatzsteuer sei es möglich
gewesen, die Fabrikhalle entweder nicht mit
zu verkaufen oder über sie einen gesonderten
umsatzsteuerpflichtigen Vertrag zu schließen -
gibt es aber, wie die Revision zu Recht rügt, im
vorgetragenen Sachverhalt keine Grundlage.

Die Klägerin hat behauptet, es wäre derselbe
Kaufvertrag mit einer um die Mehrwertsteuer
erhöhten Kaufpreisvereinbarung geschlossen
worden. Allenfalls hätte sie, wenn die Käuferin
dazu nicht bereit gewesen wäre, vom Verkauf
insgesamt abgesehen. Die vom Ehemann der
Klägerin als Zeugen erwähnten vier verschiede-
nen Pläne hatten mit der damals gerade wegen
der mangelhaften Beratung durch den Beklag-
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Er hielt das Gesellschafterkonto nicht frir ein
Darlehenskonto, sondern für einen Bestandteil
des Kapitalkontos. Nur Zinsen, die die Gesell-
schaft für ein Darlehen erhält, können nach
seiner Auffassung den Gewinn erhöhen.

Leisten Gesellschafter frir negative Kapitalkonten
Zinsen, dient dies nur dem Zweck, die Vertei-
lung des Gewinns unter den Gesellschaftern
richtig vorzunehmen. Dem Gesellschafter, der
sein Konto überzogen hat, steht dann entspre-
chend weniger vom Gewinn zu. Die ihm belas-
teten Zinsen sind ein negativer Vorabgewinn.

Von entscheidender Bedeutung frir die Gewinn
auswirkung von Gesellschafterzinsen ist des-
halb die Charakterisierung des Gesellschafter-
i<onros ais Kapitaii<onro oder ais Dariehens-
konto,

Sie richtet sich nach dem Gesellschaftsvertrag
und den tatsächlich vorgenommenen Ver-
buchungen von Entnahmen, Einlagen und
Gewinn- oder Verlustanteilen. Werden Verlust-
anteile auf dem Gesellschafterkonto eines
Kommanditisten erfasst, beurteilt der BFH das
betreffende Konto immer als Kapitalkonto.

So war auch im Streitfall in einem Verlustjahr
verfahren wor<ien, worauf cier BFH seine Be-

urteilung des Gesellschafterkontos maßgeblich
stützte.
(BFH, Urt. v. 4.5.2000 - lV R I6/99)

Pressemitteilung d. BFH v. 31.8.2000

GI Leitsätze

I Rechtsanw alt/ Stöiet/Titelsch utzanzeigen

1. Ein Rechtsanwalt, der für einen Mandanten
eine Schutzanzeige für einen Titel aufgibt,
durch den die Titelrechte eines Dritten verletzt
werden, ist (Mit-)Störer.

2. Ist er entschlossen, den Namen des Mandan-
ten nicht preiszugeben, schuldet er die Kosten
einer auch gegen ihn gerichteten Abmahnung.

3. Ob eine Verpflichtung besteht, dem Verletz-
ten den Namen zu nennen, ist jedenfalls nicht
ohne eine Würdigung aller Umstände zu beant-
worten.
(OLG Hamburg, Urt. v. 21.10.1999 - 3 U 19/99,
OLG-Report 2000, 189)

Steuerberaterhaftung
- Grundstücksverkauf, Vorsteuerabzug
- Kausalität zwischen Pflichtverletzung

und Schaden
(BGH, Urt. v. 30.3.2000 - tX ZR s3/gg)

Leitsatz:

Zur haftungs aus füllende,n Kau salität, wenn ein
Steuerberater seine Pflicht verletzt, d'en Man-
danten auf die Folgen hinzuweis,en, die s,ich aus
dem umsat,zsteuerfreien Verkauf einbs Grund-
stücks für den Vorsteuerabzug ergeben.

Zum Sachverhalt:

Der Bekiagte betreute die lüägerin uber einen
längeren Zeitraum in deren steuerlichen An-
gelegenheiten. Mit Vertrag vom 24.3.7993 ver-
äußerte die Klägerin einen Teil ihres Grundbe-
sitzes an die K. GmbH & Co. KG fijr 7,2 Mio. DM.
In einem weiteren, am selben Tag geschlossenen
,,Werkvertrag" übertrug sie der Firma H. die
Altlastensanierung, zu der sich die Klägerin in
dem Grundstückskaufvertrag verpflichtet hatte,
zum Pauschalpreis von 800.000 DM, in dem
704.347,83 DM Mehrwertsteuer enthalten und
gesondert ausgewiesen waren.

Auf dem verkauften Grundstücksteil befand sich
unter anderem eine von der Klägerin bis dahin
vermietete Lackierhalle. Die daraus erzielten
Mieteinkünfte hatte die Klägerin gemäß g 9
Abs. 1 UStG unter Verzicht auf die Steuerfrei-
heit nach g 4 Nr. 12 Buchst. a USIG der Umsatz-
steuer unterworfen. In der gemäß $ 4 Nr. 9
Buchst. a USIG steuerfreien Veräußerung des
Teilgrundstücks sah das zuständige Finanzamt
eine Anderung der Verhältnisse i.S.d. g 15a USIG,

Es erließ deshalb am 5.7.1996 einen geänderten
Umsatzsteuerbescheid für 1993, in dem Vor-
steuerbeträge aus den Jahren 1991 bis 1993 in
Höhe von 777.472,07 DM zurückgefordert wur-
den. Den Vorsteuerabzlog in Höhe der im Werk-
lohn von 800.000 DM enthaltenen Mehrwert'
steuer von 704.347,83 DM lehnte das Finanzamt
mit der Begründung ab, die Sanierung stehe mit
dem steuerfreien Verkauf des Grundstücks ,,in
Verbindung".

Die Klägerin wirft dem Beklagten vor, er habe
sie im Zusammenhang mit den Verträgen vom
24.3.7993 fehlerhaft beraten. Sie hat ihn mit der
Begründung, er hätte ihr empfehlen müssen,
den Grundstücksverkauf der Umsatzsteuer zu

- Vergütung, angemessene, $ 612 BGB

- Versäumnisurteil

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Ergebnisabführungsvertrag
- Honoraranspruch des StB

- Pflicht zur Hinzuziehung eines RA

- Schadenersatz wg. verbotener >

- Steuerberatungsvertrag
- Verschmelzung, gg 16 ff UmwG

Rechtsmittelauftrag
- Auftragsbestätigung
- Fristlöschung

Regressprozess
- Mahnverfahren

(s. unter Mahnbescheid)
- Substantiierung

= Steuerrecht, ausländlsches

Revision
- Schriftsatz, unvollständiger

Schaden
- Hauskauf, Kaufpreis
- Kosten

= Hauszufahrt

Schädigung, sittenwidrige, g 826 BGB

- Abschlussprüfung

(rlrrrfzoacofz i ( rr' ß e)e Ahc ) RtlR

- s 323 HGB
- $18KWG
- 9S 2, 43, 48 WPO

Sozialversicherung
- Nachforderung

= Verjährung, $ 25 SGB IV
- Versicherungspflicht

= Befreiungsantrag, g 8 Abs. 2 SGB V
= Kenntnis der >

Sozietät
- Erfüllungsgehilfe
- Honorarklage

= Erhöhungsgebühr, 0 6 BRAGO
- Rechtsschein

= Sachbearbeiter, angestellter
- Sachwalterhaftung

= Gewähr, wirtschaftliches Interesse
- Verjährung, $S 68 StBerG, 51a WPO
- Vertrag mit Sozietät

= > aus WP und StB

Steuerberatungsgesetz
- $ 33, Hilfeleistung in Steuersachen

= Dienstleistungsfreiheit, Art. 59 EGV
= >, unerlaubte
= Rechenzentrum

Steuerberatungsvertrag
- Betreuungspflicht

= Rechtsberatungsauftrag
- Haftung, Steuerberatungsfehler
- Nichtigkeit, 0 134 BGB

= Rechtsberatung, unerlaubte

Steuererklärung
- Forderung des FA, Eröffnungsbilanz

Treuhänder
- Bankkonto

= Zahlungspflicht
- Gesamtschuld

= Beteiligungsgesellschaft
- Notar

= Bankgelder

Umwandlung
- Verschmelzung

= Rechtsangelegenheit
= Unterkapitalisierung

Unterlas sungsanspruch
- Rechtsverteidigung
- Tatsachenbehauptung/Schmähkritik

Verjährung, S 195 BGB

- Herausgabeanspruch

Verjährung, S 852 BGB, S 19 BNotO
- Ersatzmöglichkeit, anderweitige
- \/ari älrrrrncol.aninn

= Ersatzmöglichkeit, anderweitige
. = Fälligkeitsbestätigung

Verjährung, S 51 BRAO a.F.,
g 51b BRAO n.F.
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für >

= Belehrung, fehlerhafte
= Belehrungsbedürftigkeit, fehlende
= Belehrungsinhalt
= Beweislast
= Mandatsende

- Verjährungsbeginn
= Ausschlussfrist, versäumte
= Fristversäumnis, S 72a ArbGG
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Verjährung, S 68 StBerG, g 51a WPO
- Anerkenntnis
- Arglisteinwand
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für > 2000,
= Belehrungsbedürftigkeit
= Ende der >, Beratung durch

neuen StB

= Wiederholung des Fehlers
- Herausgabeanspruch
- Rechtsausübung, unzulässige
- Sozietät aus WP und StB
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- Verjährungsbeginn
= Bekanntgabe des Steuerbescheides
= Mandatsende
= Rat, fehlerhafter
= Sekundäranspruch
= Steuer€rklärung

- g 10e ESIG

- Wiederholung des Fehlers
- Verjährungshemmung

= Rechtsausübung, unzulässige
= Verhandlung

- Verj ährungsunterbrechung
= Anerkenntnis

- Verzicht
- WP- und StB-Sozietät

Verjährung, S 12 VVG
- Rechtsschutz und Zahlungsanspruch
- Verjährungshemmung, $ 12 II

Verj ährungsunterbrechung
- Anerkenntnis
- Mahnbescheid
- Verzicht
- Zustellung,,demnächst"

Vermögensverwalter
- Anlagepolitik, Aktienkäufe
- Informationspflicht

Verschwiegenheit
- Praxisveräußerung

Versicherungsschutz
- Angabön zur Kündigung des

Vorvertrages
- Pflichtverletzung, wissentliche

= Postausgangsorganisation, fehlende
- Rücktritt des Versicherers
- Treuhandtätigkeit

= Geldanlage
- Versichererwechsel

Werbeverbot
- Gruppenfoto
- Presseveröffentlichung
- Steuerberatung, unbefugte

Wettbewerb, unlauterer, S 3 IIWG
* Steuerberatung, unbefugte

Wiedereinsetzung
- Antrag

= Prozesshandlung, nachzuholende
- Mittellosigkeit der Partei

Wirtschaftsprüfer
- Stimmrechtsvertreter
- Zulassung

= Rückwärtsversicherung
= Vermögensverfall
= Versicherungsschutz, fehlender

BVerfG v. 11.1.1995 - 1 BvR 892/88
BVerfG v. 29.10.1999 - 2 BvR 7264190
BVerfG v. 10.11.1999 - 2 BvR 2867193
BVerfG v. 11.11.1999 - 1 BvR 762199
BVerfG v. 17.71,.7999 * 1 BvR 7708199
BVerfG v.79.77J.999 - 2 BvR 7767196

BVerfG v.29.77.7999 - 1 BvR 2284198
BVerfG v.7.72.7999 - 2 BvR 301/98
BVerfG v.74.72.7999 - 1 BvR 7327198
BVerfG v. 18.2.2000 - 1 BvR 497193,
1 BvR 562/93, 1 BvR 624198
BVerfG v.24.5.2000 - 1 BvL 1/98 u.a.

BGH v. 28.1.7999 - IX ZR 240198
BGH v. 25.3.7999 - IX ZR 283197

BGH v. 22.4.7999 - IX ZR 364198
= MDR 99,7025
BGH v. 6.s.1999 - IX ZR 2s0/98
BGH v. 27.s.'t999 - VII ZR 24198

BGH v. 7.6.1.999 - II ZB 2s198
BGH v. 77.6.7999 - IX ZR 100/98
BGH v. 77.6.7999 - IX ZB 32199

BGH v. 24.6.7999 - V ZB 79199

BGH v. 24.6.7999 - lX ZB 30199
BGH v. 20.9.7999 - 5 StR 729198
= wistia gg,45g
BGH v. 30.9.1999 - IX ZR 139/98
BGH v. s.10.1999 - VI ZB 22199

BGH v. 1s.10.1999 - V ZR s0/99
BGH v. 2I.70.7999 - VII ZR 185/98
BGH v. 8.11.1999 - ll ZB 4199
BGH v. 18.11.1999 - III ZR 87/99
BGH v. 18.11.1999 - IX ZR 402197

BGH v. 2.72.7999 - IX ZR 415/98
BGH v. 9.72.7999 - IX ZR 129199

BGH v. 13.1.2000 - VII ZR 38/99
BGH v. 77.2.2000 - IX ZR s0/98
BGH v. 30.3.2000 - IX ZR s3/99
BGH v. 29.s.2000 - II ZR 347197,
II ZR 7sl98, rI ZR 118/98

KG Berlin v. 72.7.7999 - 7 W 576197

= OLG-Report 99, 191

KG Berlin v. 18.1.1999 - 8 U 3790,97
= OLG-Report 99,244
KG Berlin v.20.1.7999 - 13 U 4044197
KG Berlin v. 9.9.1999 - 16 U 89s9/98

OLG Celle v. 5.3.1999 - 4U 276198

= OLG-Report 99,278

OLG Dresden v. 1.9.1998 - 74U 774198

= OLG-Report 99, 286

OLG Düsseldorf v. 12.6.1997 - 73 U 92196
OLG Düsseldorf v. 12.6.1997 - 13 U 124196

OLG Braunschweig v. 7.9.7999 - 2W 725199 20OO,.734
= OLG-Report 99, 380

Der BFH sah darin ein steuerpflichtiges Speku-
lationsgeschäft, weil der Erwerb des Fremd-
währungsguthabens und sein Rücktausch in DM
innerhalb der gesetzlichen Spekulationsfrist
von sechs Monaten (heute beträgt diese Frist ein

Jahr) stattgefunden hatten (Urteil vom 2.5.2000 -
rx R 74le6).

Dies gelte auch dann, wenn der Steuerpflichtige
sich allein wegen der Zinsen für eine Änlage
in ausländischer Währung entschieden habe;
eine Spelrulationsabsicht setze die Regelung
des g 23 Einkommensteuergesetz nicht voraus.
(B'FH, IJrt. v. 2.5.2000 - tX R 74/96)

Pressemitteilung d. BFH v. 10.8.2000

BFll: Firkünfte aus Vermietun,g und Verpachtung
durch Vermieten eines Flugzeugs

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
2.5.2O0O - IX R 71/96 entschieden, dass die Ein-
künfte aus der Vermietung eines in die so
genannte Luftfahrzeugrolle eingetragenen Flug-
zeugs in der Regel als solche aus Vermietung
und Verpachtung i.S.v. g 21 Abs. 1 Nr. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) zu qualifizieren
sind.

Im Streitfall hatten die Steuerpflichtigen ein
mehrstrahliges Verkehrsflugzeug erworben
und es zeitgleich an die Verkäuferin zurilck-
vermietet. Diese hatte nach dem Mietvertrag
die Stellung als Halterin des Flugzeugs zu über-
nehmen, sämtliche Wartungs- und Reparatur-
kosten zu tragen und das Flugzeug nach Ablauf
der Mietzeit generalüberholt zurückzugeben.

Während die Steuerpflichtigen den im ersten

Jahr ihrer Vermietungstätigkeit erlittenen Ver-
lust als Werbungskostenüberschuss bei den - in
vollem Umfang ausgleichs- und abzugsfähigen -
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
geltend gemacht hatten, hatte das beklagte
Finanzamt und ihm folgend das Finanzgericht
(FG) die Einkünfte als - lediglich eingeschränkt
ausgleichsfähige - sonstige Einkünfte i.S.v. $ 22
Nr. 3 ESIG beurteilt.

Der BFH hat nunmehr die Rechtsauffassung der
Steuerpflichtigen bestätigt. Er hat zunächst
klargestellt, dass die Vermietung eines Flug-
zeugs regelmäßig dann keine gewerbliche
Tätigkeit darstellt, wenn der Vermieter neben
der reinen Nutzungsüberlassung keine weite-
ren Leistungen erbringt.
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Sodann hat er entschieden, dass die Vermietung
eines in die Luftfahrzeugrolle eingetragenen
Flugzeugs der Vermietung eines in ein Schiffs-
register eingetragenen Seeschiffes gleichzu-
stellen ist und daher zu Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung i.S.d, $ 21 Abs. 1 Nr. 1

ESIG führt.

Allerdings hat der BFH die Sache an das FG

zurücl$erwiesen, damit dieses u.a. prüft, ob
die Steuerpflichtigen bei der Vermietung des

Flugzeugs mit Einkünfteerzielungsabsicht
gehandelt haben oder ob ein - steuerrechtlich
unbeachtlicher - Fall so genannter Liebhaberei
vorliegt.
(BFH, tJrt. v. 2.5.2000 - lX R 71/96)

Pressemitteilung d. BFH v. 77.8.2000

BFH: Keine Gewinnerhöhung durch Verzinsung
de; negativen Gesellschafter-Kapitalkontos

Mit Urteil vom 4.5.2000 - IV R 15/99 hat sich
der Bundesfinanzhof (BFH) zu der Frage ge-

äußert, ob sich der Gewinn einer Personen-
gesellschaft dadurch erhöht, dass, ein Gesell-
schafter Zinsen für ein negatives Kapitalkonto
an die Gesellschaft zahlt. Der BFH entschied,
die Zinsen seien keine Betriebseinnahme der
Gesellschaft, sondern dienten nur der zutreffen-
den Verteilung des Gewinns unter den Gesell-
schaftern.

Ein Kommanditist leistete über Bankkonten der
von ihm beherrschten GmbH & Co. KG Zahlun-
gen für private Zwecke. Dass er der Gesellschaft
Rückzahlung der Beträge schuldete, dokumen-
tierte diese durch Ausweis einer Forderung auf
der Aktivseite ihrer Bilanz. Dieser Bilanzposten
wurde über viele Jahre fortgeführt, da der Ge-

sellschafter keine ausreichenden Rückzahlungen
vorgenommen hatte.

Nach dem Gesellschaftsvertrag handelte es sich
bei dem Konto um ein ,,verändetliches Dar-
lehenskonto", das im Fall eines Guthabens zu-
gunsten des Gesellschafters, im Fall einer Schuld
zu Lasten des Gesellschafters zu verzinsen war.
Da im Streitfall das Konto immer eine Schuld
des Gesellschafters auswies, wurden ihm jeweils
zum Jahresende die vertraglich geschuldeten
Zinsen belastet. Das Finanzamt sah darin eine
Betriebseinnahme der Gesellschaft und erhöhte
dementsprechend den Gewinn.
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Der BFH war anderer Meinung



Gl 1O/200O . Seite 236

Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

einen typischen Haftpflichtsachverhalt musste der BGH

entscheiden, nachdem der Klager feststellte, dqss er

fri I s ch I i c h e i n Grundstück ohne Mehrwertsteuerausweis
verkauft hatte. Dies hatte Folgen für den bis dohin von
ihm in Anspruch genommenen Vorsteuerabzug. Der
Klriger machte Schadenersatzansprüche wegen der Von
steuerkorrekur geltend. Der BGH wies die Sache an
das 0LC zurück und gab hierzu ergönzende Erlauterun-
gen, die über den Einzelfall hinaus von Interesse sind:
Wenn das 0LC meint nicht erkennen zu können, ob dem
Crundsatz des beratungskonformen Verhaltens zu folgen
sei, weil olle Alternativen zum gleichen Schaden geführt
hötten, muss dies im Einzelnen dargelegt werden,
0b darüber hinaus der Käufer mit einem um die USt
erhöhten Kaufpreis einverstanden g ew es e n w ö r e,

beurteilt sich nicht noch den strengen Beweismoßstäben
des 5 286 ZP0, sondern noch den erleichterten Beweis-
qrundsatzen des 6 287 ZP0.

Zur Fristenkontrolle best(itigt der BCH, dass der Rechts-
anwolt einen dem außeren Ansehen nach fehlerfreien
Schriftsotz nicht von Anfang bis Ende durchblrittern
und auf fehlende Seiten untersuchen muss.

Das OLC Frankfurt musste sich mit der Beurkundung
im wesentlichen überei nstimmender Veftrüge b ef a ss e n.

Es kam zu dem Ergebnis, dass - oußer bei Sommel-
beurkundungen - die beurkundeten Erklarungen vor-
gelesen werden müssen. Abstriche dürfen ouch bei ent-
sprechenden Wünschen der Parteien nicht gemocht
werden, Rechtsfolge einer unwirksamen Beurkundung ist
dercn Nichtigkeit.

Weiche Prohleme entstehen, wenn cier steuerberarcr Aeid
vom Mandanten erhölt, um Steuern und andere Schul-
den zu begleichen, zeigt ein Urteil des OLC Düsseldorf.
Daneben wird beschrieben, wie eine ordnungsgemaße
Rechnung des Steuerberqters wegen dessen Teilnahme
an einer Betriebsprüfung o u ss i eh t.

Ein interessantes Versicherungsurteil legt das 0LC
Düsseldorf vor. Es behqndelt zum einen die Frage der
Verj ö h ru n g d es Vers i ch eru n g sa n s p r u ch s d es Steu er-

beraters gegen den Berufshaftpflichtversicherer und zum
a n d e re n d e n Deckungsausschluss bei treuhönderischer
Geldanlage im Devisenhandel,

Abschließend das LC Berlin zur fehlenden Sozietüts-
haftung, wenn der ausgeschiedene Kollege zwor noch
im Briefkopf steht, ober auf dessen Ausscheiden mit
Dotum hingewiesen wird.

Die geneinsom mit der Deutschen Ausgleichsbank
erstellte neue CD-ROM zur Existenzgründung einer frei-
beruflichen Proxis einschließlich des Praxiskaufs wird
lhnen im November ongeboten werden. Der Inhalt wird
in kommenden Heft vorgestellt.

tLr

Mit freundlichen Crüßen

Ihr Dr. lürgen Crafe

GI Aktuell
BFH: Überlassung eines Hausanteils an den ge-

trennt lebenden Ehegatten als Unterhaltsleistung
(Rea lsplitting)

Häufig erwerben Eheleute während ihrer Ehe
gemeinsam ein Einfamilienhaus als Miteigen-
tümer. Trennen sie sich und überlässt aufgrund
einer entsprechenden Unterhaltsvereinbarung
ein Ehegatte dem anderen Ehegatten das Haus
zur alleinigen Nutzung und übernimmt er
sämtliche verbrauchsunabhängigen Kosten
(2.8. Schuldzinsen) für das Haus, so fragt sich,
ob diese Leistungen steuerlich berücksichtigt
werden können.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
72.4.2000 - XI R 727196 nunmehr entschieden,
dass del überlcssende Ehegatte sowohl den
Mietwert seines Miteigentumsanteils an dem
Haus als auch die Hälfte der von ihm getra-
genen verbrauchsunabhängigen I(osten als
Sonderausgaben im Rahmen des so genannten
begrenzten Realsplittings (bis zu 27.000 DM)
abziehen kann. Voraussetzung ist, dass der
andere Ehegatte dem Abzug zustimmt, denn
bei ihm werden diese Beträge als ,,sonstige Ein-
künfte" versteuert.

Der BFH ist damit nicht der Auffassung der
Einrnzrrorrrrclfrrno /in IJ aAh äac Amflinlron Fin-

kommensteuer-Handbuchs) gefolgt, wonach nur
die durch die Nutzung verursachten Aufwen-
dungen (2.B. Grundsteuer, Kosten von Heizung,
Strom, Wasser, Abwasser- und Müllbeseitigung)
als Unterhaltsleistungen anzuerkennen sind.
(BFH, Urt. v. 12.4.2000 - Xl R 127/96)

Pressemitteilung d. BFH v. 27.7.2000

BFH: Durch Rückumtausch von Fremdwährungs-
guthaben in DM erzielte Kursgewinne sind als
Spekulationsgeschäfte steuerbar

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über den Fall
eines Anlegers zu entscheiden, der zu Lasten
seines privaten Girokontos ein Guthaben in aus-
1ändischer Währung auf einem Fremdwährungs-
konto erworben und als Festgeld angelegt hatte.
Nach Auslaufen der Festgeldanlage wurde das
Fremdwährungsguthaben wieder in ein DM-Gut-
haben getauscht,

Da inzwischen der Kurs der ausländischen Wäh-
rung gestiegen war, bekam der Anleger für sein
eingesetztes Kapital einen höheren DM-Betrag
zurück.
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OLG Düsseldorfv. 10.12.1998 - 13 U 38/98
OLG Düsseld orf v. 77.72.7998
- 13 U 100/97, n.rkr.
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= OLG-Report 99,342
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Gl Aktuell

Cl Leitsätze

Steuerberaterh aftu ng

Cru n dstü cksve rka uf, Vorsteue ra bz ug / Kausalität zwische n

Pflichtverletzung und Schaden

(BCH, Urt. v. 30.3.2000 - tX ZR 53/99)

Fristen ko ntrol I e

Unvollständige Revisionsbegründung / Prüfung der

Vol Iständ i g keit des Schriftsatzes?
(BCH, Beschl. v. 18.11.1999 - Ill ZR 87/99)

Nota rhaftu ng

Verlesen der Urkunde, 5 l3 Beurkc / Schulzzweck des

Verlesens / Mehrere z.T. gleich lautende Verträge
(OLG Frankfurt, Urt. v. 16.3.1999 - I U 173/98)

Steuerberaterh aftu ng

Herausgabeanspruch des Mandanten / Bargeld und Schecks /
Honorarrechnung wegen Betriebsprüfung / Einforderbarkeit,
Aufrech n u ng

(OLC Düsseldorf, Urt. v. 4.2.1999 - l3 U 19/98)

Versicheru ngsschutz
Verjährung, S l2 VVG / Deckungsbereich, Steuerberater-Police /
Treuhänderische Geldanlage
()LC Düsseldorf, Urt. v, 28,4.1998 - 4 U 150/97)

Angestellter Rechtsanwalt
Haftung / Anscheinshaftung / Sachwalterhaftung
(LG Berlin, Urt. v. 24.6.1998 - I C 322/97)

Gl Hinweise: Arbeitsrechl / Kündigung
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